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Allgemeines Informationsblatt zur Sachversicherung landwirtschaftlicher Betriebe

Angaben zu lhrem Antrag nach der Informationspflichtenverordnung

Sie erhalten mit dieser Ubersicht eine vereinfachte Darstellung der wichtigsten Grundlagen zu Ihrem Versicherungsantrag. Sie sollen nicht die detaillierten Unterlagen ersetzen, die Sie bis zum Versicherungsab-
schluss von uns erhalten. Bitte gehen Sie bei Fragen unmittelbar auf Ihren Ansprechpartner zu.

Allgemeine Informationen zur Offentlichen Sachversicherung Braunschweig

Adresse der Offentlichen Theodor-Heuss-Strafe 10 - 38122 Braunschweig - T0531/2020-F 0531/2 02 15 00 - service@oeffentliche.de
Vorstand: Marc Knackstedt (Vors.), Nina Hajetschek, Prof. Dr. Alexander Tourneau
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Ingo Lippmann

Mitglied des Vorstandes der Norddeutschen Landesbank Girozentrale

Rechtsform Anstalt des 6ffentlichen Rechts

Sitz Braunschweig

Handelsregister Registernummer 8875

Hauptgeschaftstatigkeit Betrieb von Schaden- und Unfallversicherungen

Aufsichtsbehdrde Niedersachsisches Ministerium fir Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung - Friedrichswall 1 - 30159 Hannover - T0511/1200-F0511/12057 70

poststelle@mw.niedersachsen.de

Bedingungen und Umfang des Versicherungsschutzes

Allgemeine Versicherungsbedingungen Vertragsbestimmungen zur Sachversicherung landwirtschaftlicher Betriebe (ABL 2024) (Formular-Nr. HUS ABL 2024-08) mit dem besonderen Teil fiir die Sachversi-
cherung landwirtschaftlicher Betriebe.

Anwendbares Recht Auf lhren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung

Merkmale der Versicherungsleistung Die wesentlichen Merkmale lhres Versicherungsvertrags entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag. Fur das Versicherungsverhiltnis gelten die Vertragsbestimmungen zur
Sachversicherung landwirtschaftlicher Betriebe (ABL 2024) (Formular-Nr. HUS ABL 2024-08) mit dem besonderen Teil fiir die Sachversicherung landwirtschaftlicher
Betriebe.

Beitrag Den Gesamtbeitrag der Versicherung entnehmen Sie bitte dem Antrag. Dieser gilt fur die vereinbarte Zahlungsweise, enthélt die gesetzliche Versicherungssteuer und

ggf. den Ratenzahlungszuschlag. Sofern Sie einzelne, selbststéandige Vertrage abgeschlossen haben, werden die Jahresbeitrége hierfir im Versicherungsschein geson-
dert ausgewiesen.

Mahngeblhren Im Falle einer Mahnung bei Zahlungsverzug erheben wir eine Gebuhr von zurzeit 5 Euro.

Zahlungsweise Die Zahlungsweise/ Falligkeit entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag. Die Beitrage konnen per Lastschriftverfahren oder per Uberweisung (auRer bei monatlicher Zahlungs-
weise) beglichen werden. Die Falligkeit richtet sich nach dem von Ihnen gewéhlten Versicherungsbeginn und der Zahlungsweise lhrer Versicherung.

Giiltigkeitsdauer befristeter Angebote

Wir sind an unsere Angebote 14 Tage gebunden. Sollten Sie sich spater dafiir entscheiden, erstellen wir Ihnen gern ein neues Angebot. Die angegebenen Leistungen und Beitrége setzen voraus, dass wir den Antrag
anhand lhrer Angaben — und eventuell weiterer von lhnen autorisierter Informationswege — gepriift haben und annehmen kénnen.

Wie kommt der Vertrag zustande und wann beginnt der Versicherungsschutz?

Der Vertrag kommt zustande, sofern wir lhren Antrag annehmen. Die Versicherung beginnt zu dem im Versicherungsschein genannten Zeitpunkt.

Widerrufsbelehrung
Abschnitt 1

Wi f Ni fsf B P
Widerrufsrech
Sie kénnen |hre Vertragserkldrung, bei Vertragen mit einer Laufzeit von mehr als einem Monat, innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Griinden in Textform (z. B. Brief, Fax, Mail) widerrufen.

Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem lhnen

. der Versicherungsschein,

. die Vertragsbestimmungen, einschlieBlich der fur das Vertragsverhéltnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen,
. diese Belehrung,

. als Verbraucher das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten,

. und die weiteren in Abschnitt 2 aufgefiihrten Informationen

jeweils in Textform zugegangen sind.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist geniigt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: Offentliche Sachversicherung Braunschweig - Theodor-Heuss-Str. 10 - 38122 Braunschweig
F0531/20215 00 - service@oeffentliche.de.

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir erstatten lhnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil des Beitrags, wenn Sie zugestimmt haben, dass der
Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entféllt, diirfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich pro Tag um

1/360 des im Versicherungsschein unter ,Beitragsberechnung” ausgewiesenen Gesamtbeitrags. Zahlen Sie halbjahrlich, ist dies 1/180 des ausgewiesenen Gesamtbeitrags, bei vierteljahrlicher Zahlungsperiode
1/90 des ausgewiesenen Gesamtbeitrags und bei monatlicher Zahlungsperiode 1/30 des ausgewiesenen Gesamtbeitrags.

Zahlen Sie hingegen einen Einmalbeitrag, entspricht der einzubehaltende Beitrag dem ausgewiesenen Gesamtbeitrag dividiert durch die Vertragslaufzeit in Tagen multipliziert mit der Anzahl der Tage, an denen-
Versicherungsschutz bestand.

Die Erstattung zuriickzuzahlender Betrége erfolgt unverziiglich, spatestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs.
Wenn Sie den Beitrag bis zum Widerruf noch nicht gezahlt haben, fiihrt dies dazu, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen fiir den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfiillen miissen.

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zuriickzugewahren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen)
herauszugeben sind.

B Lo
lhr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf lhren ausdriicklichen Wunsch sowohl von lhnen als auch von uns vollsténdig erfiillt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgetibt haben.
Abschnitt 2
Aufli fii Fri . f . . f .
Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die Informationspflichten im Einzelnen aufgefihrt:
f . £
Wir haben Ihnen folgende Informationen zur Verfiigung zu stellen:

1. die Identitat des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, tber die der Vertrag abgeschlossen werden soll; anzugeben ist auch das Handelsregister, bei dem der Rechtstréger eingetragen ist, und die
zugehdrige Registernummer;

2. die ladungsfahige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die fiir die Geschéftsbeziehung zwischen dem Versicherer und Ihnen maRgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen
oder -gruppen auch den Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung durch Ubermittlung der Vertragsbestimmungen einschlieRlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedirfen
die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

3. die Hauptgeschéftstatigkeit des Versicherers;
4. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben tiber Art, Umfang und Falligkeit der Leistung des Versicherers;

5. den Gesamtpreis der Versicherung einschlieRlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile, wobei die Beitrége einzeln auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhéltnis mehrere selbsténdige Versicher-
ungsvertrage umfassen soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben werden kann, Angaben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine Uberpriifung des Preises ermdglichen;

6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfiillung, insbesondere zur Zahlungsweise der Beitrége;




7. die Befristung der Giiltigkeitsdauer der zur Verfligung gestellten Informationen, beispielsweise die Glltigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises;

8. Angaben dariiber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere Uber den Beginn der Versicherung und des Versicherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, wéahrend der der Antragsteller an den Antrag
gebunden sein soll;

9. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Austibung, insbesondere Namen und Anschrift derjenigen Person, gegeniiber der der Widerruf zu erkldren ist,
und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschlieBlich Informationen tiber den Betrag, den Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch Ubermittlung der Vertragsinformationen
einschlieBlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedirfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

10. Angaben zur Laufzeit des Vertrages;

11. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen Kiindigungsbedingungen einschlieRlich etwaiger Vertragsstrafen; soweit die Mitteilung durch Ubermittlung der Vertragsbes-
timmungen einschlieRlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedirfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

12. die Mitgliedstaaten der Européischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von Beziehungen zu lhnen vor Abschluss des Versicherungsvertrags zugrunde legt;
13. das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel tiber das auf den Vertrag anwendbare Recht oder tber das zusténdige Gericht;

14. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Unterabschnitt genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer verpflichtet, mit lhrer
Zustimmung die Kommunikation wahrend der Laufzeit dieses Vertrages zu fuhren;

15. einen moglichen Zugang fir Sie zu einem aufergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls die Voraussetzungen fir diesen Zugang; dabei ist ausdriicklich darauf hinzuweisen,
dass die Méglichkeit fir Sie, den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unberiihrt bleibt;

16. Name und Anschrift der zustandigen Aufsichtsbehdrde sowie die Mdglichkeit einer Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehérde.

Laufzeit und Kiindigung des Vertrags
Den Vertragsbeginn und die Laufzeit entnehmen Sie bitte dem Versicherungsschein. Der Vertrag ist fir den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen und endet automatisch ohne dass es einer
separaten Kiindigung bedarf. Es existieren auerordentliche Kiindigungsrechte (z. B. nach einer Obliegenheitsverletzung). Die konkrete Ausgestaltung kénnen Sie Teil B 3.2 und B 3.3 der ABL 2024 entnehmen.

Kiindigungen miissen in Textform (z. B. Brief, Fax, Mail) erfolgen.
Anwendbares Recht

Es findet auf das gesamte Vertragsverhaltnis, auch vor dem Abschluss, das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Fir Klagen aus dem Versicherungsverhéltnis gelten die inldndischen Gerichtsstande
nach Teil B 4.5 der ABL 2024.

Sprache

Die Vertragsbedingungen und alle Informationen sind deutsch geschrieben. Die Kommunikation wéhrend der Laufzeit des Vertrags erfolgt nur in deutscher Sprache.

Was kdnnen Sie tun, wenn Sie mit uns einmal unzufrieden sind?

Falls Sie einmal mit uns unzufrieden sein sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren zusténdigen Berater im AuRendienst. Selbstversténdlich stehen lhnen auch die Mitarbeiter der Direktion in Braunschweig zur

Verfligung.

Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V. Im Falle von Beschwerden kénnen Sie sich als Verbraucher an den Ombudsmann wenden. Die Adresse lautet: Versicherungsombudsmann
e.V. - Leipziger StraBe 121 - 10117 Berlin - Postfach 08 06 32 - 10006 Berlin - T 08 00 / 3 69 60 00 (Diese Telefonnummer ist aus dem gesamten deutschen Telefonnetz kostenfrei erreichbar)

F 0800/ 3699000 (Diese Faxnummer ist aus dem gesamten deutschen Telefonnetz kostenfrei erreichbar) - beschwerde@versicherungsombudsmann.de.

Auch nach Inanspruchnahme des kostenlosen, auRergerichtlichen Streitschlichtungsverfahrens kénnen Sie weitere Rechtswege begehen. Wir haben uns hingegen verpflichtet, die Entscheidungen des Ombuds-
manns zu akzeptieren.

Sie haben weiterhin die Mdglichkeit, sich an die Aufsichtsbehdrde zu wenden: Niederséchsisches Ministerium fiir Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung - Friedrichswall 1 - 30159 Hannover
T0511/1200-F0511/12057 70 - poststelle@mw.niedersachsen.de

Ihre Méglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon unberiihrt.




Teil A Besondere Versicherungsbedingungen fiir die Sachversicherung landwirtschaftlicher
Betriebe (ABL 2024)

Al Versicherte Gefahren und Gefahrengruppen

A2 Generelle Ausschliisse

A3 Feuer (Brand, Blitzschlag, Uberspannung durch Blitz, Explosion, Implosion, Luftfahrzeuge)
A4 Leitungswasser

A5 Sturm, Hagel

A6 Weitere Naturgefahren (Elementargefahren)

A7 Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub
A8  Versicherte Sachen

A9 Daten und Programme

A 10 Ertragsausfallversicherung

A1l Versicherungsort

A12 Allgemeine Erweiterungen, Vereinbarungen und versicherte Kosten
A13 Mietausfall; Mietwert

A 14 Versicherungswert; Versicherungssumme

A15 Berechnung und Anpassung des Beitrags; Beitragsanpassungsklausel
A16 Umfangder Entschidigung

A 17 Zahlung und Verzinsung der Entschadigung

A 18 Sachverstandigenverfahren

A 19 Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften

A 20 Besonders gefahrerh6hende Umstinde

A21 Wiederherbeigeschaffte Sachen

A 22 VerduBerung der versicherten Sachen

A 23 Grundpfandglédubiger

A 24 Bedingungsanpassung

A 25 Positionenerlduterungen zur Versicherung landwirtschaftlicher Betriebe



Teil A

Al

Al1l
Al2
Al3
Al3.1
Al13.2

Al4

Al15

A2
A21
A211

A21.2

A2.2

A23

Versicherte Gefahren und Gefahrengruppen

Jede der folgenden Gefahren oder Gefahrengruppen ist nur versichert, wenn dies vereinbart
ist:

Feuer (Brand, Blitzschlag, Explosion, Luftfahrzeuge) (siehe A 3)
Leitungswasser (siehe A 4)
Naturgefahren:

Sturm, Hagel (siehe A 5),

Weitere Naturgefahren (Elementargefahren) (siehe A 6)

Weitere Naturgefahren (Elementargefahren) nach A 1.3.2 kdnnen ausschlieBlich in
Verbindung mit den unter A 1.3.1 genannten Gefahren (Sturm, Hagel) versichert
werden.

Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub (siehe A 7)

Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub kann nur fir die
Inhaltsversicherung vereinbart werden.

Bei den Versicherungen dieser Gefahren oder Gefahrengruppen handelt es sich jeweils um
rechtlich selbststéndige Vertrége.

Sie konnen jeweils zur Gebaude- und Inhaltsversicherung selbststandig geklindigt werden,
ohne dass die (ibrigen Vereinbarungen davon beriihrt werden.

Generelle Ausschliisse
Ausschluss Krieg

Nicht versichert sind Schaden durch Krieg, kriegséhnliche Ereignisse, Biirgerkrieg,
Revolution, Rebellion, Aufstand oder Verfligung von hoher Hand. Das gilt ohne
Berlicksichtigung mitwirkender Ursachen.

Besondere Vereinbarung

Der Ausschluss von Schaden durch Kriegsereignisse erstreckt sich nicht auf Schaden,
die durch Kampfmittel aus dem 1. oder 2. Weltkrieg entstehen.

Kontaminationsschaden durch die Wirkung oder Freisetzung chemischer oder
biologischer Substanzen bleiben ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen
ausgeschlossen.

Ausschluss Innere Unruhen

Nicht versichert sind Schaden durch Innere Unruhen. Das gilt ohne Beriicksichtigung
mitwirkender Ursachen.

Ausschluss Kernenergie

Nicht versichert sind Schaden durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive
Substanzen. Das gilt ohne Berlicksichtigung mitwirkender Ursachen.



A24
A241

A24.2

A3

A3.1

A311
A3.1.2
A3.13
A314
A3.1.5

A3.1.6

Eingeschlossen sind jedoch Schéaden an versicherten Sachen, die als Folge einer versicherten
Gefahr nach A 1 durch auf dem Grundstiick, auf dem der Versicherungsort liegt,
betriebsbedingt vorhandene oder verwendete radioaktive Isotope entstehen, insbesondere
Schéaden durch Kontamination und Aktivierung. Dies gilt nicht fiir radioaktive Isotope von
Kernreaktoren.

Ausschluss Terrorakte

Nicht versichert sind Schaden durch Terrorakte. Terrorakte sind jegliche Handlungen
von Personen oder Personengruppen zur Erreichung politischer, religiéser, ethnischer
oder ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schrecken in der Bevélkerung
oder Teilen der Bevélkerung zu verbreiten und dadurch Einfluss auf eine Regierung
oder staatliche Einrichtung zu nehmen. Das gilt ohne Beriicksichtigung mitwirkender
Ursachen.

Besondere Vereinbarung

Schaden durch Terrorakte sind mitversichert, sofern fiir den betreffenden Vertrag die
Versicherungssumme 10.000.000 Euro nicht lbersteigt.

Die Versicherung von Schaden durch Terrorakte kann vom Versicherer jederzeit ohne
Einhaltung einer Frist schriftlich gekiindigt werden. Die Kiindigung wird eine Woche
nach Zugang wirksam. Macht der Versicherer von seinem Kiindigungsrecht Gebrauch,
kann der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Einhalten einer Frist oder zum Ende
der laufenden Versicherungsperiode in Textform kiindigen.

Feuer (Brand, Blitzschlag, Uberspannung durch Blitz, Explosion, Implosion, Luftfahrzeuge)
Versicherte Gefahren und Schaden
Der Versicherer leistet Entschadigung fiir versicherte Sachen, die durch

Brand (siehe A 3.2)

Blitzschlag (siehe A 3.3)

Uberspannung durch Blitz (siehe A 3.4)

Explosion (siehe A 3.5)

Implosion (siehe A 3.6)

Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs, seiner Teile oder seiner Ladung (siehe A 3.7)
zerstort oder beschadigt werden oder abhandenkommen.

Fir versicherte Tiere wird auch Entschadigung fiir Tod oder Nottétung nach einem
Stromschlag geleistet.

Eine Nottdtung liegt vor, wenn der Leidenszustand des Tieres durch bewahrte tierdrztliche
Behandlungsmethoden nicht behebbar ist und der Tod des Tieres als Folge des
Leidenszustandes mit Sicherheit zu erwarten ist. Schlachtung aus wirtschaftlichen Griinden
ist keine Nottdtung.

Nicht versichert sind tierdrztliche Behandlungskosten.



A 3.2 Brand
A3.2.1

A3.2.2

A3.23

Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemaRen Herd entstanden ist oder
ihn verlassen hat und das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag.

Mitversichert sind Brandschaden, die an versicherten Sachen dadurch entstehen, dass
sie einem Nutzfeuer oder der Warme zur Bearbeitung oder zu sonstigen Zwecken
ausgesetzt werden. Dies gilt auch fiir Sachen, in denen oder durch die Nutzfeuer oder
Warme erzeugt, vermittelt oder weitergeleitet wird.

Brandschaden an Raucher-, Trocknungs- und sonstigen dhnlichen Erhitzungsanlagen
und deren Inhalt sind auch dann zu ersetzen, wenn der Brand innerhalb der Anlagen
ausbricht.

A 3.3 Blitzschlag

A331
A3.3.2

A3.33

Blitzschlag ist der unmittelbare Ubergang eines Blitzes auf Sachen.

Uberspannungs-, Uberstrom- oder Kurzschlussschiden an elektrischen Einrichtungen
und Geréten sind nur versichert, wenn an Sachen auf dem Grundstiick, auf dem der
Versicherungsort liegt, durch Blitzschlag Schaden anderer Art entstanden sind.

Spuren eines Blitzschlags an diesem Grundstiick, an dort befindlichen Antennen oder
anderen Sachen als elektrischen Einrichtungen und Geraten stehen Schaden anderer
Art gleich.

A 3.4 Uberspannung durch Blitz

A341

A34.2

Uberspannung durch Blitz ist ein Schaden, der durch Uberspannung, Uberstrom oder
Kurzschluss infolge eines Blitzes oder durch sonstige atmosphérisch bedingte
Elektrizitat an versicherten elektrischen Einrichtungen und Geraten entsteht.

Entschadigung wird nur geleistet, soweit der Versicherungsnehmer nicht aus einem
anderen Versicherungsvertrag Ersatz erlangen kann.

A 3.5 Explosion

A351

A3.5.2

Explosion ist eine pldtzlich verlaufende KraftdulRerung, die auf dem
Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dampfen beruht.

Die Explosion eines Behélters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur unter besonderen
Voraussetzungen vor. Die Wandung muss in einem solchen Umfang zerrissen
werden, dass ein plétzlicher Ausgleich des Druckunterschieds innerhalb und
auBerhalb des Behélters stattfindet. Wird im Innern eines Behalters eine Explosion
durch chemische Reaktion hervorgerufen, so ist ein Zerreif3en seiner Wandung nicht
erforderlich.

A 3.6 Implosion

Implosion ist ein plotzlicher, unvorhersehbarer Zusammenfall eines Hohlkérpers durch
duBeren Uberdruck infolge eines inneren Unterdrucks.

A 3.7 Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs oder unbemannter Flugkorper, deren Teile
oder Ladung

Versichert ist der Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs oder unbemannter Flugkorper.
Gleiches gilt fiir den Anprall oder Absturz deren Teile oder Ladung.

8



Dariiber hinaus mitversichert:

A 3.8 Induktionsschaden

Der Versicherer ersetzt auch Uberspannungsschiden durch Induktion an versicherten Sachen.

A 3.9 Verpuffung

Verpuffung ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen und Ddmpfen beruhende,
plotzlich verlaufende Kraftduflerung.

A 3.10 Rauch und RufR

A3.10.1

A 3.10.2

Als Schaden durch Rauch und RuR gilt jede pl6tzliche unmittelbare Zerstérung oder
Beschadigung durch Rauch und Ruf}, der bestimmungswidrig aus Feuerungs-,
Heizungs-, Koch- und Trockenanlagen austritt, die sich auf dem im
Versicherungsschein bezeichneten Grundstiick befinden.

Davon ausgenommen bleiben Schaden durch Emissionen, die beim
ordnungsgemalen Gebrauch dieser Anlagen entstehen.

A 3.11 Seng- und Schmorschaden

A3111

A3.11.2

Ein Seng- oder Schmorschaden liegt vor, wenn eine Sache unter der Einwirkung einer
Warmequelle beschadigt wird, ohne dass es dabei zu einer Flammenbildung und
selbststéndigen Ausbreitung der Schadstelle kommt und es sich somit nicht um einen
Brandschaden handelt.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 10.000 Euro.

A 3.12 Uberschallknall

Als Schaden durch Uberschallknall gilt die unmittelbare Zerstérung oder Beschadigung
versicherter Sachen, die direkt auf der durch den Uberschallknall eines Flugzeugs
entstehenden Druckwelle beruht.

A 3.13 Fahrzeuganprall durch StraBen-, Schienen- oder Wasserfahrzeuge

A3.131

A3.13.2

A3.13.3

A3.134

Fahrzeuganprall ist jede unmittelbare Berlihrung von versicherten Sachen durch
StraBen-, Schienen- oder Wasserfahrzeuge, die nicht vom Versicherungsnehmer,
Mieter bzw. Pachter der versicherten Geb&aude oder deren Arbeitnehmern gelenkt
wurden.

Der Versicherer entschadigt fir versicherte Sachen, die durch Fahrzeuganprall
zerstort oder beschadigt werden oder infolgedessen abhandenkommen.

Entschadigung wird nur geleistet, soweit der Versicherungsnehmer nicht aus einem
anderen Versicherungsvertrag Ersatz erlangen kann.

Nicht versichert sind — ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen — Schaden
- durch Verschleil3;
- an Fahrzeugen;

- an den baulichen Grundstiicksbestandteilen (siehe A 8.2.4).



A 3.14 Nicht versicherte Schiden
Nicht versichert sind
A3.14.1 ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen Schaden durch Erdbeben;

A3.14.2 Schéaden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im Verbrennungsraum
auftretenden Explosionen, sowie Schaden, die an Schaltorganen von elektrischen
Schaltern durch den in ihnen auftretenden Gasdruck entstehen;

A3.14.3 Schéden an nicht bezugsfertigen oder wegen Umbauarbeiten fiir ihren Zweck nicht
benutzbaren Gebduden und Geb&udeteilen, sowie an Sachen, die sich darin befinden.

Eine Mitversicherung der Rohbau-Feuerversicherung fiir Neubauten kann vereinbart
werden (siehe Teil C 2.1).

A4 Leitungswasser
A 4.1 Bruchschiaden innerhalb von Gebduden

Der Versicherer leistet Entschadigung fiir innerhalb von Geb&uden eintretende

A411 frostbedingte und sonstige Bruchschiden an versicherten Rohren

A4111 der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) und den damit verbundenen
Schlauchen;

A411.2 der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-, Warmepumpen- oder

Solarheizungsanlagen;

A4.1.1.3 von Wasserlosch- oder Berieselungsanlagen;

A4.114 von Regenfallrohren;

A41.1.5 von Zisternenanlagen;

A4.1.1.6 von Gartenbewdasserungsanlagen in landwirtschaftlichen Wohngebauden;
A4.1.1.7 der Gasversorgung,

sofern der Versicherungsnehmer die Gefahr dafiir tragt und diese Rohre nicht
Bestandteil von Heizkesseln, Boilern oder vergleichbaren Anlagen sind.

A4.1.2 frostbedingte Bruchschaden an nachfolgend genannten versicherten Installationen:

A4121 Badeeinrichtungen, Waschbecken, Splilklosetts, Armaturen (z. B. Wasser-
und Absperrhahne, Ventile, Geruchsverschliisse, Wassermesser) sowie deren
Anschlussschlauche;

A41.2.2 Heizkorper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare Teile von
Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Warmepumpen- oder
Solarheizungsanlagen;

A4.1.2.3 von Wasserlosch- oder Berieselungsanlagen.

Als innerhalb des Gebaudes gilt der gesamte Baukérper, einschliellich der
Bodenplatte.
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Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als Rohre innerhalb des
Gebaudes.

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und Installationen unterhalb der
Bodenplatte (tragend oder nicht tragend) nicht versichert.

A 4.2 Bruchschaden auRerhalb von Gebauden

Der Versicherer leistet Entschadigung fiir auRerhalb von Gebauden eintretende frostbedingte
und sonstige Bruchschaden an den Zuleitungsrohren der Wasserversorgung oder an den
Rohren der Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Warmepumpen- oder
Solarheizungsanlagen soweit

A421
A4.2.2
A423

diese Rohre der Versorgung versicherter Gebdude oder Anlagen dienen und
die Rohre sich auf dem Versicherungsgrundstiick befinden und

der Versicherungsnehmer die Gefahr tragt.

A 4.3 Niasseschaden

Der Versicherer leistet Entschadigung fiir versicherte Sachen, die durch bestimmungswidrig
austretendes Leitungswasser zerstort oder beschadigt werden oder abhandenkommen.

Das Leitungswasser muss ausgetreten sein aus

A431

A4.3.2

A4.3.3.
A434
A4.3.5
A4.3.6
A4.3.7
A4.3.8
A4.3.9
A4.3.10

Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitungen) oder damit verbundenen
Schlauchen;

mit dem Rohrsystem der Wasserversorgung verbundenen sonstigen Einrichtungen
oder deren wasserfiihrenden Teilen;

Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung;
Klima-, Warmepumpen oder Solarheizungsanlagen;
Wasserlésch- und Berieselungsanlagen;
Wasserbetten und Aquarien;

Wassersdulen und Zimmerbrunnen;

im Geb&ude verlaufenden Regenfallrohren;

im Geb&ude verlaufenden Zisternenanlagen;

in landwirtschaftlichen Wohngeb&duden verlaufenden Gartenbewéasserungsanlagen.

Sole, Ole, Kiihl- und Kaltemittel aus Klima-, Warmepumpen- oder Solarheizungsanlagen
sowie Wasserdampf stehen Leitungswasser gleich.

Dartiber hinaus versichert:

A 4.4 Naiasseschaden aufgrund undichter Fugen oder Fliesen

Versichert sind Schaden durch bestimmungswidrigen Wasseraustritt aus einem verfugten
und verfliesten Bereich, der unmittelbar an eine mit dem Rohrsystem verbundene Einrichtung
angrenzt.
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A 4.5 Bruchschiaden an Armaturen innerhalb von Geb3duden

A451

A45.2
A453

Ad454

Versichert sind sonstige Bruchschdden an Armaturen (z. B. Wasser- und
Absperrhdhne, Ventile, Wassermesser, Geruchsverschlisse).

Ausgeschlossen sind Bruchschaden an bereits defekten Armaturen.

Der Versicherer ersetzt die Kosten fiir den Austausch der zuvor genannten
Armaturen, soweit dieser Austausch infolge eines Versicherungsfalles nach A 4.1 im
Bereich der Rohrbruchstelle notwendig ist und der Versicherungsnehmer hierfiir die
Gefahr tragt.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf 5.000 Euro begrenzt.

A 4.6 Regenwassersammelanlagen (Zisternen)

Versichert sind frostbedingte und sonstige Bruchschidden an Regenwassersammelanlagen
(Zisternen) und damit verbundenen Rohrleitungen, die sich auBerhalb versicherter Gebdude
auf dem Versicherungsgrundstiick befinden und der Versorgung versicherter Gebaude

dienen.

A 4.7 Wasserzuleitungs- und Heizungsrohre auf und auBBerhalb des Versicherungsgrundstiicks

A4.71

A471.1

A4.7.1.2

A4.7.2

A4.73

Versichert sind frostbedingte und sonstige Bruchschaden an Zuleitungsrohren der
Wasserversorgung oder an Rohren von Heizungs- und Klimaanlagen, die nicht der
Versorgung versicherter Gebdude oder Anlagen dienen.

Dies gilt, soweit

sich diese Rohre auRerhalb des Gebaudes auf dem Versicherungsgrundsttick
befinden und der Versicherungsnehmer die Gefahr dafiir tragt.

sich diese Rohre auRerhalb des Versicherungsgrundstiicks befinden, der
Versorgung versicherter Gebaude oder Anlagen dienen und der
Versicherungsnehmer die Gefahr dafiir tragt.

Nicht versichert sind Schaden an Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren, die der
Versorgung von Gebauden dienen, die nicht durch den vorliegenden Vertrag
versichert sind.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 10.000 Euro.

A 4.8 Erweiterte Versicherung von Ableitungsrohren fiir landwirtschaftliche Wohngebzude

A48.1

A4.8.2
A48.3

Versichert sind, sofern der Versicherungsnehmer hierfiir die Gefahr tragt, Frost- und
sonstige Bruchschiden an Ableitungsrohren der Wasserversorgung von iberwiegend
zu Wohnzwecken genutzten Geb&uden, die

- auf dem Versicherungsgrundstiick,

- aullerhalb des Versicherungsgrundstiickes

verlegt sind und der Entsorgung versicherter Geb&dude oder Anlagen dienen.
A 4.8.1 gilt nicht fiir Rohre, die ausschliel3lich gewerblichen Zwecken dienen.
Kein Bruchschaden liegt vor, wenn

- Dichtungen undicht werden,
12



A484

- Rohrstiicke ihre Lage verandert haben (Muffenversatz)
oder
- Wourzeln in die Rohre hineingewachsen sind,

selbst wenn dadurch ein Materialschaden am Rohr oder an der Dichtung
entstanden ist.

Versicherungsschutz besteht auerdem nicht fiir die Kosten einer vorsorglich
durchgefiihrten oder behordlich angeordneten Untersuchung von Rohren ohne
konkreten Schadenverdacht.

Erfolgt eine Untersuchung aufgrund eines konkreten Schadenverdachts, werden nur
die Kosten fiir die Lokalisierung und Beseitigung eines versicherten Bruchschadens
ersetzt.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf 10.000 Euro begrenzt.

Der bedingungsgemal? als entschadigungspflichtig errechnete Betrag wird je
Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt in Hohe von 500 Euro gekiirzt.

Der Versicherer verzichtet auf einen Selbstbehalt in Hohe von 500 Euro, wenn das
Gebdude zum Schadenzeitpunkt nicht alter als 20 Jahre alt ist, oder wenn der
Versicherungsnehmer dem Versicherer vor Schadeneintritt einen Dichtheitsnachweis
(u. a. DIN 1986 Teil 30, DIN EN 12056-1 und DIN EN 1610) vorgelegt hat.

A 4.9 Wasseraustritt aus mitversicherten und privat genutzten AuRenschwimmbecken auf dem
Versicherungsgrundstiick

A491

A49.2

A493
Ad494

Als Leitungswasser (siehe A 4.3) gilt auch Wasser, das bestimmungswidrig aus
AuBenschwimmbecken (siehe A 8.2.4) austritt.

Der Versicherer leistet Entschadigung fiir versicherte Sachen, die hierdurch zerstért
oder beschadigt werden oder infolgedessen abhandenkommen.

Nicht versichert ist die allmahliche Einwirkung des Wassers.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf 10.000 Euro begrenzt.

A 4.10 Medienverlust (Frischwasser und Gas)

A410.1

A4.10.2

A4.10.3

Versichert ist der Mehrverbrauch von Frischwasser und Gas, der infolge eines
Versicherungsfalles entsteht und den das Wasser- bzw. Gasversorgungs-
unternehmen in Rechnung stellt.

Als Bemessungsgrundlage dient der Wasser- bzw. Gasverbrauch der letzten zwei
Jahre.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 5.000 Euro.

A 4.11 Rohrverstopfungen

Der Versicherer leistet auch Entschadigung fir die Beseitigung einer Verstopfung, die
innerhalb versicherter Gebaude durch einen ersatzpflichtigen Leitungswasserschaden
entstanden ist.
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A 4.12 Nicht versicherte Schiden

A4121 Nicht versichert sind ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen Schaden durch

A4121.1 Regenwasser aus Fallrohren;

A4121.2 Plansch- oder Reinigungswasser;

A4.12.1.3 Schwamm;

A4121.4 Grundwasser, stehendes oder flieRendes Gewisser, Uberschwemmung oder
Witterungsniederschldge oder einen durch diese Ursachen hervorgerufenen
Rickstau;

A412.1.5 Erdbeben, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch;

A412.1.6 Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser nach A 4 die
Erdsenkung oder den Erdrutsch verursacht hat;

A4.12.1.7 Feuer gemaR A 3;

A41218 Leitungswasser aus Eimern, Gielkannen oder dhnlichen mobilen
Behaltnissen;

A4.12.1.9 Offnen der Sprinkler oder Bedienen der Berieselungsdiisen wegen eines
Brandes, durch Druckproben oder durch Umbauten oder Reparaturarbeiten an
dem versicherten Geb&dude oder an der Sprinkler- oder Berieselungsanlage;

A4.12.1.10 Sturm, Hagel gemaR A 5;

A4.121.11 Schimmel, es sei denn, sie werden als unmittelbare Folge des versicherten
Schadens nachgewiesen.

A4.12.2 Der Versicherer leistet keine Entschadigung fiir Schaden an

A4.12.2.1 Gebauden oder an Geb&udeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an den in
diesen Geb&duden oder Geb&udeteilen befindlichen Sachen;

A4.12.2.2 im Freien befindlichen beweglichen Sachen und Ernteerzeugnissen;

A4.12.2.3 Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert sind oder

A5 Sturm, Hagel
A5.1 Sturm

deren Probelauf noch nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte).

A511 Ein Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstarke 8 nach
der Beaufortskala (Windgeschwindigkeit mindestens 62 km pro Stunde).

Ist die Windstérke flir den Schadenort nicht feststellbar, wird Sturm unterstellt, wenn
der Versicherungsnehmer einen der folgenden Sachverhalte nachweist:
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A5111 Die Luftbewegung hat in der Umgebung des Versicherungsgrundstiicks
Schaden an Gebauden in einwandfreiem Zustand oder an ebenso
widerstandsfahigen anderen Sachen angerichtet.

A5.1.1.2 Der Schaden kann wegen des einwandfreien Zustands des versicherten
Gebaudes oder des Gebaudes, in dem sich die versicherten Sachen befunden
haben, nur durch Sturm entstanden sein. Das gilt auch fiir Gebaude, die
baulich mit dem versicherten Gebaude verbunden sind.

A 5.2 Hagel

Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskdrnern.
A 5.3 \Versicherte Sturm-/ Hagelereignisse

Versichert sind nur Schaden, die wie folgt entstehen:

Ab5.31 Sturm oder Hagel wirken unmittelbar auf versicherte Sachen oder auf Geb&ude ein, in
denen sich versicherte Sachen befinden. Daraus entstehende Folgeschiden an
versicherten Sachen sind versichert.

A5.3.2 Sturm oder Hagel wirken unmittelbar auf Gebaude ein, die mit dem versicherten
Gebaude baulich verbunden sind.

A5.3.3 Sturm oder Hagel wirken unmittelbar auf Geb&ude ein, die mit Gebauden, in denen
sich versicherte Sachen befinden, baulich verbunden sind.

Ab5.34 Sturm oder Hagel werfen Gebaudeteile, Badume oder andere Gegenstinde auf
versicherte Sachen oder auf Gebaude, in denen sich versicherte Sachen befinden.
Daraus entstehende Folgeschdden an versicherten Sachen sind versichert.

Ab5.3.5 Sturm oder Hagel werfen Geb&udeteile, Bdume oder andere Gegenstidnde auf
Gebaude, die mit dem versicherten Gebaude baulich verbunden sind.

Ab5.3.6 Sturm oder Hagel werfen Gebaudeteile, Baume oder andere Gegenstinde auf
Gebéude, die mit Gebauden, in denen sich versicherte Sachen befinden, baulich
verbunden sind.

A 5.4 Nicht versicherte Schaden

A54.1 Nicht versichert sind ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen Schaden durch
A54.1.1 Sturmflut;
A541.2 Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht

ordnungsgemaR geschlossene Fenster, AuRentiiren oder andere Offnungen,
es sei denn, dass diese Offnungen durch Sturm oder Hagel entstanden sind
und einen Gebaudeschaden darstellen;

A54.1.3 Feuer gemaR A 3;

A54.1.4 Weitere Naturgefahren (Elementargefahren) gemaR A 6;

A5.4.2 Der Versicherer leistet keine Entschadigung fiir Schaden an

A54.21 Gebauden oder an Gebaudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an den in

diesen Gebduden oder Gebiudeteilen befindlichen Sachen;
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A54.2.2
A54.23

A6

im Freien befindlichen beweglichen Sachen und Ernteerzeugnissen;

Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert sind oder
deren Probelauf noch nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte).

Weitere Naturgefahren (Elementargefahren)

A 6.1 Selbstbehalt

A6.1.1

A6.1.2

A6.1.3

A6.14

Der bedingungsgemal als entschadigungspflichtig errechnete Betrag wird je
Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekiirzt. Die Hohe des
Selbstbehaltes richtet sich nach der Anzahl der bereits eingetretenen, auch nicht
versicherten Schiden der letzten 10 Jahre sowie nach der Giberschwemmungs-
gefshrdeten Lage des versicherten Gebsudes (in Abhsngigkeit des ZURS-
Zonierungssystems):

zur Gebaudeversicherung

Vorschaden: 0 Vorschéden: 1 Vorschaden: 2

Selbstbehalt Selbstbehalt Selbstbehalt

in Euro in Euro in Euro
Gefahrdungsklasse 1 500 1500 2500
Gefahrdungsklasse 2 1500 2500 5.000
Gefahrdungsklasse 3 2500 5.000 10.000
Gefahrdungsklasse 4 . . .

*Individuelle Risikobegutachtung und —kalkulation durch den Versicherer;

zur Inventarversicherung

Vorschaden: 0 Vorschaden: 1 Vorschiaden: 2

Selbstbehalt Selbstbehalt Selbstbehalt

in Euro in Euro in Euro
Gefahrdungsklasse 1 250 750 1950
Gefahrdungsklasse 2 250 750 1950
Gefahrdungsklasse 3 250 750 1950
Gefahrdungsklasse 4 . . .

*Individuelle Risikobegutachtung und —kalkulation durch den Versicherer;

Nach Eintritt eines Versicherungsfalles wahrend der Vertragslaufzeit wird der
Selbstbehalt entsprechend der vorstehenden Regelung erhéht und gilt dann
sofort fir den néchsten ersatzpflichtigen Schaden.

A6.2 Uberschwemmung

A6.2.1
A6.2.2

Uberschwemmung ist die Uberflutung von Grund und Boden des Versicherungsgrundstiicks
oder von unmittelbar angrenzenden Grund- und Bodenflachen, Stralen, Geh- und Radwegen
mit erheblichen Mengen von Oberflachenwasser. Dies gilt nur, wenn

eine Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder flieBenden) Gewassern,

Witterungsniederschlige
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A6.2.3

A6.3

A6.3.1

A6.3.2

A6.4

A6.4.1

A6.4.2

AG6.5

A6.6

A6.7

A6.8

A6.9

oder

ein Austritt von Grundwasser an die Erdoberflache als Folge von A 6.2.1 oder
A6.2.2

die Uberflutung verursacht haben.
Riickstau

Riickstau liegt vor, wenn Wasser aus den gebdudeeigenen Ableitungsrohren oder damit
verbundenen Einrichtungen in das Gebaude eindringt. Dies gilt nur, wenn

eine Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder flieBenden) Gewéssern
oder
Witterungsniederschlige

den Riickstau verursacht haben.

Erdbeben

Erdbeben ist eine naturbedingte Erschiitterung des Erdbodens, die durch geophysikalische
Vorgénge im Erdinneren ausgel6st wird.

Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer einen der folgenden Sachverhalte
nachweist:

Die naturbedingte Erschiitterung des Erdbodens hat in der Umgebung des
Versicherungsorts Schaden an Gebduden im einwandfreien Zustand oder an ebenso
widerstandsfahigen anderen Sachen angerichtet.

Der Schaden kann wegen des einwandfreien Zustands der versicherten Sachen nur
durch ein Erdbeben entstanden sein.

Erdsenkung

Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des Erdbodens (iber naturbedingten
Hohlrdumen.

Erdrutsch
Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Abstlirzen von Erd- oder Gesteinsmassen.
Schneedruck

Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von ruhenden Schnee- oder Eismassen. Als
Schneedruck gilt auch das Abrutschen von Schnee- oder Eismassen von Dachern.

Lawinen

Lawinen sind Schnee- oder Eismassen, die an Berghdngen niedergehen, einschlieBlich der bei
ihrem Abgang verursachten Druckwelle.

Vulkanausbruch

Vulkanausbruch ist eine plétzliche Druckentladung beim AufreiRen der Erdkruste, verbunden
mit Lavaerglissen, Asche-Eruptionen oder dem Austritt von sonstigen Materialien und von
Gasen.
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Dariiber hinaus mitversichert:

A 6.10 Eindringen von Niederschlédgen durch nicht durch Sturm, Hagel oder Weitere Naturgefahren
(Elementargefahren) geschaffene Gebiude6ffnungen an landwirtschaftlichen
Wohngebauden

A6.10.1 Abweichend von A 6.11.1.2 leistet der Versicherer Entschadigung fiir versicherte
Sachen, die durch das Eindringen von Niederschldgen (z. B. durch Regen-, Tau- oder
Schmelzwasser) durch nicht durch Sturm, Hagel oder Weitere Naturgefahren
(Elementargefahren) geschaffene Offnungen am versicherten Gebsude zerstort oder
beschiadigt werden.

A6.10.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen
nicht auf Schaden durch

- bekannte Baumangel oder bereits bekannte mangelhafte Instandhaltung an
versicherten Gebauden;

- nicht ordnungsgemal geschlossene Fenster, AuBentliren oder andere
Offnungen;

- allmahliche Einwirkung von Witterungseinflissen;
- Schwamm;

- Grund- und Bodenwasser;

- Ausuferung von Gewdassern und Sturmflut;

- Schimmel, es sei denn, sie werden als unmittelbare Folge des versicherten
Schadens nachgewiesen.

A6.10.3 Die Entschadigung, einschliefllich mitversicherter Kosten, ist je Versicherungsfall
begrenzt auf 10.000 Euro.
A6.104 Die Regelungen zum Selbstbehalt unter A 6.1 finden keine Anwendung.

A 6.11 Nicht versicherte Schiden

A6.11.1 Nicht versichert sind ohne Beriicksichtigung mitwirkender Ursachen - es sei denn, im
Folgenden sind solche genannt - Schaden durch

A6.11.1.1 Sturmflut;

A6.11.1.2 Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht
ordnungsgemiR geschlossene Fenster, AuBenttiiren oder andere Offnungen.
Dies gilt nicht, wenn diese Offnungen durch Sturm oder Hagel entstanden
sind und einen Gebdudeschaden darstellen;

A6.11.1.3 Grundwasser, soweit nicht infolge von Witterungsniederschldgen oder
Ausuferung von oberirdischen Gewassern an die Erdoberflache gedrungen;

A6.11.1.4 Feuer gemaR A 3;
A6.11.1.5 Trockenheit oder Austrocknung;
A6.11.2 Der Versicherer leistet keine Entschadigung fiir Schaden an
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A6.11.2.1 Gebduden oder an Geb&udeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an den in

diesen Gebduden oder Gebiudeteilen befindlichen Sachen;

A6.11.2.2 im Freien befindlichen beweglichen Sachen und Ernteerzeugnissen;

A6.11.2.3 Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert sind oder

A6.12

A6.13

A7
A7.1

A711

A7.1.2

A7.13
A7.14

A7.2.

A721

deren Probelauf noch nicht erfolgreich abgeschlossen ist (Montageobjekte).
Kiindigung

Versicherungsnehmer und Versicherer konnen unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten
die Versicherung weiterer Elementarschiden in Textform kiindigen. Kiindigt der
Versicherungsnehmer, so kann er bestimmen, dass seine Kiindigung erst zum Schluss des
laufenden Versicherungsjahres wirksam wird.

Wartezeit

Der Versicherungsschutz fiir Schaden durch Uberschwemmung und Riickstau beginnt mit
dem Ablauf von vierzehn Tagen nach Versicherungsbeginn (Wartezeit).

Diese Regelung entfallt, wenn

- Versicherungsschutz gegen Uberschwemmung und Riickstau tiber einen anderen
Vertrag bestanden hat und der Versicherungsschutz ohne zeitliche Unterbrechung
durch den vorliegenden Vertrag fortgesetzt wird oder

- zwischen der Antragstellung und dem zukiinftigen Versicherungsbeginn mehr als
vierzehn Tage liegen.

Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub
Versicherte Gefahren und Schaden
Der Versicherer leistet Entschadigung fiir versicherte Sachen, die durch
Einbruchdiebstahl (siehe A 7.2)
Vandalismus nach einem Einbruch (siehe A 7.3)
Raub (siehe A 7.4)
Raub auf Transportwegen (siehe A 7.5)

oder durch den Versuch einer solchen Tat zerstort oder beschadigt werden oder
abhandenkommen.

Einbruchdiebstahl
Einbruchdiebstahl ist in folgenden Fallen gegeben:
Unberechtigtes Eindringen in einen Raum eines Gebaudes

Das liegt vor, wenn der Dieb in einen Raum eines Geb&udes einbricht, einsteigt, mit
falschem Schliissel oder mit Hilfe von anderen Werkzeugen eindringt.

Ein Schlissel ist falsch, wenn seine Anfertigung fiir das Schloss nicht von einer dazu
berechtigten Person veranlasst oder gebilligt wurde.
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A7.22

A7.23

A724

A7.25

A7.251

Der Gebrauch eines falschen Schlissels ist nicht schon dann bewiesen, wenn
feststeht, dass versicherte Sachen abhandengekommen sind.

Aufbrechen eines Behéltnisses in einem Raum eines Gebaudes

Das liegt vor, wenn der Dieb das in einem Raum befindliche Behéltnis aufbricht. Das
gilt auch, wenn er das Behaltnis mit falschem Schliissel oder mit Hilfe von anderen
Werkzeugen 6ffnet.

Ein Schlissel ist falsch, wenn seine Anfertigung fiir das Schloss nicht von einer dazu
berechtigten Person veranlasst oder gebilligt wurde.

Der Gebrauch eines falschen Schliissels ist nicht schon dann bewiesen, wenn
feststeht, dass versicherte Sachen abhandengekommen sind.

Einschleichen oder Verborgen halten

Das liegt vor, wenn der Dieb Sachen aus einem verschlossenen Raum eines Geb&dudes
entwendet, in das er sich zuvor eingeschlichen oder in dem er sich verborgen gehalten
hatte.

Gewaltsame Sicherung des Diebesgutes

Der Dieb wird in einem Raum eines Geb&udes auf frischer Tat angetroffen und
wendet Gewalt an, um sich den Besitz gestohlener Sachen zu erhalten. Eine
Androhung von Gewalt mit Gefahr fiir Leib oder Leben ist der Anwendung von
Gewalt gleichzusetzen.

Unberechtigtes Eindringen mit richtigem Schliissel
Dies liegt in folgenden Fllen vor:

Der Dieb dringt in den Raum eines Geb&dudes mit einem richtigen Schliissel ein
oder 6ffnet dort damit ein Behéltnis. Den richtigen Schliissel hat sich der Dieb
vorher durch Einbruchdiebstahl oder Raub nach A 7.4 beschafft.

Werden jedoch Sachen entwendet, die gegen Einbruchdiebstahl nur unter
vereinbarten zusatzlichen Voraussetzungen eines besonderen Verschlusses
versichert sind, so gilt dies als Einbruchdiebstahl nur, wenn der Dieb die
richtigen Schliissel des Behaltnisses erlangt hat durch

- Einbruchdiebstahl gemal A 7.2.2 aus einem Behaltnis, das
mindestens die gleiche Sicherheit wie die Behaltnisse bietet, in denen
die Sachen versichert sind;

- Einbruchdiebstahl, wenn die Behéltnisse, in denen die Sachen
versichert sind, zwei Schlésser besitzen und alle zugehdrigen
Schliissel auBBerhalb des Versicherungsortes verwahrt werden;
Schliissel zu verschiedenen Schléssern miissen aul3erhalb des
Versicherungsortes voneinander getrennt verwahrt werden;

- Raub aul3erhalb des Versicherungsortes; bei Tiiren von Behéltnissen
oder Tresorrdumen, die mit einem Schlisselschloss und einem
Kombinationsschloss oder mit zwei Kombinationsschléssern
versehen sind, steht es dem Raub des Schlissels gleich, wenn der
Tater gegenliber dem Versicherungsnehmer oder einem seiner
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A7.25.2

Arbeitnehmer eines der Mittel gemaR A 7.4.2.1 oder A 7.4.2.2
anwendet, um sich die Offnung des Kombinationsschlosses zu
ermdoglichen.

Der Dieb dringt in einen Raum eines Gebaudes mit einem richtigen Schliissel
ein. Den richtigen Schliissel hat sich der Dieb vorher durch Diebstahl
beschafft. Dabei hat weder der Versicherungsnehmer noch der
Gewahrsamsinhaber den Diebstahl des Schliissels durch fahrlassiges
Verhalten erméglicht. Der Diebstahl dieses Schliissels kann auch auf3erhalb
des Versicherungsorts erfolgt sein.

A 7.3 Vandalismus nach einem Einbruch

Vandalismus nach einem Einbruch liegt vor, wenn der Tater wiein A 7.2.1 oder A7.2.5
beschrieben in den Versicherungsort eindringt und dort versicherte Sachen vorsatzlich
zerstort oder beschadigt.

A7.4 Raub

A741
A741.1
A7.41.2

A74.2

A7421

A7.4.22

A74.23

Raub innerhalb eines Geb&udes oder Grundstiicks umfasst den Verlust von

versicherten Sachen (siehe A 8) und

sonstigen beweglichen Sachen, soweit deren Mitversicherung vereinbart ist,

innerhalb des Versicherungsortes (siehe A 11).

Die Entschadigung von Bargeld, Urkunden, Brief- und Wertmarken ist auf die
Versicherungssummen gemaf3 A 8.3.8.1 begrenzt. Eine Erhéhung der
Versicherungssummen kann vereinbart werden.

Raub ist in folgenden Fallen gegeben:

Anwendung von Gewalt

Der Rauber wendet gegen den Versicherungsnehmer Gewalt an, um dessen
Widerstand gegen die Wegnahme versicherter Sachen auszuschalten.

Gewalt liegt nicht vor, wenn versicherte Sachen ohne Uberwindung eines
bewussten Widerstandes entwendet werden (einfacher Diebstahl /
Trickdiebstahl).

Androhung einer Gewalttat mit Gefahr fiir Leib oder Leben

Der Versicherungsnehmer gibt Sachen heraus oder lasst sie sich wegnehmen,
weil der Rauber eine Gewalttat mit Gefahr fiir Leib oder Leben androht. Dabei
soll die angedrohte Gewalttat innerhalb des Versicherungsorts vertibt
werden. Bei mehreren Versicherungsorten ist der Versicherungsort
malgeblich, an dem die Drohung ausgesprochen wird.

Wegnahme nach Verlust der Widerstandskraft

Dem Versicherungsnehmer werden versicherte Sachen weggenommen, weil
seine Widerstandskraft ausgeschaltet war. Der Verlust der Widerstandskraft
muss seine Ursache in einer Beeintrachtigung des korperlichen Zustands des
Versicherungsnehmers haben. Diese Beeintrachtigung muss unmittelbar vor
der Wegnahme bestanden haben und durch einen Unfall oder eine sonstige
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nicht verschuldete Ursache wie z. B. eine Ohnmacht oder ein Herzinfarkt
entstanden sein.

Dem Versicherungsnehmer stehen geeignete volljahrige Personen gleich, denen er die
Obhut Gber die versicherten Sachen voriibergehend tiberlassen hat. Das gleiche gilt
flr geeignete volljahrige Personen, die durch den Versicherungsnehmer mit der
Bewachung der als Versicherungsort vereinbarten Rdume beauftragt sind.

A 7.5 Raub auf Transportwegen

A751
A751.1
A751.2

A75.2
A75.21

A75.22

A75.23

A753

A7531
A7.53.2
A7.533

A7534

A754

Raub auf Transportwegen umfasst den Verlust von

versicherten Sachen (siehe A 8) und

sonstigen beweglichen Sachen, soweit deren Mitversicherung vereinbart ist,
durch Personen, die nicht mit dem Transport beauftragt sind.

Der Transportweg beginnt mit der Ubernahme der versicherten Sachen fiir einen
unmittelbar anschlieRenden Transport und endet an der Ablieferungsstelle mit der
Ubergabe.

Die Entschadigung von Bargeld, Urkunden, Brief- und Wertmarken ist auf die
Versicherungssummen gemal} A 8.3.8.2 begrenzt. Eine Erhéhung der
Versicherungssummen kann vereinbart werden.

In Ergénzung zu A 7.4 gilt fiir Raub auf Transportwegen:

Dem Versicherungsnehmer stehen sonstige Personen gleich, die in seinem
Auftrag den Transport durchfiihren. Dies gilt jedoch nicht, wenn der
Transportauftrag durch ein Unternehmen durchgefiihrt wird, das sich
gewerbsmaRig mit Geldtransporten befasst.

Die den Transport durchfiihrenden Personen, gegebenenfalls auch der
Versicherungsnehmer selbst, miissen fiir diese Tatigkeit geeignet und
volljahrig sein.

In den Féllen von A 7.4.2.2 liegt Raub nur vor, wenn die angedrohte Gewalttat
an Ort und Stelle veriibt werden soll.

Transport ohne Mitwirkung des Versicherungsnehmers

Wenn der Versicherungsnehmer bei der Durchflihrung des Transports nicht
personlich mitwirkt, so leistet der Versicherer Entschadigung bis zu der je
Versicherungsfall vereinbarten Summe auch fiir Schaden, die ohne Verschulden einer
der den Transport ausfiihrenden Personen entstehen

durch Erpressung gemaf} § 253 StGB, begangen an diesen Personen;
durch Betrug gemaR § 263 StGB, begangen an diesen Personen;

durch Diebstahl von Sachen, die sich in unmittelbarer kérperlicher Obhut
dieser Person befinden;

dadurch, dass diese Personen nicht mehr in der Lage sind, die ihnen
anvertrauten Sachen zu betreuen.

Erforderliche Anzahl an Personen bei einem Transport
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A754.1

A754.2

A7543

A7544

A7.5.5
A7551

A755.2

Fiir Schaden durch Raub auf Transportwegen leistet, soweit nicht etwas anderes
vereinbart ist, der Versicherer Entschadigung

Uber 25.000 Euro nur, wenn der Transport durch mindestens zwei Personen
durchgefiihrt wurde;

Uber 50.000 Euro nur, wenn der Transport durch mindestens zwei Personen
und mit Kraftwagen durchgefiihrt wurde;

Uber 125.000 Euro nur, wenn der Transport durch mindestens drei Personen
und mit Kraftwagen durchgefiihrt wurde;

Uber 250.000 Euro nur, wenn der Transport durch mindestens drei Personen
mit Kraftwagen und auRerdem unter polizeilichem Schutz oder unter
besonderen, mit dem Versicherer vorher fiir den Einzelfall oder fiir mehrere
Falle schriftlich vereinbarten Sicherheitsvorkehrungen durchgefiihrt wurde.

Gewahrsam

Soweit A 7.5.4 Transport durch mehrere Personen voraussetzt, muss
gemeinschaftlicher Gewahrsam dieser Personen an den versicherten Sachen
bestehen. Gewahrsam haben nur Personen, die sich unmittelbar bei den
Sachen befinden.

Soweit A 7.5.4 Transport mit Kraftwagen voraussetzt, zahlt der Fahrer nicht
als den Transport durchfiihrende Person. Jedoch muss er als Fahrer von

Geldtransporten geeignet sein. Gewahrsam an Sachen in Kraftwagen haben
nur die Personen, die sich in oder unmittelbar bei dem Kraftwagen befinden.

Dariiber hinaus versichert:

A 7.6 Sachenin Schaukasten oder Vitrinen

A76.1

A76.2

A76.3

Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen
Aufwendungen fiir die Beseitigung von Schaden an Schaukasten und Vitrinen
(ausgenommen Verglasungen) auBerhalb des Versicherungsortes, aber innerhalb des
Grundstiicks, auf dem der Versicherungsort liegt und in dessen unmittelbarer
Umgebung.

Versichert ist auch die Wegnahme des Inhaltes dieser Schaukésten und Vitrinen,
wenn der Tater diese zu diesem Zweck zerstort, zerbricht oder mittels falscher
Schliissel oder anderer Werkzeuge 6ffnet.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 5.000 Euro je
Schaukasten/Vitrine.

A 7.7 Nicht versicherte Schiaden

Nicht versichert sind ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen Schaden

A7.71

A7.7.2
A7.7.3

durch Raub auf Transportwegen, wenn und solange eine grol3ere als die vereinbarte
Zahl von Transporten gleichzeitig unterwegs ist;

durch Einbruchdiebstahl gemaR A 7 in Sattelkammern;

Feuer gemal A 2 oder bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser; fiir Schaden
gemal A 7.5.3.4 gilt dieser Ausschluss nicht;
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A7.74 durch Erdbeben;
A7.7.5 durch Uberschwemmung;

A7.7.6 durch Zerstorung oder Beschadigung der Verglasung infolge Bruches (Zerbrechen).
Versicherungsschutz hierfiir kann durch eine gesonderte Glasbruchversicherung
vereinbart werden.

A8  Versicherte Sachen
A 8.1 Versicherte Sachen

Versichert sind die in dem Versicherungsvertrag bezeichneten
A8.1.1 Gebaude und sonstigen Grundstiicksbestandteile;
A8.1.2 beweglichen Sachen.

Daten und Programme sind keine Sachen.
A8.2 Gebiude

A8.2.1 Versichert sind die im Versicherungsschein aufgefiihrten Gebdude mit ihren
Bestandteilen und mit dem Zubehor, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist. Die
Gebadudebeschreibung ist Vertragsbestandyteil fiir den Versicherungsschutz.

AB8.2.2 Geb&udebestandeteile sind in ein Geb&dude eingefligte Sachen, die durch ihre
Verbindung mit dem Geb&ude ihre Selbststéndigkeit verloren haben. Zu den
Bestandteilen eines Geb&udes gehoren solche Sachen nicht, die nur zu einem
voriibergehenden Zweck mit dem Geb&ude verbunden sind.

Als mitversicherte Gebdudebestandteile gelten die festinstallierten:

A8.2.2.1 Licht- und Kraftstromanlagen (einschlief3lich Beleuchtungskérper);
A8.2.2.2 Be- und Entliiftungsanlagen;

A8.2.2.3 Wasserversorgungsanlagen (einschlieBlich Druckkessel und Pumpen);
AB8.2.2.4 Anbindungen, Fressgitter, Halsrahmen;

A8.2.2.5 Selbstfangvorrichtungen, Boxenabgrenzungen;

A8.2.2.6 Trége und Tranken;

A8.2.2.7 Heizungsanlagen (einschl. Solarheizungsanlagen);

A8.2.28 Windschutznetze;

AB8.2.2.9 Ladestationen fir Elektrofahrzeuge;

A8.2.2.10 bei landwirtschaftlichen Wohngebauden auch Einbaumdbel bzw.

Einbauktichen, die individuell fiir das Gebaude gefertigt und mit einem grof3en
Einbauaufwand an das Gebaude angepasst sind. Dazu gehoren nicht
Anbaumobel oder Anbauktichen, die serienmalig vorgefertigt sind.

A8.2.3 Gebaudezubehor sind bewegliche Sachen, die sich im Gebaude befinden oder aullen
am Geb&ude angebracht sind und der Instandhaltung bzw. (iberwiegenden
Zweckbestimmung des versicherten Gebaudes dienen. Dies sind insbesondere
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A8.24

Brennstoffvorrate fiir Sammelheizungen; Sachen, die kiinftig in das Gebaude
eingefligt werden sollen (Vorrate an Fliesen, Bodenbeldgen, Tapeten);
Gemeinschaftswaschanlagen; Wasser-, Gas-, Elektrizitdts- und Warmezahler;
Miillboxen; Klingel-, Briefkastenanlagen; Paketkasten und Balkonkraftwerke
(sogenannte Plug and Play Solaranlagen fiir die Steckdose) bis zur gesetzlich
festgelegten Einspeiseleistung auf dem Versicherungsgrundsttick.

Der Ausschluss fiir Photovoltaikanlagen nach A 8.6.7 gilt nicht fiir Balkonkraftwerke.

Weiteres Zubehor sowie sonstige Grundstiicksbestandteile sind gemal folgender
abschlieBender Aufzdhlung mitversichert, soweit der Versicherungsnehmer hierfiir
die Gefahr tragt:

Carports;

privat genutzte Gewéchs-, Gerate- und Gartenhauser, Grill- und Saunahiitten,
Outdoorkiichen;

bauliche Grundstiickseinfriedungen (Z&une, Mauern);

Terrassen, Hof- und Gehwegbefestigungen;

Hundehditten, -zwinger und Kleintierstélle;

Antennenanlagen, Masten (z. B. Fahnenmasten) und elektrische Freileitungen;
Wege-, Hof- und Gartenbeleuchtungen;

Fahrradunterstiande, Fahrradsténder;

Millboxenuntersténde, Papierkorbe;

Skulpturen, Hof-Bildkreuze; Firmenschilder;

Uberdachungen, Pergolen;

fest installierte Freisitze und Pavillons;
Kein Versicherungsschutz besteht fiir mobile Uberdachungen (z. B. Zelte,
Zeltpavillons, Planen und Sonnensegel).

freistehende AulRenkamine;

Gas- und Oltanks;

fest installierte Waschespinnen, Wasche- und Trockenstangen;
Schutz- und Trennwénde;

Sandkasten, Kinderschaukeln, -spielhduser und -klettergeriiste;
Ladestationen fiir Elektrofahrzeuge (soweit nicht Gebdudebestandteil);

privat genutzte AuRenschwimmbecken (fest mit dem Erdreich verbunden;
gemauert oder aus Beton- oder Kunststoffguss) einschlief3lich Zu- und
Ableitungsrohren, Technik und fest installierter Abdeckungen;

Klargruben des Wohnhauses inklusive eingebauter Technik;
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A8.2.5

- Paddocks, Fahrsilos, Dunglagerstéatten, Verbindungsleitungen von den
Giillestallen zu den Giillelagereinrichtungen.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 10 Prozent der
Gesamtversicherungssumme des Vertrages.

Werden unter A 8.2.4 genannte Grundstiicksbestandteile als eigenstindige
Gebaudeposition versichert, so gelten hierfiir die ermittelten Versicherungssummen
je aufgefiihrter Position und nicht die genannte Entschadigungsgrenze.

An der AuBenseite des Geb3udes angebrachte Sachen

Mitversichert sind auch Sachen, die an der AulRenseite eines Gebadudes angebracht
sind (z. B. Schilder, Leuchtréhrenanlagen, Markisen, Blendldden, Antennenanlagen,
Wetterfahnen, Transparente), soweit der Versicherungsnehmer hierfiir die Gefahr
tragt.

A 8.3 Bewegliche Sachen

A8.3.1

A8.3.11
A83.1.2
A83.1.3
A8314
A83.1.5

A8.3.2

A8.3.3

Versichert sind die im Versicherungsschein aufgefiihrten beweglichen Sachen,
insbesondere:

Ernteerzeugnisse

Die Versicherung von Ernteerzeugnissen umfasst den gesamten jeweils vorhandenen
Bestand an geernteten, noch nicht geernteten und zugekauften Erzeugnissen
einschlieBlich Saatgut.

Ausgenommen von diesem Versicherungsschutz sind die folgenden im Freien
befindlichen Kulturen:

Kartoffeln;
Riben;
Obst;
Gemlise;

sonstige Sonderkulturen (einschlieBlich Rebstécken und
Weihnachtsbdumen).

Tierbestand

Die Versicherung des Tierbestandes umfasst, soweit nicht anders vereinbart,
grundsétzlich den gesamten jeweils vorhandenen Bestand an Tieren aller Gattungen.

Tiere von besonderem Einzeltierwert tiber 10.000 Euro sind nur dann mitversichert,
wenn dies besonders vereinbart ist. Die Héchstentschadigung je Einzeltier ist auf die
Versicherungssumme laut Summenermittlung begrenzt.

Gebrauchsgegensténde von Betriebsangehorigen

Mitversichert sind Gebrauchsgegenstinde, die sich im Eigentum der
Betriebsangehdrigen und die sich tblicherweise auf Verlangen des Arbeitgebers
innerhalb des Versicherungsortes befinden, z. B. Bekleidung, Fachliteratur, Fahrrader,
Taschen, Werkzeuge.
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A834

A8.3.5
A8.3.5.1

A8.3.5.2
A8.3.5.3

A8.3.54
A8.3.6

A8.3.7

A83.71

A83.7.2

A83.7.3

Nicht hierzu gehéren:
Bargeld, Kraftfahrzeuge, Wertpapiere sowie der in Wohnungen befindliche Hausrat

Entschadigung wird nur geleistet, soweit der Versicherungsnehmer nicht aus einem
anderen Versicherungsvertrag Ersatz erlangen kann.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf 10.000 Euro begrenzt.
Sachen in Sattelkammern

Soweit ausdriicklich vereinbart, sind Schaden durch Einbruchdiebstahl gemaR A 7 von
Sachen in Sattelkammern mitversichert.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf 10.000 Euro begrenzt.

Es gilt je Versicherungsfall ein Selbstbehalt von 500 Euro.

Sattelkammern auBerhalb des Betriebsgrundstiicks sind nicht versichert.
Heu und Stroh in Diemen, offenen Ballenlagern oder in offenen Feldscheunen

Mitversichert gegen Brandschiden sind Schober (Diemen) und Ballenlager im
Freien sowie in offenen Feldscheunen bis 30.000 Euro pro Jahr. Darliber
hinaus nur aufgrund besonderer Vereinbarung.

Je Diemen oder GroRballenlager werden maximal 15.000 Euro ersetzt.

Diemen und GroR3ballenlager, die einen Abstand von weniger als 50 m haben,
gelten als ein Diemen oder GroRballenlager.

Uberjahriges Stroh ist nicht mehr versichert.
In das Geb&ude eingefiigte Sachen des Versicherungsnehmers als Mieter/Pachter

Mitversichert sind in das Geb&dude eingefligte Sachen, die der Versicherungsnehmer
als Mieter oder Pachter auf seine Kosten angeschafft oder ibernommen hat und fiir
die er die Gefahr tragt.

Bargeld, Urkunden, Brief- und Wertmarken

Bargeld, Urkunden (z. B. Sparbiicher und sonstige Wertpapiere) und Brief- und
Wertmarken sind auf Erstes Risiko mitversichert.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf:

50.000 Euro, sofern die Wertsachen in einem verschlossenen
Wertschutzschrank mindestens der Sicherheitsstufe Il, [Il oder IV nach VdS /
DIN EN 1143-1 (Mindestmasse 1.000 kg) aufbewahrt werden;

20.000 Euro, sofern die Wertsachen in einem verschlossenen
Wertschutzschrank mindestens der Sicherheitsstufe | nach VdS / DIN EN
1143-1 (Mindestmasse 1.000 kg) aufbewahrt werden;

15.000 Euro, sofern die Wertsachen in einem verschlossenen mehrwandigen
Stahlschrank mindestens der Sicherheitsstufe N nach VdS bzw.
Sicherheitsstufe 0 nach DIN EN 1143-1 oder alternativ — in einem
Wertschutzschrank alter Bauweise (Priifung nach VDMA 24990) -
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A83.74

A83.7.5

A8.3.8

A83.8.1

A8.3.8.2

A8.3.9

A8.3.10

A8.3.10.1
A 8.3.10.2

A8.3.10.3

mindestens der Sicherheitsstufe B aufbewahrt werden (Mindestmasse jeweils
300 kg);

2.500 Euro, sofern die Wertsachen unter anderem Verschluss in
verschlossenen Behiltnissen, die eine erhohte Sicherheit — auch gegen die
Wegnahme der Behiltnisse selbst — haben, aufbewahrt werden.

100 Euro je Registrierkasse und 1.000 Euro insgesamt fiir Bargeld in
Registrierkassen, solange diese gedffnet sind.

Sofern ein Wertschutzschrank die erforderliche Mindestmasse gemalR A 8.3.7.1 -
A 8.3.7.3 nicht erreicht, muss dieser nach den Vorschriften des Herstellers fest im
Boden verankert sein.

Schéaden durch Raub
Die Entschadigung fiir Schaden durch Raub

innerhalb eines Geb&udes oder Grundstlicks (siehe A 7.4) ist je
Versicherungsfall begrenzt auf die unter A 8.3.7 genannten Betrdge gemal
den dort benannten Verschlussvorschriften, mindestens jedoch auf 2.500
Euro;

auf Transportwegen (siehe A 7.5) ist je Versicherungsfall begrenzt auf 10
Prozent der Versicherungssumme gemaf A 8.3.7 mindestens 3.500 Euro und
maximal 10.000 Euro.

Fir Bargeld, Urkunden, Brief- und Wertmarken besteht Versicherungsschutz im
Rahmen der Einbruchdiebstahlversicherung (siehe A 7) nur, sofern die betrieblichen
Einrichtungen (z. B. Biiro, Verkaufsraumes, Werkstatt) auf dem Hof gegen Schaden
durch Einbruchdiebstahl versichert sind.

Bewegliche Sachen gemal} A 8.3.1 bis A 8.3.8 sind nur versichert, soweit der
Versicherungsnehmer

Eigentlimer ist;

sie unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit Kaufoption geleast hat, die
zum Schadenzeitpunkt noch nicht abgelaufen oder bereits ausgelibt war;

sie sicherungshalber Uibereignet hat.

A8.4 Fremdes Eigentum

Uber A 8.3.10.2 und A 8.3.10.3 hinaus ist fremdes Eigentum nur aufgrund besonderer
Vereinbarung versichert.

A 8.5 Versicherte Interessen

Die Versicherung gemaf A 8.3.10.2 und 8.3.10.3 und A 8.4 gilt fiir Rechnung des
Eigentiimers und des Versicherungsnehmers.

In den Fallen nach A 8.4 ist jedoch fiir die Hohe des Versicherungswertes nur das Interesse
des Eigentlimers malfigebend.
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A8.6

A86.1

A8.6.2
A8.6.3
A864
A8.6.5
A8.6.6

A8.6.7
A8.6.8
A8.6.9
A9
A9.1

A9.2

A9.3

A94

Nicht versicherte Sachen
Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist:

Miinzen und Medaillen, Schmucksachen, Perlen und Edelsteine, auf Geldkarten
geladene Betrége, unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetallen, soweit
sie nicht dem Raumschmuck dienen oder Teile von Werkzeugen sind;

Baubuden, Zelte, Traglufthallen;

Zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhanger und Zugmaschinen;
Hausrat aller Art;

Grund und Boden, Wald oder Gewésser;

Automaten mit Geldeinwurf (einschliefilich Geldwechsler) samt Inhalt sowie
Geldautomaten;

Photovoltaikanlagen;

Windkraftanlagen;

Biogasanlagen.
Daten und Programme
Schaden am Datentrager

Entschadigung fir Daten und Programme gemaR A 9.2, A 9.3 und A 9.4 wird nur geleistet,
wenn der Verlust, die Verdnderung oder die Nichtverfligbarkeit der Daten und Programme
durch einen dem Grunde nach versichertem Schaden an dem Datentrager (Datenspeicher fir
maschinenlesbare Informationen), auf dem die Daten und Programme gespeichert waren,
verursacht wurde.

Daten und Programme, die fiir die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendig sind

Der Versicherer ersetzt die fiir die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendigen
Daten und Programme im Rahmen der Position, der die Sache zuzuordnen ist, fiir deren
Grund-funktion die Daten und Programme erforderlich sind.

Fir die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendige Daten und Programme sind
Systemprogrammdaten aus Betriebssystemen oder damit gleichzusetzende Daten.

Daten und Programme als Handelsware

Der Versicherer ersetzt die auf einem versicherten und zum Verkauf bestimmten Datentrager
gespeicherten Daten und Programme im Rahmen der Position, der der zum Verkauf
bestimmte Datentrdger zuzuordnen ist.

Sonstige Daten und Programme

Der Versicherer ersetzt sonstige Daten und Programme im Rahmen der Position
Geschéftsunterlagen.

Sonstige Daten und Programme sind serienméRig hergestellte Programme, individuelle
Programme und individuelle Daten, sofern diese Daten und Programme weder fiir die
Grundfunktion einer versicherten Sache notwendig noch auf einem zum Verkauf bestimmten
Datentréger gespeichert sind.
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A 9.5 Ausschliisse

A9.5.1 Nicht versichert sind Daten und Programme, zu deren Nutzung der
Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist, die nicht betriebsfertig oder nicht lauffahig
sind oder die sich nur im Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befinden.

A9.5.2 Der Versicherer leistet ohne Riicksicht auf mitwirkende Umsténde keine
Entschadigung fiir Kosten, die zusétzlich entstehen, weil die versicherten Daten oder
Programme durch Kopierschutz-, Zugriffsschutz- oder vergleichbare Vorkehrungen
(z. B. Kopierschutzstecker oder VerschliisselungsmalRnahmen) gesichert sind (z. B.
Kosten fiir neuerlichen Lizenzerwerb).

A 10 Ertragsausfallversicherung
A 10.1 Versicherte Gefahren und Schiaden

Wird der landwirtschaftliche Betrieb des Versicherungsnehmers durch einen Sachschaden,
verursacht durch eine versicherte Gefahr an einer versicherten Sache, unterbrochen oder
beeintrachtigt, so ersetzt der Versicherer den dadurch entstehenden Ertragsausfallschaden.

A 10.2 Deckungsbeitrag

Der Ertragsausfallschaden entspricht dem entgangenen Deckungsbeitrag. Der
Deckungsbeitrag errechnet sich aus der Differenz zwischen Erlés und produktionsabhéngigen
Kosten.

A 10.3 Riickwirkungsschiden

A10.3.1 Soweit ausdricklich vereinbart, sind Ertragsausfallschdden im versicherten Betrieb
infolge eines versicherten Sachschadens in einem Fremdbetrieb als
Rickwirkungsschaden mitversichert, auch ohne, dass der versicherte Betrieb selbst
einen Sachschaden erlitten hat.

A10.3.2 Versichert sind Riickwirkungsschéden in der ersten vorgelagerten (Zulieferer) und der
ersten nachgelagerten (Abnehmer) Handelsstufe.

A10.3.3 Der Versicherer leistet Entschadigung bis zu 100.000 Euro je Versicherungsjahr auf
Erstes Risiko.

A 10.4 Schadenfeststellung

Bei der Feststellung des Ertragsausfallschadens sind alle Umsténde zu beriicksichtigen, die
den Ablauf und das Ergebnis des Betriebes wahrend der Haftzeit giinstig oder ungiinstig
beeinflusst haben wiirden, wenn die Beeintrachtigung nicht eingetreten waére.

A 10.5 Ausschliisse

Der Versicherer leistet keine Entschadigung, soweit der Ertragsausfallschaden
zurlickzufiihren ist auf

A10.5.1 aulRergewohnliche Ereignisse, die wahrend der Unterbrechung eintreten;

A10.5.2 behérdlich angeordnete Wiederaufbau- oder Betriebsbeschrankungen;

A10.5.3 Energiegewinnungsanlagen, wie z. B. Biogasanlagen, Photovoltaikanlagen,
Windkraftanlagen.
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A 10.6 Haftzeit

Der Versicherer haftet flir den Ertragsausfallschaden, der innerhalb von 24 Monaten seit
Eintritt des Sachschadens (Haftzeit) entsteht.

A 10.7 Unterversicherungsverzicht

Der Versicherer leistet Entschadigung bis zur vereinbarten Versicherungssumme. Der
Versicherer verzichtet auf den Einwand der Unterversicherung (Erst-Risiko-Versicherung).

A1l Versicherungsort

A11.1 Ortlicher Geltungsbereich

Allll

Al11.1.2

A111.3

Alll4

Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes.

Diese Beschrankung gilt nicht fiir Sachen, die infolge eines eingetretenen oder
unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfalles aus dem Versicherungsort entfernt
und in zeitlichem und ortlichem Zusammenhang mit diesem Vorgang beschédigt oder
zerstort werden oder abhandenkommen.

Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten Geb&ude oder
Raume von Gebauden oder die als Versicherungsort bezeichneten Grundstiicke.

Fiir bewegliche Sachen (Inventar) besteht Versicherungsschutz auch auflerhalb des
Versicherungsortes — unter Berlicksichtigung der Bestimmungen nach A 1.4,
A412.2.2,A5.4.2.2undA6.11.2.2 —innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

Alle Voraussetzungen eines Einbruchdiebstahls (siehe A 7.2), von Vandalismus nach
einem Einbruch (siehe A 7.3) oder eines Raubes (siehe A 7.4) miissen innerhalb des
Versicherungsortes verwirklicht worden sein.

Bei mehreren Versicherungsorten missen alle Voraussetzungen innerhalb desselben
Versicherungsortes verwirklicht worden sein.

Nicht versichert sind Sachen, die an den Ort der Herausgabe oder Wegnahme erst auf
Verlangen des Taters herangeschafft werden, es sei denn, das Heranschaffen erfolgt
nur innerhalb des Versicherungsortes, an dem die Tathandlungen nach A 7.4.2 veriibt
wurden.

Bei Raub auf Transportwegen sind nur die Sachen versichert, die sich bei Beginn der
Tat an dem Ort befunden haben, an dem die Gewalt ausgetibt oder die Drohung mit
Gewalt veriibt wurde.

A 11.2 Bezeichnung des Versicherungsortes

Al11.21

Al1.2.2

Versicherungsort sind die Gebadude oder Raume von Gebauden, die im
Versicherungsvertrag bezeichnet sind oder die sich auf den im Versicherungsvertrag
bezeichnetem Grundstiick befinden sowie Schaukasten und Vitrinen innerhalb des
Grundstiicks, auf dem der Versicherungsort liegt, und in dessen unmittelbarer
Umgebung.

Landwirtschaftliche Wohngeb&ude sind Gebaude, die tiberwiegend zu Wohnzwecken
genutzt werden. Sofern der zu Wohnzwecken genutzte Anteil weniger als die Halfte
betragt, gelten ausdriicklich fir landwirtschaftliche Wohngeb&ude aufgefiihrte
Erweiterungen, Vereinbarungen und Kosten hier nicht als vereinbart.
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A11.2.3 Fiir Gebrauchsgegensténde von Betriebsangehorigen besteht in den Wohnraumen

der Betriebsangehdorigen kein Versicherungsschutz.

All1.24 Der Versicherungsort flir Raub innerhalb eines Gebdudes oder Grundstiicks (siehe

A 7.4) ist das gesamte Grundstiick, auf dem der Versicherungsort liegt, wenn das
Grundstiick allseitig umfriedet ist.

A11.2.5 der Versicherungsort flir Raub auf Transportwegen (siehe A 7.5) ist, soweit nicht

etwas anderes vereinbart ist, die Bundesrepublik Deutschland.

Al11.2.6 Nur soweit dies ausdriicklich vereinbart ist, sind Sachen im Freien auch innerhalb des

Grundstiicks auf dem der Versicherungsort liegt versichert.

A11.2.7 Bargeld und Wertsachen

Soweit Bargeld, Urkunden, Brief- und Wertmarken versichert sind, besteht
Versicherungsschutz nur in verschlossenen Rdumen oder Behéltnissen der im
Versicherungsvertrag bezeichneten Art.

Sofern zusétzlich vereinbart, sind diese wahrend der Geschéaftszeit oder sonstiger
vereinbarter Zeitraume auch ohne Verschluss bis zu der vereinbarten
Entschadigungsgrenze versichert.

Al11.28 Registrierkassen

Al12

Registrierkassen sowie elektrische und elektronische Kassen, Riickgeldgeber und
Automaten mit Geldeinwurf (einschliefilich Geldwechsler) gelten nicht als Behéltnis
im Sinnevon A11.2.7.

Bargeld in Registrierkassen sowie elektrischen und elektronischen Kassen ist gemafR
A 8.3.7.5 versichert.

Allgemeine Erweiterungen, Vereinbarungen und versicherte Kosten

Der Versicherer leistet fiir folgende Vereinbarungen und Kosten, die infolge eines
Versicherungsfalls erforderlich und tatsachlich angefallen sind.

Die Gesamtentschadigung der aufgefiihrten Vereinbarungen und Kosten betrégt je
Versicherungsfall zusétzlich 100 % der Gesamtversicherungssumme des Vertrages,
mindestens jedoch 100.000 Euro, maximal 5.000.000 Euro.

Besondere Hochstentschadigungsgrenzen oder Selbstbehalte im Schadenfall sind bei den
einzelnen Haftungserweiterungen und Kosten genannt.

Sollte keine einzelne Entschadigungsgrenze vereinbart sein, gilt die Gesamt-
Entschadigungsgrenze gemal Satz 1.

Die Entschadigungsgrenze gemaf Satz 1 wird nicht fir die Feststellung einer
Unterversicherung herangezogen.

Sofern eine Unterversicherung (siehe A 16.4) besteht, werden Mehrkosten gemaR A 12.2.4
und A 12.2.5 bei der Berechnung der Unterversicherung beriicksichtigt.

Entschadigungen aus einem anderen Versicherungsvertrag oder sonstige Zahlungen werden
bei der Ermittlung der Entschadigung angerechnet.
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Sollten bei einem Versicherungsfall mehrere Entschadigungsgrenzen gelten, ist der niedrigere
Betrag maligebend (siehe A 16.8).

Eine vom Versicherer zu leistende Entschidigung zur Gebaudeversicherung wird auch
geleistet, soweit der Versicherungsnehmer als Mieter oder Pachter fiir das versicherte Risiko
die Gefahr tragt.

A12.1 Allgemeine Erweiterungen

Al121.1
Al12111

Al121.1.2

A121.1.3

A12.1.2

A12.1.3

Al12.1.31

Verzicht auf Einrede der groben Fahrlassigkeit

Der Versicherer verzichtet bis zu einem Entschadigungsbetrag von 250.000
Euro bei grob fahrlassiger Herbeiflihrung des Versicherungsfalles auf eine
Kiirzung des Entschadigungsbetrages.

Dariiber hinaus betragt der Abzug fiir entschadigungspflichtige Schaden
maximal 20 %.

Bei Schaden an landwirtschaftlichen Wohngebauden (siehe A 11.2.2)
verzichtet der Versicherer unabhangig von der Hohe des
Entschadigungsbetrages bei grob fahrléssiger Herbeiflihrung des
Versicherungsfalles generell auf eine Kiirzung des Entschadigungsbetrages.

Die Vereinbarungen zu A 12.1.1.1 und A 12.1.1.2 gelten nicht fiir die grob
fahrlassige Verletzung von Sicherheitsvorschriften (siehe A 19) oder anderer
Obliegenheiten (siehe B 3.3).

Verzicht auf Einrede der groben Fahrlissigkeit bei Verletzung von Obliegenheiten und
Sicherheitsvorschriften fiir landwirtschaftliche Wohngebiude

Der Versicherer verzichtet bei landwirtschaftlichen Wohngeb&auden (siehe A 11.2.2)
abweichend von B 3.3.3.1 bei grob fahrlassiger Verletzung von Obliegenheiten und
Sicherheitsvorschriften gemaR A 19 und B 3.3 bis zu einer Entschadigungsgrenze von
5.000 Euro auf eine Kiirzung des Entschadigungsbetrages.

Bei einer Versicherungsleistung, die 5.000 Euro (ibersteigt, wird die tiber diese
Summe hinausgehende Versicherungsleistung in einem der Schwere des
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhéltnis gekirzt.

Der Verzicht gilt nicht fiir Schaden,

- die der Versicherungsnehmer oder sein Reprasentant vorsatzlich herbeifiihren
(siehe B4.12.1.1 und B 4.13);

- durch Verletzung der Sicherheitsvorschriften fiir dauerhaft unbewohnte bzw.
ungenutzte und unbeaufsichtigte Gebdude oder Geb&udeteile (siehe
A 20.1.4).

Innere Unruhen, boswillige Beschddigungen inklusive Graffiti, Streik und
Aussperrung

Innere Unruhen
Versichert sind Schaden, die entstehen durch

- Zerstorung oder Beschadigung unmittelbar durch Gewalthandlungen
im Zusammenhang mit Inneren Unruhen
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A12.1.3.2

A12.1.3.3

Al121.34

oder

- Abhandenkommen in unmittelbarem Zusammenhang mit Inneren
Unruhen.

Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmaRig nicht unerhebliche Teile der
Bevdlkerung in einer die 6ffentliche Ruhe und Ordnung stérenden Weise in
Bewegung geraten und Gewalt gegen Personen oder Sachen veriiben.

Boswillige Beschadigung und Graffiti

Versichert ist jede vorsétzliche, unmittelbare Zerstérung oder Beschadigung
von versicherten Sachen (boswillige Beschadigung) durch fremde Personen.
Fremde Personen sind alle Personen, die keine berechtigte Verfligungsgewalt
der versicherten Sache haben.

Fir Graffitischdden (Verunstaltungen durch Farben oder Lacke) wird eine
Entschadigung nur fiir Schaden an landwirtschaftlichen Wohngebauden
sowie Biiro- und Sozialgebduden geleistet.

Nicht versichert sind ohne Ricksicht auf mitwirkende Ursachen Schaden
- durch Abhandenkommen versicherter Sachen;

- die im Zusammenhang mit einem Einbruch oder Einbruchversuch
entstehen;

- durch Glasbruch. -
Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf 10.000 Euro begrenzt.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Schaden dem Versicherer und
der Polizei unverziiglich anzuzeigen.

Streik, Aussperrung
Versichert sind Schéden, die entstehen durch

- Zerstoérung oder Beschadigung unmittelbar durch Streik oder
Aussperrung

oder

- Abhandenkommen in unmittelbarem Zusammenhang mit Streik oder
Aussperrung.

Streik ist die gemeinsam planmaRig durchgefiihrte, auf ein bestimmtes Ziel
gerichtete Arbeitseinstellung einer verhaltnismaRig groRen Zahl von
Arbeitnehmern.

Aussperrung ist die auf ein bestimmtes Ziel gerichtete planmaRige
Ausschlieffung einer verhaltnisméaRig groRen Zahl von Arbeitnehmern.

Offentlich-rechtliche Entschadigungsanspriiche

Ein Anspruch auf Entschadigung besteht insoweit nicht, als Schadenersatz
aufgrund dffentlich-rechtlichen Entschadigungsrechts beansprucht werden
kann.
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A12.1.35

Al2.1.4

Al12.1.5

Besonderes Kiindigungsrecht

Versicherungsnehmer und Versicherer konnen die Gefahr Innere Unruhen,
Boswillige Beschadigung inkl. Graffiti und Streik, Aussperrung jederzeit
kiindigen. Die Kiindigung wird 1 Woche nach Zugang wirksam.

Kiindigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Erklarung des Versicherers
zum gleichen Zeitpunkt kiindigen.

Unterstellung von nicht landwirtschaftlichen Fahrzeugen (Wohnmobile,
Kraftfahrzeuge), Booten, Wohnwagen in landwirtschaftlichen Betriebsgebauden

Abweichend von A 19.1.8 in Verbindung mit der Garagenverordnung oder
Landesbauordnung diirfen in dem versicherten landwirtschaftlichen Gebaude auch
nichtlandwirtschaftliche Fahrzeuge (Wohnmobile, Kraftfahrzeuge), Boote und
Wohnwagen untergestellt werden.

In dem Zeitraum der Unterstellung diirfen in dem Gebaude

- keine leichtentflammbaren Sachen (z.B. Heu, Stroh, Hackschnitzel, etc.),
- keine Kraftstoffe oder Ole

gelagert und keine Ziindquellen vorhanden sein.

Vorhandene Batterien miissen fiir die Dauer der Unterstellung ausgebaut oder
abgeklemmt werden.

Im Gebaude sind keine feuergefahrlichen Arbeiten, Wartungs- oder Reparaturarbeiten
an Fahrzeugen erlaubt.

Inhalt von Kraftfahrzeugen

Versichert sind eigene Marktfriichte und Produktionsmittel, die durch den
vorliegenden Vertrag versichert sind, wahrend der Beférderung in eigenen, aber auch
in gemieteten oder geleasten Fahrzeugen. Die Versicherung gilt auf dem Weg zu
Kunden, Betriebsstellen oder zu sonstigen Abhol- und Auslieferungsorten.

Der Versicherer leistet Entschadigung fiir den Verlust oder die Beschadigung der
versicherten Sachen gemal} Satz 1 in folgenden Fillen:

- Unfall des Kraftfahrzeugs
- Einbruch in das Kraftfahrzeug
- Diebstahl des Fahrzeugs mit Ladung

Mitversichert sind die nach einem Versicherungsfall anfallenden Kosten zum Zwecke
der Bergung, Beseitigung oder Vernichtung.

Nicht versichert sind Transportmittel, Transportschdden an Maschinen, Geréten oder
Tieren sowie Schaden an Transportglitern, die wahrend des Be- und Entladens
entstehen.

Vor Eintritt des Versicherungsfalls hat der Versicherungsnehmer dafiir Sorge zu
tragen, dass
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A12.1.6

- der Fahrer des Transportmittels im Besitz einer hierfir giiltigen Fahrerlaubnis
ist;

- nur Transportmittel verwendet werden, die fiir die Aufnahme und
Beforderung der Giiter geeignet sind, sich in einem den gesetzlichen
Vorschriften entsprechenden Zustand befinden und polizeilich zugelassen
sind;

- die zugelassene Ladefahigkeit nicht Gberschritten wird;

- zur Vermeidung eines Diebstahles das Transportmittel unter Anwendung
samtlicher vorhandener Sicherungseinrichtungen ordnungsgemaR gesichert
ist;

- zur Vermeidung eines Diebstahles nach Aufbruch des Transportmittels bei mit
Planen versehenen Transportmitteln die geschlossene Plane durch Ketten
und Schloss oder durch eine andere, mindestens gleich sichere Art am
Transportmittel befestigt ist;

- zur Vermeidung eines Diebstahles wahrend der Nachtzeit (von 22.00 bis 6.00
Uhr) zusétzlich zu d) und e) das Transportmittel sich in einer verschlossenen
Einzelgarage oder einem verschlossenen Wirtschaftsgebaude befindet oder
dauernd beaufsichtigt wird;

- Sachen ordnungsgemal und beanspruchungsgerecht verpackt sowie
sachgemal verladen und gesichert sind.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den
in Teil B 3.3.1.2 und B 3.3.3 beschriebenen Voraussetzungen zur Kiindigung
berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

Unter einem Versicherungsfall sind alle Schaden zu verstehen, die aus ein und
derselben Ursache innerhalb von 12 Stunden an einem Ereignisort anfallen.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf 10.000 Euro begrenzt.

Versicherungsschutz bei unklarem Zeitpunkt des Versicherungsfalls nach
Versichererwechsel

Ist der Zeitpunkt des Eintritts eines Versicherungsfalls nach einem
Versichererwechsel unklar, besteht in Erweiterung zu Teil B 1.1 Versicherungsschutz
aus diesem Vertrag im vereinbarten Umfang.

Dies setzt voraus, dass

- der Versicherungsnehmer nicht nachweisen kann, ob der Versicherungsfall
wiahrend der Laufzeit dieses Vertrages oder einer Vorversicherung
eingetreten ist und

- ohne Unterbrechung Versicherungsschutz fir die betroffene Gefahr nach A 1
besteht und

- der Versicherungsnehmer bei Antragstellung keine Kenntnis von dem
Versicherungsfall hatte.
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A12.1.7

Al12.1.8

Der Versicherungsnehmer hat die Entschddigung zuriickzuzahlen, wenn sich
nachtraglich herausstellt, dass der Versicherungsfall wahrend der Laufzeit der
Vorversicherung eingetreten ist.

Anerkennung der Risikoverhiltnisse

Hat der Versicherer das versicherte Risiko besichtigt und liegt ein
Besichtigungsbericht vor, so erkennt der Versicherer an, dass ihm alle
Gefahrumstinde wahrheitsgemal und vollstdndig angezeigt worden sind, die nach
Teil B 3.1 anzeigepflichtig waren.

Dies gilt jedoch nicht fiir Umsténde die arglistig verschwiegen worden sind.
Leistungsverbesserungs-Garantie

Werden die diesem Versicherungsvertrag zugrunde liegenden Vertragsbestimmungen
ausschlief3lich zum Vorteil des Versicherungsnehmers und ohne Mehrbeitrag
verbessert, so gelten diese Leistungsverbesserungen mit sofortiger Wirkung.

A12.2 Vereinbarungen und versicherte Kosten

Innerhalb der versicherten Gefahr:

Al12.2.1

Al12.2.2

A12.2.3

Al2.24

Aufrdumungs- und Abbruchkosten

Aufrdumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen fiir das Aufrdumen der
Schadenstétte einschlieflich des Abbruchs stehen gebliebener Teile, flir das Abfahren
von Schutt und sonstigen Resten zum nichsten Ablagerungsplatz und fiir das
Ablagern oder Vernichten.

Bewegungs- und Schutzkosten

Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass zum
Zweck der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von versicherten Sachen,
andere Sachen bewegt, veréndert oder geschiitzt werden miissen.

Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Aufwendungen fiir De- oder
Remontage von Maschinen, fiir Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von
Gebsudeteilen oder fiir das Erweitern von Offnungen.

Isolierungskosten fiir radioaktiv verseuchte Sachen

Isolierungskosten fiir radioaktiv verseuchte Sachen sind Kosten fiir Abbruch,
Aufrdumung, Abfuhr und Isolierung radioaktiv verseuchter Sachen, die infolge eines
Versicherungsfalles nach A 2.3 durch auf dem Grundstiick, auf dem der
Versicherungsort liegt, betriebsbedingt vorhandene oder verwendete radioaktive
Isotope entstehen und soweit die MalRnahmen gesetzlich geboten sind.

Mehrkosten durch behdrdliche Wiederherstellungsbeschriankungen

Mehrkosten durch behérdliche Wiederherstellungsbeschrankungen sind
Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die versicherte und vom Schaden
betroffene Sache aufgrund 6ffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in derselben Art
und Giite wiederhergestellt oder wiederbeschafft werden darf.

Soweit behordliche Anordnungen vor Eintritt des Versicherungsfalles erteilt wurden,
sind die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht versichert.
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A12.2.5

A12.2.6

A12.2.7

War aufgrund &ffentlich-rechtlicher Vorschriften die Nutzung der Sachen zum
Zeitpunkt des Versicherungsfalles ganz oder teilweise untersagt, sind die dadurch
entstehenden Mehrkosten nicht versichert.

Wenn die Wiederherstellung der versicherten und vom Schaden betroffenen Sache
aufgrund behoérdlicher Wiederherstellungsbeschrankungen nur an anderer Stelle
erfolgen darf, werden die Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei
Wiederherstellung an bisheriger Stelle entstanden waéren.

Mehrkosten infolge Preissteigerungen, die dadurch entstehen, dass sich die
Wiederherstellung durch behordliche Wiederherstellungsbeschrankungen verzdgert,
werden gemal A 12.2.5 ersetzt.

Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die Mehrkosten nur im Verhaltnis
des Zeitwertes zum Neuwert ersetzt.

Sofern eine Unterversicherung (siehe A 16.4) besteht, werden die Mehrkosten bei der
Berechnung der Unterversicherung beriicksichtigt

Mehrkosten durch Preissteigerungen nach einem Versicherungsfall

Mehrkosten durch Preissteigerungen sind Aufwendungen fiir Preissteigerungen
versicherter und vom Schaden betroffener Sachen zwischen dem Eintritt des
Versicherungsfalles und der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung.

Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung
nicht unverziglich veranlasst, werden die Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in
dem sie auch bei unverztiglicher Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung
entstanden waéren.

Mehrkosten infolge von auflergewdhnlichen Ereignissen, behérdlichen
Wiederherstellungs- oder Betriebsbeschrankungen oder Kapitalmangel sind nicht
versichert.

Sofern behdrdliche Wiederherstellungsbeschriankungen die Wiederherstellung oder
Wiederbeschaffung der versicherten und vom Schaden betroffenen Sachen
verzogern, werden die dadurch entstandenen Preissteigerungen jedoch ersetzt.

Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die Mehrkosten nur im
Verhéltnis des Zeitwerts zum Neuwert ersetzt.

Sofern eine Unterversicherung (siehe A 16.4) besteht, werden die Mehrkosten bei der
Berechnung der Unterversicherung beriicksichtigt.

Reparaturkosten fiir provisorische MaRnahmen

Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten fir
provisorische Reparaturmal3nahmen zum Schutz versicherter Sachen. Die Kosten
missen in einem angemessenen Verhaltnis zu der erwartenden Schadenhéhe stehen.

Mehrkosten fiir den alters- und behindertengerechten Wiederaufbau

Der Versicherer ersetzt die notwendigen Mehrkosten fiir den alters- oder
behindertengerechten Wiederaufbau der vom Schaden betroffenen Sachen von
versicherten Wohn-, Biiro- oder Sozialgebauden.
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Ein alters- oder behindertengerechter Wiederaufbau liegt ausschlieBlich vor bei

- einem schwellenlosen rollstuhl- bzw. rollatorgerechten Umbau,

- der Installation von Handlaufen im Treppenhaus,

- dem Einbau eines Treppenliftes,

- einem Umbau in Badezimmer und Kiiche, der die Selbstandigkeit unterstiitzt,
- der Verbreiterung von Tliren/ Tlirzargen.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf 10.000 Euro begrenzt.

Mehrkosten fiir behérdlich nicht vorgeschriebene energetische Modernisierung von
Gebiuden

Der Versicherer ersetzt bei der Wiederherstellung der versicherten und vom Schaden
betroffenen Gebaudeteile auch Mehrkosten fiir behordlich nicht vorgeschriebene
energetische und tatsichlich durchgefiihrte Modernisierungsmalinahmen, soweit
diese fiir Neubauten dem Stand der Technik entsprechen.

Soweit diese MalRnahmen bereits vor Eintritt des Versicherungsfalles veranlasst
wurden, werden diese Kosten nicht ersetzt.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf 25.000 Euro begrenzt.
Mehrkosten fiir den Einsatz von Priméarenergie

Ersetzt werden die nach einem ersatzpflichtigen Schaden nachgewiesenen
Mehrkosten flir den notwendigen Einsatz von Priméarenergie durch Ausfall von
Anlagen der regenerativen Energieversorgung auf Grundlage von Solarthermie (nicht
Photovoltaik), oberflachennaher Geothermie sowie sonstigen Warmepumpenanlagen.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf 5.000 Euro begrenzt.
Mehrkosten fiir energetische Modernisierung von Inventar
Werden durch einen ersatzpflichtigen Schaden im versicherten Betrieb genutzte

- hauswirtschaftliche Gerate zerstort oder in der Art beschadigt, dass eine
Reparatur unwirtschaftlich ist, ersetzt der Versicherer die Mehrkosten fiir die
Neuanschaffung neuer Gerate mit der zu diesem Zeitpunkt verfligbaren
hochsten Effizienzklasse.

Versicherungsschutz besteht fiir folgende Gerate:

Kihlschranke, Gefrierschranke, Gefriertruhen, Elektroherde/- backéfen/
-grills, Dunstabzugshauben, Waschmaschinen, Geschirrspilmaschinen,
Waéschetrockner, Toaster, Mikrowellenherde und Kaffeemaschinen.

- Biirogerate zerstort oder in der Art beschadigt, dass eine Reparatur
unwirtschaftlich ist, ersetzt der Versicherer die Mehrkosten fir die
Neuanschaffung neuer Gerate mit der zu diesem Zeitpunkt verfligbaren
héchsten Effizienzklasse.

Versicherungsschutz besteht fiir folgende Geréte:

Computer, Notebooks, Monitore, Drucker und Kopierer.
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Die Mehrkosten je Gerét sind auf 500 EUR und je Versicherungsfall auf insgesamt auf
5.000 EUR begrenzt.

Stornokosten bei schadenbedingtem Reisestorno

Der Versicherer ersetzt die Stornokosten einer bereits gebuchten, mindestens 4-
tagigen Urlaubsreise, wenn der Versicherungsnehmer und mitreisende Personen, die
mit dem Versicherungsnehmer in hiuslicher Gemeinschaft leben, wegen eines
erheblichen Versicherungsfalls eine Urlaubsreise stornieren miissen.

Erheblich ist ein Versicherungsfall, wenn der Schaden voraussichtlich 5.000 Euro
Ubersteigt.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, vor Stornierung der Reise mit dem
Versicherer Kontakt aufzunehmen und Weisungen einzuholen, soweit es die
Umsténde gestatten.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf 5.000 Euro begrenzt.
Riickreisekosten aus dem Urlaub

Versichert sind Kosten fiir nachgewiesene Fahrtmehrkosten, wenn der
Versicherungsnehmer wegen eines erheblichen Versicherungsfalles vorzeitig seine
Urlaubsreise abbricht und an den Schadenort reist.

Erheblich ist ein Versicherungsfall, wenn der Schaden voraussichtlich 5.000 Euro
erreicht und die Anwesenheit des Versicherungsnehmers am Schadensort notwendig
macht.

Als Urlaubsreise gilt jede privat veranlasste Abwesenheit des Versicherungsnehmers
vom Versicherungsgrundstiick von mindestens 4 Tagen bis zu einer Dauer von
maximal 6 Wochen.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, vor Antritt der Reise an den Schadensort
bei dem Versicherer Weisungen einzuholen, soweit es die Umsténde gestatten.

Fahrtmehrkosten werden fiir ein angemessenes Reisemittel ersetzt, entsprechend
dem benutzten Urlaubsreisemittel und der Dringlichkeit der Reise an den
Schadensort.

Hotelkosten fiir eine vom Versicherungsnehmer selbst genutzte Wohnung in einem
landwirtschaftlichen Wohngebiude auf dem Betriebsgrundstiick

Versichert sind Kosten fiir Hotel- oder dhnliche Unterbringung einschlief3lich
Nebenkosten (z. B. Friihstlick, Telefon), wenn die vom Versicherungsnehmer und
seinen Familienangehdrigen eigengenutzte Wohnung im versicherten Betrieb
unbewohnbar wurde und/oder die Nutzung unzumutbar ist.

Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem das Geb&ude wieder
bewohnbar ist, langstens fiir 200 Tage. Die Entschadigung ist pro Tag auf 200 Euro
begrenzt.

Die Kosten werden nur ersetzt,
- soweit durch den Vertrag eine stéandig bewohnte Wohnung versichert ist;

- soweit der Versicherungsnehmer nicht Mietwert nach A 13 beansprucht;
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Al12.2.17

A12.2.18

- soweit nicht Ersatz aus einem Hausratversicherungsvertrag verlangt werden
kann.

Transport- und Lagerkosten

Werden versicherte Sachen infolge eines ersatzpflichtigen Versicherungsfalles vom
Versicherungsgrundstiick entfernt und fiir die Dauer der Wiederherstellung des
versicherten Gebdudes extern gelagert, so ersetzt der Versicherer die Lagerkosten bis
zu einer Dauer von maximal 180 Tagen.

Voraussetzung ist, dass eine Lagerung in einem benutzbar gebliebenen Teil des
Geb&udes oder auf dem Versicherungsgrundstiick nicht zumutbar ist.

Ebenso leistet der Versicherer Entschadigung fiir den Transport zur Einlagerung sowie
den Riicktransport vom Lagerort zum Versicherungsgrundsttick.

Je Versicherungsfall gilt eine Entschadigungsgrenze in Héhe von 10.000 Euro
vereinbart

Kosten fiir Verkehrssicherungsmaf3nahmen

Entsteht durch den Eintritt eines Versicherungsfalles eine Gefahr innerhalb oder
aullerhalb des Versicherungsgrundstiicks, zu deren Beseitigung der
Versicherungsnehmer auf Grund gesetzlicher oder 6ffentlich-rechtlicher Vorschriften
verpflichtet ist, so ersetzt der Versicherer die hierfiir erforderlichen Kosten.

Bewachungskosten

Bewachungskosten sind Kosten fiir die Bewachung versicherter Sachen, wenn die
versicherten Gebdude infolge eines Versicherungsfalles nicht nutzbar sind und
SchlieRvorrichtungen und sonstige Sicherungen keinen ausreichenden Schutz bieten.

Ersetzt werden die Kosten bis zu dem Zeitpunkt, in dem die SchlieBvorrichtungen
oder sonstige Sicherungen wieder voll gebrauchsfahig sind, langstens fir die Dauer
von 72 Stunden.

Kosten fiir die Beseitigung von Aufbruchschaden zur Rettung von
Menschenleben im Versicherungsfall

Versichert sind Kosten fiir die Beseitigung von Beschadigungen versicherter Sachen
nach A 8, wenn sich die Polizei oder Feuerwehr zur Rettung von Menschenleben
gewaltsam Zugang zu einer oder mehreren Wohnungen oder einem Betriebsgeb&ude
verschafft hat und ein Versicherungsfall vorliegt. Das gilt auch dann, wenn diese
Wohnungen bzw. Betriebsgebaude nicht direkt vom Versicherungsfall betroffen sind.

Voraussetzung ist, dass diese Kosten infolge eines Versicherungsfalls erforderlich und
tatsachlich angefallen sind.

Wiederherstellungskosten fiir Geschaftsunterlagen

Wiederherstellungskosten von Geschaftsunterlagen sind Aufwendungen, die
innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles fiir die
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von Geschaftsunterlagen, serienmalig
hergestellten Programmen, individuellen Daten und individuellen Programmen
anfallen.

41



A12.2.19

A12.2.20

A12.2.21

A12.2.22

Aufgebots- und Wiederherstellungskosten fiir Urkunden

Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungsfalles anfallenden Kosten des
Aufgebotsverfahrens und der Wiederherstellung von Wertpapieren und sonstigen
Urkunden einschlieBlich anderer Auslagen fiir die Wiedererlangung, die der
Versicherungsnehmer den Umsténden nach fiir geboten halten durfte.

Versichert ist auch der Zinsverlust, der dem Versicherungsnehmer durch Verzégerung
falliger Leistungen aus den Wertpapieren entstanden ist.

Beseitigung umgestiirzter Baume

Der Versicherer ersetzt die erforderlichen und tatsachlich angefallenen Kosten, um
Baume oder deren Teile zu entfernen, abzutransportieren und zu entsorgen.

Folgende Voraussetzungen miissen alle erfiillt sein:
- Es sind Bdume des Versicherungsgrundstticks.

- Diese Badume sind durch Blitzschlag oder Sturm umgestdrzt, bis zum
Kronenansatz abgeknickt oder abgebrochen oder derart beschidigt, dass sie
entfernt werden missen.

- Eine natiirliche Regeneration dieser Bdume ist nicht zu erwarten.

Bereits abgestorbene Baume sind nicht versichert. Abgebrochene Aste und Straucher
fallen nicht unter den Versicherungsschutz.

Der Versicherer ersetzt auBerdem die entstehenden Kosten fiir das Entfernen des
Waurzelstumpfes, fir eine ersatzweise Bepflanzung mit Jungpflanzen in
Hochstammqualitét bis 14/16 cm Stammumfang, fir die Verfiillung mit Erdreich und
flir die Angleichung an das (ibrige Geldndeniveau.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf 20.000 Euro begrenzt.
Eigentum von Gasten im Beherbergungsbetrieb auf dem Betriebsgrundstiick

Sofern durch den Vertrag ein landwirtschaftlicher Nebenbetrieb mit
Gastebeherbergung versichert ist, gilt:

Mitversichert ist Eigentum von Géasten, das dem Versicherungsnehmer nicht zur
Verwahrung libergeben wurde. Dies gilt auch flir Hausrat aller Art.

Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, Bargeld, Wertsachen,
zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhanger und Zugmaschinen.

Die Entschidigung ist begrenzt auf
- 5.000 Euro je Zimmer fiir Ubernachtungsgaste;
- 500 Euro je Tagesgast.

Entschadigung wird nur geleistet, soweit der Gast nicht aus einem anderen
Versicherungsvertrag Ersatz erlangen kann.

AuBenmobiliar von gastronomischen Angeboten auf dem Betriebsgrundstiick

Sofern durch den Vertrag ein landwirtschaftlicher Nebenbetrieb mit
AuRenbewirtschaftung versichert ist, gilt:
42



A12.2.23

Der Versicherer leistet Entschadigung

- im Falle der Entwendung durch einfachen Diebstahl, sofern die versicherten
Sachen gegen Wegnahme gesichert sind.

- fir die Gefahr Sturm/Hagel

flir Zelte, Pavillons, Tische, Stiihle und Béanke (ohne Auflagen), Sonnenschirme,
Heizstrahler und Sichtschutzelemente auf dem Versicherungsgrundstiick oder in
dessen unmittelbarer Umgebung.

Die Versicherung erstreckt sich ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf
Schaden durch Weitere Naturgefahren (Elementargefahren) (siehe A 6).

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf 5.000 Euro begrenzt. Der als
entschadigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versicherungsfall gekiirzt um

- 250 Euro je Schadenfall durch einfachen Diebstahl
- 25 %, mindestens 500 Euro, je Schadenfall durch Sturm/Hagel.
Verkaufsautomaten fiir den Direktverkauf

Abweichend von A 8.6.6 sind Verkaufsautomaten fiir den Direktverkauf
landwirtschaftlicher Erzeugnisse mitversichert, soweit

- der Verkauf im Rahmen eines landwirtschaftlichen Nebenbetriebes

stattfindet
und
- sich die Automaten
o in Geb&uden befinden,
o oderin beziehungsweise an der AuRenwand fest installiert sind,
o oderim Freien auf dem Betriebsgrundstiick beziehungsweise
unmittelbar angrenzender Flachen (6ffentlicher Verkehrsraum)
aufgestellt sind
und

- der Versicherungsnehmer gemaf A 8.3.10

o Eigentiimer der Automaten ist,

o oder sie unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit Kaufoption
geleast hat,

o oder sie sicherungshalber tibereignet hat.

Mitversichert sind die in den Automaten befindlichen
- landwirtschaftlichen Erzeugnisse
- und Geldinhalte je Automat bis maximal 500 Euro.

Entschadigung wird nur geleistet, soweit der Versicherungsnehmer nicht aus einem
anderen Versicherungsvertrag Ersatz erlangen kann.

Bei Automaten auflerhalb von Gebauden gilt, dass
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- sich die Versicherung ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf
Schéaden durch Fahrzeuganprall (siehe A 3.13), Weitere Naturgefahren
(Elementargefahren) (siehe A 6), Innere Unruhen, Béswillige Beschddigung
und Graffiti, Streik und Aussperrung (siehe A 12.1.3) erstreckt;

- soweit die Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie
Raub gemalR A 7 versichert ist und die Automaten gegen Wegnahme
gesichert sind, der Versicherer auch Schiaden durch

o Diebstahl

o und Beschadigungen an den Automaten bei versuchtem Diebstahl

ersetzt. Die Entschadigung ist hierfiir je Versicherungsfall begrenzt auf
10.000 Euro, maximal 5.000 Euro je Automat. Es gilt je Automat ein
Selbstbehalt im Schadenfall von 500 Euro;

- der Versicherungsnehmer den Vorfall unverziiglich der ndchsten
Polizeidienststelle anzeigen und dem Versicherer ein Verzeichnis der
abhandengekommenen Sachen einreichen muss.

Regiekosten

Der Versicherer ersetzt die dem Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit einem
Schaden tatsachlich entstandenen und nachgewiesenen Aufwendungen und Kosten
flr die Abwicklung des Schadens (zum Beispiel Einholung von Angeboten,
Koordination der Handwerker), wenn der entschadigungspflichtige Schaden 25.000
Euro Ubersteigt.

Nicht ersetzt werden Kosten
- durch den Einsatz eines Versicherungsmaklers oder Rechtsanwaltes;

- wenn die Organisation der Regulierung ausschlief3lich durch den Versicherer
oder einen freien Sachverstandigen erfolgt.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf 5.000 Euro begrenzt.
Datenrettungskosten bei landwirtschaftlichen Wohngeb&uden

Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungsfalls am Versicherungsort
tatsachlich entstandenen, notwendigen Kosten fiir die technische Wiederherstellung
und nicht der Wiederbeschaffung - von elektronisch gespeicherten, ausschlief3lich fiir
die private Nutzung bestimmte Daten (maschinenlesbare Informationen) und
Programme versicherter Sachen.

Voraussetzung ist, dass die Daten und Programme durch eine ersatzpflichtige
Substanzbeschadigung an dem versicherten Datentréager, auf dem sie gespeichert
waren, verloren gegangen, beschidigt oder nicht mehr verfiigbar sind.

Ersetzt werden auch die Kosten einer versuchten, technischen Wiederherstellung.
Nicht ersetzt werden derartige Wiederherstellungskosten fiir

- Daten und Programme, zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer nicht
berechtigt ist (z. B. so genannte Raubkopien);
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- Programme und Daten, die der Versicherungsnehmer auf einem
Riicksicherungs- oder Installationsmedium vorhélt.

Der Versicherer leistet keine Entschadigung fiir die Kosten eines neuerlichen
Lizenzerwerbs.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf 1.000 Euro begrenzt.

Aufwendungen fiir Darlehenszinsen fiir stéindig selbst bewohnte landwirtschaftliche
Wohngebaude

Versichert sind Kosten fiir den Ersatz nachweislich gezahlter laufender
Darlehenszinsen des Versicherungsnehmers fiir sein selbst bewohntes
Wohngebaude.

Der Versicherer ersetzt die anfallenden Darlehenszinsen fiir noch laufende
Verpflichtungen abgeschlossener Darlehensvertrége, sofern das vom
Versicherungsnehmer selbst bewohnte Haus, bzw. die selbst bewohnte Wohnung,
durch einen Versicherungsfall nach A 1 unbewohnbar geworden ist und dem
Versicherungsnehmer nicht zugemutet werden kann, zumindest Teile des Hauses
bzw. der Wohnung zu nutzen.

Der Versicherungsnehmer hat

- den Nachweis zu erbringen, dass das Darlehen der Finanzierung des
versicherten Gebaudes dient und grundbuchamtlich abgesichert ist;

- die Hohe der laufenden Zinsen durch eine entsprechende Bescheinigung des
jeweiligen Kreditgebers nachzuweisen.

Ein Anspruch auf Entschadigung besteht ldngstens fiir einen Zeitraum von 12
Monaten und entfallt bei Ablauf der Darlehensverpflichtungen.

Wird die Wiederherstellung vom Versicherungsnehmer schuldhaft verzégert, so
leistet der Versicherer nur fiir den Zeitraum, der fiir eine normale und stérungsfreie
Wiederherstellung anzusetzen ist.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf 5.000 Euro begrenzt.

Innerhalb der Feuerversicherung:

A12.2.27

Kosten fiir Dekontamination des Erdreichs
Das sind Kosten, die aufgrund von behdordlichen Anordnungen entstehen, um

- das Erdreich des Versicherungsgrundstiicks zu untersuchen, zu
dekontaminieren oder auszutauschen;

- den Aushub in die nachstgelegene, geeignete Deponie zu transportieren und
dort abzulagern oder zu vernichten;

- insoweit den Zustand des Grundstlicks vor Eintritt des Versicherungsfalls
wiederherzustellen.

Die Kosten werden ersetzt, soweit die behérdlichen Anordnungen alle folgenden
Voraussetzungen erfiillen:
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- Sie sind aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen, die vor Eintritt
des Versicherungsfalls erlassen waren.

- Sie betreffen eine Kontamination, die nachweislich durch diesen
Versicherungsfall entstanden ist.

- Sie sind innerhalb von neun Monaten seit dem Versicherungsfall ergangen.

Ist das Erdreich bereits kontaminiert und wird es durch den Versicherungsfall
zusatzlich verunreinigt, gilt Folgendes: Es werden nur die Aufwendungen ersetzt, die
Uber die Beseitigung der bestehenden Kontamination hinausgehen. Unerheblich ist
dabei, ob und wann dieser Betrag ohne den Versicherungsfall aufgewendet worden
waére.

Nicht ersetzt werden Aufwendungen wegen sonstiger behérdlicher Anordnungen
oder wegen sonstiger gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen.

Die Kosten fiir Dekontamination des Erdreichs gelten nicht als Aufraumungskosten
nachA12.2.1.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer unverziiglich zu melden,
wenn er eine behdrdliche Anordnung erhélt. Das muss er auch dann unverztiglich tun,
wenn langere Rechtsbehelfsfristen bestehen. Verletzt der Versicherungsnehmer diese
Obliegenheit, hat der Versicherer folgende Rechte: Er kann unter den in Teil B 3.3.3
beschriebenen Voraussetzungen ganz oder teilweise leistungsfrei sein.

Feuerl6schkosten

Feuerléschkosten sind Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer zur
Brandbekampfung flir geboten halten durfte, einschliellich der Kosten fiir Leistungen
der Feuerwehr oder anderer im 6ffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichteter
Institutionen, soweit diese nicht nach den Bestimmungen Uiber die Aufwendungen zur
Abwendung und Minderung des Schadens zu ersetzen sind.

Nicht versichert sind jedoch Aufwendungen fiir Leistungen der Feuerwehr oder
anderer Institutionen, wenn diese Leistungen im 6ffentlichen Interesse kostenfrei zu
erbringen sind.

Freiwillige Zuwendungen des Versicherungsnehmers an Personen, die sich bei der
Brandbekdmpfung eingesetzt haben, sind nur zu ersetzen, wenn der Versicherer
vorher zugestimmt hatte.

Kosten fiir die Beseitigung von Gebaudebeschiadigungen nach Fehlalarm von
Rauchmeldern

Sofern ein Rauchmelder nach den anerkannten Regeln der Technik eingebaut wurde,
sind die Kosten fiir die Beseitigung von Beschadigungen versicherter Sachen nach

A 8, die durch Polizei- oder Feuerwehrkréfte infolge eines Fehlalarms durch Brand-
oder Rauchmelder verursacht werden, mitversichert.

Der Versicherer verzichtet auf mogliche Leistungsbeschrankungen gegentiber dem
Versicherungsnehmer, sofern der Brand- oder Rauchmelder keinen fachgerechten
Alarm auslost.

Regressanspriiche gegentiber Dritten bleiben davon unberiihrt.
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A12.2.31

A12.2.32

A12.2.33

Schiden an gértnerischen Anlagen

Versichert sind Schaden an géartnerischen Anlagen auf dem Versicherungsgrundsttick,
die durch ein ersatzpflichtiges Feuerereignis so beschadigt wurden, dass eine
natlrliche Regeneration nicht zu erwarten ist.

Ersetzt wird die Beseitigung von Schiden an den gértnerischen Anlagen bzw. die
Neuanpflanzung von Jungpflanzen in Hochstammaqualitat bis 14/16 cm
Stammumfang.

Bereits abgestorbene Bepflanzungen sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.
Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf 20.000 Euro begrenzt.
Beschadigungen an Kabeln und Dammung durch Marder und Waschbéren

Der Versicherer ersetzt Schaden an elektrischen Leitungen und elektrischen Anlagen
innerhalb von versicherten Gebduden sowie Schaden an Dammungen und
Unterspannbahnen von Dachern einschlieBlich der ersten Beplankung, die durch die
unmittelbare Einwirkung von Mardern und Waschbéren entstehen.

Folgeschéden aller Art, z. B. durch das Fehlen elektrischer Spannung, fallen nicht
unter den Versicherungsschutz.

Bei Eintritt des Versicherungsfalles hat der Versicherungsnehmer unverziiglich fiir die
Vertreibung und dauerhafte Fernhaltung (Vergramung) des Marders bzw.
Waschbaéren durch eine Fachfirma zu sorgen. Bei Verletzung dieser Obliegenheit gilt
Teil B 3.3.3.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf 20.000 Euro begrenzt.
Tierdiebstahl von landwirtschaftlichen Nutztieren und Schaden durch Ripper

Ersetzt werden Schiden an versicherten landwirtschaftlichen Nutztieren durch
Diebstahl, Abschlachten in diebischer Absicht und Tod oder Nottétung aufgrund
boswilliger Verletzung durch Dritte (Ripper) auf der Weide.

Eine Nottdtung liegt vor, wenn der Leidenszustand des Tieres durch bewahrte
tierdrztliche Behandlungsmethoden nicht behebbar ist und der Tod des Tieres als
Folge des Leidenszustandes mit Sicherheit zu erwarten ist. Schlachtung aus
wirtschaftlichen Griinden ist keine Nottétung.

Nicht versichert sind tierdrztliche Behandlungskosten,

Entschadigung wird nur geleistet, soweit Entschadigung nicht aus einem anderen
Versicherungsvertrag beansprucht werden kann.

Die Entschéadigungist je Versicherungsfall auf 30.000 Euro insgesamt, maximal
10.000 Euro je Tier, begrenzt.

Diebstahl von Weidezaun-Batteriegeraten und Weidepumpen

Ersetzt werden Schaden durch Diebstahl von Weidezaun-Batteriegerédten und
Weidepumpen einschlie3lich dazugehariger Solarpanels.

Versicherungswert ist der Zeitwert.

Die Entschadigungssumme ist auf 1.500 Euro je Versicherungsfall begrenzt.
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A12.2.34

A12.2.35

A12.2.36

Der entschadigungspflichtige Betrag je Versicherungsfall wird um den Selbstbehalt
von 100 Euro gekdrzt.

Akuter Botulismus

Ersetzt werden Schaden an versicherten landwirtschaftlichen Nutztieren durch
akuten Botulismus.

Botulismus ist eine Vergiftung, die von Botulinumtoxin, einem vom Bakterium
Clostridium botulinum produzierten Giftstoff, verursacht wird.

Das Bakterium ist durch Panseninhalts-, Blut- oder Kotanalysen nachzuweisen.
Nicht versichert sind

- Schaden an den Silagen und sonstigen Futtermitteln,

- Tierarztkosten und Medikamente vor dem Verenden der Tiere.
Versicherungswert des Tierbestandes ist der Wiederbeschaffungspreis.

Entschadigung wird nur geleistet, soweit Entschadigung nicht aus einem anderen
Versicherungsvertrag beansprucht werden kann.

Die Entschadigung

- berlicksichtigt einen Zeitraum beginnend mit dem ersten
nachgewiesenen Tierschaden bis 3 Monate.

- ist je Versicherungsjahr begrenzt auf 50.000 Euro.
Kosten infolge Erstickungstod von Tieren durch Giilleaufriihren

Ersetzt werden Schaden an versicherten Tieren, die durch die freigesetzten Gase im
Zusammenhang mit dem Aufriihren von Giille getétet werden oder notgetoétet
werden missen.

Eine Nott6tung liegt vor, wenn der Leidenszustand des Tieres durch bewahrte
tierarztliche Behandlungsmethoden nicht behebbar ist und der Tod des Tieres als
Folge des Leidenszustandes mit Sicherheit zu erwarten ist. Schlachtung aus
wirtschaftlichen Griinden ist keine Nottdtung.

Nicht versichert sind tierarztliche Behandlungskosten.
Ein Versicherungsfall nach diesem Vertrag ist nicht Voraussetzung.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf 30.000 Euro insgesamt, maximal
10.000 Euro je Tier, begrenzt.

Kosten fiir Rettung und Bergung von versicherten Tieren

Ersetzt werden Schiden an versicherten Tieren infolge des Todes oder der Nottétung
sowie die Kosten, die nachweislich im Zusammenhang mit Rettungs- und
Bergungsmalnahmen von in Not geratenen Tieren entstehen.

Eine Nottotung liegt vor, wenn der Leidenszustand des Tieres durch bewéhrte
tierarztliche Behandlungsmethoden nicht behebbar ist und der Tod des Tieres als
Folge des Leidenszustandes mit Sicherheit zu erwarten ist. Schlachtung aus
wirtschaftlichen Griinden ist keine Nott6tung.
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A12.2.37

A12.2.38

A12.2.39

A12.2.40

Nicht versichert sind tierérztliche Behandlungskosten und Schaden infolge
mangelhafter Tierhaltung.

Ein Versicherungsfall nach diesem Vertrag ist nicht Voraussetzung.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf 30.000 Euro insgesamt, maximal
10.000 Euro je Tier und 2.500 Euro fiir Rettungs- und Bergungskosten, begrenzt.

Waldbrand

Ersetzt werden Brandschaden auf Waldflachen des Versicherungsnehmers.
Genossenschaftsanteile sind ausgeschlossen.

Entschadigt werden Wald- und geschlagene Holzbesténde sowie die Kosten flir das
Aufrdumen der Schadenstelle und fiir die Neuanpflanzung von Jungpflanzen.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind

- Genossenschaftsanteile.

- Weihnachtsbaum- und sonstige Sonderkulturen.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 10.000 Euro.
Fermentationsschaden an Ernteerzeugnissen

In Erweiterung zu A 3 sind Fermentationsschaden an Ernteerzeugnissen
mitversichert.

Nicht versichert sind Fermentationsschiden an Silagen.
Schwelzersetzungsschiden in der landwirtschaftlichen Feuerversicherung

Schwelzersetzungsschiaden an mineralischem Diinger einschlieBlich Folgeschaden an
sonstigen versicherten Sachen sind auch versichert, soweit sie nicht durch eine
Gefahr gemaR A 3 verursacht werden.

Schiden an eigenen Nutztieren auf der Weide durch Wélfe und andere Wildtiere

Ersetzt werden Schaden an versicherten landwirtschaftlichen Nutztieren auf der
Weide, die durch Wélfe oder andere Wildtiere getdtet oder auf Grund der Schwere
der Verletzungen notgetdtet werden miissen.

Eine Nott6tung liegt vor, wenn der Leidenszustand des Tieres durch bewahrte
tierérztliche Behandlungsmethoden nicht behebbar ist und der Tod des Tieres als
Folge des Leidenszustandes mit Sicherheit zu erwarten ist. Schlachtung aus
wirtschaftlichen Griinden ist keine Nottdtung.

Nicht versichert sind tierdrztliche Behandlungskosten.

Anspruch auf Entschadigung besteht nur, wenn die behordlichen
Sicherungsvorschriften nachweislich umgesetzt sind.

Entschadigung wird nur geleistet, soweit Entschadigung nicht aus einem anderen
Versicherungsvertrag beansprucht werden kann.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf 30.000 Euro insgesamt, maximal
10.000 Euro je Tier begrenzt.
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A12.2.41 Schaden an Gefrier- oder Kiihlgut wegen Kiihlungsausfall in Ladengeschéften im
landwirtschaftlichen Nebenbetrieb

Fir kihl zu lagernde Waren, die durch den vorliegenden Vertrag gegen die Gefahr
Feuer versichert sind, leistet der Versicherer Entschadigung auch fiir Schaden, die
infolge unvorhersehbarer Unterbrechung der Energiezufuhr oder durch technisches
Versagen der Kiihlgerate entstehen.

Der Versicherungsnehmer muss sicherstellen, dass die Kiihlgerate technisch
einwandfrei sind und sich in einem betriebsfahigen Zustand befinden. Die Geréate
missen regelmaRig gewartet und instandgehalten werden.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf 5.000 Euro begrenzt.
A12.2.42 Entwendung von Geb&udebestandteilen und Gebidudezubehor

Der Versicherer leistet im Fall der Entwendung von Gebaudebestandteilen und
Geb&dudezubehdr durch

- Einbruchdiebstahl, sofern sich diese Sachen in versicherten Gebauden
befinden.

- Diebstahl, sofern diese Sachen fest mit versicherten Gebduden verbunden
sind.

Schaden durch Vandalismus sind nicht mitversichert.

Der Versicherungsnehmer muss den Diebstahl unverziiglich der ndchsten
Polizeidienststelle anzeigen und dem Versicherer ein Verzeichnis der
abhandengekommenen Sachen einreichen.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 5.000 Euro.
A12.243 Diebstahl von fest installierten Ladestationen fiir Elektrofahrzeuge

Der Versicherer leistet im Fall der Entwendung durch Diebstahl Entschadigung fiir auf
dem Versicherungsgrundstiick fest installierte Ladestationen fir Elektrofahrzeuge.

Nicht versichert sind Sachen, die ausschliel3lich gewerblichen Zwecken dienen.

Der Versicherungsnehmer hat den Diebstahl unverziiglich der zustéandigen
Polizeidienststelle anzuzeigen und ihr sowie dem Versicherer ein Verzeichnis der
abhanden gekommenen Sachen einzureichen.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf 5.000 Euro begrenzt.

Entschadigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungsnehmer aus einem
anderen Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen kann.

Al12.2.44 Gebaudebeschadigungen infolge Einbruchs durch unbefugte Dritte

Der Versicherer ersetzt die notwendigen Kosten fiir die Beseitigung von Schaden an
Dachern, Decken, Wanden, FuBbdden, Tiren, Schldssern, Fenstern (ausgenommen
Verglasungen), Rollldden und Schutzgittern eines versicherten Gebdudes, wenn die
Schaden dadurch entstanden sind, dass ein unbefugter Dritter in das Gebaude
eingebrochen, eingestiegen oder mittels falscher Schliissel oder anderer Werkzeuge
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A12.2.45

A12.2.46

eingedrungen ist. Mitversichert sind auch Schaden durch den Versuch einer solchen
Tat.

Schaden durch Vandalismus sind nicht versichert.

Der Versicherungsnehmer muss den Einbruch unverziiglich der nachsten
Polizeidienststelle anzeigen.

Soweit fiir die vom Schaden betroffenen Gebaude fiir diese Schaden
Versicherungsschutz tiber eine eigene Versicherung besteht, geht diese Versicherung
vor.

Die Entschadigung ist begrenzt auf 5.000 Euro.
Bargeldverlust durch Einbruchdiebstahl und Beraubung

Der Versicherer leistet im Fall der Entwendung durch Einbruchdiebstahl oder Raub
Entschadigung fiir Bargeld.

Der Versicherungsnehmer muss den Vorfall unverziiglich der nachsten
Polizeidienststelle anzeigen und dem Versicherer ein Verzeichnis der
abhandengekommenen Sachen einreichen.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf
- 5.000 Euro fiir Bargeld in einem verschlossenen Wertschutzschrank,

- 2.500 Euro fiir Bargeld in verschlossenen Behéltnissen, die eine erhdhte
Sicherheit, und zwar auch gegen die Wegnahme der Behéltnisse selbst,
haben.

Schaden durch Einbruchdiebstahl an Werkzeug und Betriebsmitteln in
Betriebsgebauden

Der Versicherer leistet im Fall der Entwendung durch Einbruchdiebstahl
Entschadigung fiir Werkzeug (einschl. Motorkleingeraten wie z. B. Motorsédgen und
Freischneider) und Betriebsmitteln (z. B. Pflanzenschutzmittel, Diesel), das sich in
einem verschlossenen Betriebsgebiude des Versicherungsnehmers befindet.

Schaden durch Vandalismus sind nicht versichert.

Der Versicherungsnehmer muss den Einbruch unverziiglich der nachsten
Polizeidienststelle anzeigen und dem Versicherer ein Verzeichnis der
abhandengekommenen Sachen einreichen.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 5.000 Euro.

Innerhalb der Leitungswasserversicherung

A12.2.47

Leckortungskosten bei nicht versicherten Schiden in landwirtschaftlichen
Wohngebauden

Das sind Kosten fiir die Ursachensuche bei an versicherten Gebauden festgestellten
Nasseschaden, wenn sich durch die Untersuchung herausstellen sollte, dass kein
Rohrbruch nach A 4.1 und A 4.3 vorliegt

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf 1.000 Euro begrenzt.
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Innerhalb der Einbruchdiebstahlversicherung
A12.2.48 Kosten fiir provisorische Sicherungsma3nahmen

Kosten fiir provisorische Sicherungsmafinahmen sind Aufwendungen zum Schutz
versicherter Sachen sowie fiir die notwendige Bewachung zur Vermeidung von
Folgeereignissen, die durch einen Versicherungsfall oder den Versuch einer solchen
Tat entstehen.

A12.2.49 Beseitigung von Gebaudeschaden

Der Versicherer ersetzt die notwendigen Kosten fiir die Beseitigung von Schaden an
Dachern, Decken, Wanden, FuRbdden, Tiiren, Schléssern, Fenstern (ausgenommen
Verglasungen), Rollldden und Schutzgittern der als Versicherungsort vereinbarten
Raume durch Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch oder Raub oder
dem Versuch einer solchen Tat.

Hierzu zdhlen auch Aufwendungen fiir die Beseitigung von Schiden an Schaukasten
und Vitrinen (ausgenommen Verglasungen) auBerhalb des Versicherungsortes, aber
innerhalb des Grundstiicks, auf dem der Versicherungsort liegt und in dessen
unmittelbarer Umgebung.

A12.2.50 Schlossdnderungskosten

Schlossdnderungskosten sind Aufwendungen fiir Schlossédnderungen an den Tiiren
der als Versicherungsort vereinbarten Rdume, wenn Schliissel zu diesen Tiiren durch
einen Versicherungsfall nach A 7 oder durch einen auRerhalb des

Versicherungsortes begangenen Einbruchdiebstahl oder Raub innerhalb eines
Gebaudes oder Grundstiicks oder Raub auf Transportwegen abhandengekommen
sind; dies gilt nicht bei Tiiren von Tresorrdumen.

A12.251 Erweiterte Schlossédnderungskosten

Erweiterte Schlossanderungskosten sind Aufwendungen nach Verlust eines
Schlissels fir

- Anderung der Schlésser,
- Anfertigung neuer Schlissel,
- unvermeidbares gewaltsames Offnen,

- Wiederherstellung von Tresorrdumen oder Behéltnissen gemalR A 11.2.7, die
sich innerhalb der als Versicherungsort vereinbarten Rdume befinden.

A12.2.52 Telefonmissbrauch nach einem Einbruch in ein Betriebsgebdude

Wird nach einem versicherten Einbruch (siehe A 7) das Telefon von dem Tater
benutzt, so ersetzt der Versicherer die dadurch angefallenen Telefonkosten.

Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer auf Verlangen einen
Einzelgesprachsnachweis des Telekommunikationsunternehmens einzureichen.

Der Versicherungsnehmer muss den Einbruch unverztiglich der nachsten
Polizeidienststelle anzeigen.

Die Entschadigung ist begrenzt auf 250 Euro.
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A12.2.53 Wiederbeschaffungskosten fiir Alarm- und Schutzeinrichtungen von
Betriebsgebauden

Der Versicherer leistet im Falle der Entwendung durch einfachen Diebstahl auch
Entschadigung fiir die Wiederbeschaffung von Alarm- und Schutzeinrichtungen, die
der Sicherung der Betriebsgebdude auch auRerhalb der versicherten Radumlichkeiten
auf dem Versicherungsgrundstiick (z. B. Uberwachungskameras) dienen.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf 2.500 EUR begrenzt.
A12.2.54 Schaufensterinhalt von Ladengeschiften im landwirtschaftlichen Nebenbetrieb

Versichert ist auch die Wegnahme des Schaufensterinhaltes, wenn der Tater zu
diesem Zweck das Schaufenster zerstort und den Versicherungsort nicht betritt.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 5.000 Euro.
A13 Mietausfall; Mietwert
A 13.1 Mietausfall, Mietwert
Der Versicherer ersetzt

Al131.1 den Mietausfall einschlieBlich fortlaufender Mietnebenkosten, wenn Mieter von
Raumen landwirtschaftlicher Wohngebaude infolge eines Versicherungsfalles zu
Recht die Zahlung der Miete ganz oder teilweise eingestellt haben;

A13.1.2 den ortstiiblichen Mietwert von Rdumen landwirtschaftlicher Wohngebaude
einschliellich fortlaufender Nebenkosten im Sinne des Mietrechts, die der
Versicherungsnehmer selbst bewohnt und die infolge eines Versicherungsfalles
unbenutzbar geworden sind, falls dem Versicherungsnehmer die Beschrénkung auf
einen benutzbar gebliebenen Teil der Wohnung nicht zugemutet werden kann;

A13.1.3 auch einen durch behordliche Wiederherstellungsbeschrankungen verursachten
zusétzlichen Mietausfall bzw. Mietwert.

A 13.2 Haftzeit

A13.2.1 Mietausfall oder Mietwert werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Rdume
wieder benutzbar sind, héchstens jedoch fiir 24 Monate seit dem Eintritt des
Versicherungsfalles.

A13.2.2 Mietausfall oder Mietwert werden nur insoweit ersetzt, wie der Versicherungsnehmer
die mogliche Wiederbenutzung nicht schuldhaft verzdgert.

A 13.3 Mietausfall fiir an Fremde vermietete Betriebsgebiude

A13.3.1 A 13.1 und A 13.2 gelten analog auch fiir den Mietausfall flir versicherte und an
Dritte vermietete Betriebsgebaude.

A13.3.2 Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf 10 Prozent der Versicherungssumme
des beschadigten Geb&udes begrenzt.

A 13.4 Auszug des Mieters infolge des Schadens

Al134.1 Haftzeit bei Auszug des Mieters infolge des Schadens:
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Endet das Mietverhéltnis infolge des Schadens und sind die Rdume trotz Anwendung
der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt zum Zeitpunkt der Wiederherstellung nicht zu
vermieten, wird der Mietverlust bis zur Neuvermietung liber diesen Zeitpunkt hinaus
fir die Dauer von 3 Monaten ersetzt, hochstens jedoch bis zum Ablauf der Haftzeit.

A13.4.2 Haftzeit bei Nachweis der unterbliebenen Vermietung infolge des Schadens:

War das Gebaude zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles nicht vermietet und
weist der Versicherungsnehmer die Vermietung zu einem in der Haftzeit liegenden
Termin nach, wird der ab diesem Zeitpunkt entstandene Mietausfall bis zum Ablauf
der Haftzeit gezahlt.

A134.3 Fiir Betriebsgebaude gilt die Hochstentschadigungsgrenze gemal A 13.3.2.
A14 Versicherungswert; Versicherungssumme

A 14.1 Versicherungswert von Gebauden

Al41.1 Versicherungswert von Gebduden ist

Al41.1.1 soweit Versicherung zum gleitenden Neuwert vereinbart ist, der ortsiibliche
Neubauwert des Gebaudes in Preisen des Jahres 1914.

Der Versicherer passt den Versicherungsschutz an die Baukostenentwicklung
an.

Deshalb besteht Versicherungsschutz auf der Grundlage des ortsiiblichen
Neubauwertes zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles. Dies ist der Betrag, der
aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Giite in neuwertigem Zustand
herzustellen. Dazu gehéren Architektengebiihren sowie sonstige
Konstruktions- und Planungskosten.

Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch Aufwendungen, die dadurch
entstehen, dass die Wiederherstellung der Sachen in derselben Art und Giite
infolge Technologiefortschritts entweder nicht moglich ist oder nur mit
unwirtschaftlichem Aufwand méglich waére. Die Ersatzgiiter miissen hierbei
den vorhandenen Sachen mdoglichst nahekommen.

Nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten durch behérdliche
Wiederherstellungsbeschrankungen, die dadurch entstehen, dass Sachen
aufgrund 6ffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in derselben Art und Giite
wiederhergestellt werden diirfen, es sei denn, dass diese Mehrkosten als
Technologiefortschritt gemaR Absatz 4 zu berlicksichtigen sind.
Versicherungsschutz fiir Mehrkosten durch behdrdliche
Wiederherstellungsbeschrankungen besteht gemal den Vereinbarungen zu
den versicherten Kosten.

Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem Eintritt des
Versicherungsfalles und der Wiederherstellung sind ebenfalls nicht
Bestandteil des Neuwertes. Versicherungsschutz fiir diese Mehrkosten
besteht gemaR den Vereinbarungen zu den versicherten Kosten.

Al14.1.1.2 der Neuwert.
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Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und
Giite in neuwertigem Zustand herzustellen. Mafgebend ist der ortsiibliche
Neubauwert einschlieBlich Architektengebiihren sowie sonstige
Konstruktions- und Planungskosten.

Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch Aufwendungen, die dadurch
entstehen, dass die Wiederherstellung der Sachen in derselben Art und Giite
infolge Technologiefortschritts entweder nicht méglich ist oder nur mit
unwirtschaftlichem Aufwand méglich ware. Die Ersatzgiiter miissen hierbei
den vorhandenen Sachen méglichst nahekommen.

Nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten durch behdrdliche
Wiederherstellungsbeschrankungen, die dadurch entstehen, dass Sachen
aufgrund 6ffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in derselben Art und Giite
wiederhergestellt werden diirfen, es sei denn, dass diese Mehrkosten als
Technologiefortschritt gemaf Absatz 2 zu berlicksichtigen sind.
Versicherungsschutz fiir Mehrkosten durch behordliche
Wiederherstellungsbeschriankungen besteht gemafR den Vereinbarungen zu
den versicherten Kosten.

Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem Eintritt des
Versicherungsfalles und der Wiederherstellung sind ebenfalls nicht
Bestandteil des Neuwertes. Versicherungsschutz fiir diese Mehrkosten
besteht gemaR den Vereinbarungen zu den versicherten Kosten.

Al14.1.1.3 der Zeitwert,

falls Versicherung nur zum Zeitwert oder gleitenden Zeitwert vereinbart ist
oder falls der Zeitwert im Fall der Versicherung zum Neuwert weniger als 40
Prozent des Neuwertes betragt (Zeitwertvorbehalt).

Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des Gebdudes durch einen Abzug
entsprechend seinem insbesondere durch den Abnutzungsgrad bestimmten
Zustand.

Der Zeitwertvorbehalt gilt nicht
- flir Wohngeb&ude;

- flir sonstige Geb&ude, sofern diese zum gleitenden Neuwert oder zum
Neuwert versichert sind und dauerhaft bestimmungsgemaR genutzt
und ordnungsgemal instandgehalten werden.

Al41.14 der gemeine Wert,

falls Versicherung nur zum gemeinen Wert vereinbart ist oder falls das
Gebdude zum Abbruch bestimmt oder sonst dauernd entwertet ist; eine
dauernde Entwertung liegt insbesondere vor, wenn das Gebaude fiir seinen
Zweck allgemein oder im Betrieb des Versicherungsnehmers nicht mehr zu
verwenden ist; gemeiner Wert ist der fiir den Versicherungsnehmer erzielbare
Verkaufspreis flir das Gebaude oder fir das Altmaterial.

Al14.1.2 Der Versicherungswert von Grundstiicksbestandteilen, die nicht Gebaude sind, ist,
soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, entweder der Zeitwert gemaf}
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A 14.1.1.3 oder unter den dort genannten Voraussetzungen der gemeine Wert gemalR
Al4.1.1.4.

A14.1.3 Vorsorgeversicherung

Fir An-, Um- oder AusbaumalRnahmen gewahrt der Versicherer eine Vorsorge in
Hohe von 100 % der Versicherungssumme des versicherten Geb&udes.

Die Vorsorge gilt ab Baubeginn bis Fertigstellung der Baumal3nahme, maximal fiir 12
Monate.

A 14.2 Versicherungswert von beweglichen Sachen
Al4.21 Der Versicherungswert der technischen und kaufméannischen Betriebseinrichtung ist
Al4211 der Neuwert.

Der Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und
Gite in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen;
maligebend ist der niedrigere Betrag; Bestandteil des Neuwertes sind
insoweit auch Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der Sachen in derselben Art und
Giite infolge Technologiefortschritts entweder nicht méglich ist oder nur mit
unwirtschaftlichem Aufwand méglich ware. Die Ersatzgiiter miissen hierbei
den vorhandenen Sachen moglichst nahekommen.

Nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten durch behérdliche
Wiederherstellungsbeschrankungen, die dadurch entstehen, dass Sachen
aufgrund 6ffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in derselben Art und Giite
wiederhergestellt oder wiederbeschafft werden diirfen, es sei denn, dass
diese Mehrkosten als Technologiefortschritt gemaR Absatz 1 zu
beriicksichtigen sind. Versicherungsschutz fiir Mehrkosten durch behérdliche
Wiederherstellungsbeschrankungen besteht gemaR den Vereinbarungen zu
den versicherten Kosten.

Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem Eintritt des
Versicherungsfalles und der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung sind
ebenfalls nicht Bestandteil des Neuwertes. Versicherungsschutz fiir diese
Mehrkosten besteht gemaf den Vereinbarungen zu den versicherten Kosten.

A14.2.1.2 der Zeitwert, falls
- Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart ist;
- im Fall der Versicherung zum Neuwert der Zeitwert weniger als 40
Prozent des Neuwertes betragt (Zeitwertvorbehalt);
- die versicherten Sachen sich nicht in regelmaRigem Gebrauch befinden.

Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der beweglichen Sachen durch
einen Abzug entsprechend ihrem insbesondere durch den Abnutzungsgrad
bestimmten Zustand.

Maschinen und Geréte, deren Zeitwert weniger als 40 % des Neuwertes
betragt, werden auch dann zum Neuwert ersetzt, wenn sich diese im
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A14.2.1.3

Al14.2.2

A14.2.3

Al4.24

A14.2.5

bestimmungsgemalRen Gebrauch befinden und regelmafig gepflegt und
gewartet werden.

- Ausgenommen hiervon sind selbstfahrende Arbeitsmaschinen sowie
Maschinen im Lohneinsatz; Lohnmaschinen sind Maschinen, die mehr
als 50 % Uberbetrieblich genutzt werden.

Selbstfahrende Arbeitsmaschinen sowie Maschinen im Lohneinsatz,
die zum Neuwert versichert sind, werden bis zu einem Alter von 10
Jahren ab Baujahr zum Neuwert ersetzt. Altere Maschinen werden
zum Zeitwert ersetzt.

der gemeine Wert

soweit die Sache fiir ihren Zweck allgemein oder im Betrieb des
Versicherungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist;

Gemeiner Wert ist der fiir den Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis
fur die Sache oder fir das Altmaterial.

Der Versicherungswert von Ernteerzeugnissen ist der Verkaufspreis. Dieser ergibt
sich aus der Erntemenge und dem vom Versicherungsnehmer erzielten Erzeugerpreis.
Der Erzeugerpreis ist der Betrag, den der Versicherungsnehmer je Einheit der von ihm
produzierten Waren vom K&ufer erhalt (Verkaufspreis).

Fir Ernteerzeugnisse und Vorrate (z. B. Futtergetreide, Saat- und Pflanzgut, Schmier-
und Treibstoffe), die zur Fortflihrung des Betriebes zugekauft werden miissen, ist der
Wiederbeschaffungspreis (Zukaufspreis) der Versicherungswert. Mehrkosten durch
Preissteigerung zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalls und der
Wiederbeschaffung der Ernteerzeugnisse und Vorréte sind nicht zu berlicksichtigen.
Versicherungsschutz fiir diese Mehrkosten besteht gemal den Vereinbarungen zu
den versicherten Kosten.

Der Versicherungswert von zugekauften oder selbsterzeugten Handelsprodukten, die
an Endverbraucher verduert werden, ist der Wiederbeschaffungs- oder der
Herstellungspreis; malgebend ist der niedrigere Betrag. Der Versicherungswert ist
begrenzt durch den erzielbaren Verkaufspreis der Handelsprodukte.

Mehrkosten durch Preissteigerung zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalls und
der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von zugekauften oder
selbsterzeugten Handelsprodukten, die an Endverbraucher verduRert werden, sind
nicht zu bericksichtigen. Versicherungsschutz fiir diese Mehrkosten besteht gemafR
den Vereinbarungen zu den versicherten Kosten.

Der Versicherungswert des Tierbestandes ist der Wiederbeschaffungswert
(Zukaufspreis) fiir Tiere.

Mehrkosten durch Preissteigerung zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalls und
der Wiederbeschaffung des Tierbestandes sind nicht zu beriicksichtigen.
Versicherungsschutz fiir diese Mehrkosten besteht gemal den Vereinbarungen zu
den versicherten Kosten.

Der Versicherungswert von Wertpapieren ist
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- bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der mittlere Einheitskurs am Tag der jeweils
letzten Notierung aller amtlichen Bérsen der Bundesrepublik Deutschland;

- bei Sparbiichern der Betrag des Guthabens;

- bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis.

A 14.3 Umsatzsteuer

Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt, so ist die Umsatzsteuer
einzubeziehen.

A 14.4 Versicherungssumme

Die Versicherungssumme fiir das Inventar kann nach der pauschalen Summenermittlung oder
nach der Einzelsummenermittlung festgelegt werden.

Al44.1

Al14.4.2

Versicherungssumme in der Landwirtschaftlichen Pauschalversicherung

Die Versicherungssumme gilt als ausreichend vereinbart, wenn sie korrekt im Rahmen
der pauschalen Summenermittlung fiir die Inventarversicherung ermittelt wurde.

Bei korrekt ermittelter Versicherungssumme gilt Unterversicherungsverzicht ohne
Summenbegrenzung.

Ergibt sich im Versicherungsfall, dass die Erhebungsdaten der Summenermittlung (z.
B. Flachen-, Tierbestand) von den tatséchlichen Verhaltnissen gemal Absatz 1
abweichen und ist dadurch die Versicherungssumme zu niedrig bemessen, so gilt:

- Sofern eine Bestandsvergréflerung seit der letzten Beitragshauptfalligkeit
stattgefunden hat, erhéht sich die Gesamtversicherungssumme bis zur nachsten
Beitragshauptfalligkeit um 10 % (Vorsorge);

- Sofern die Versicherungssumme nach der pauschalen Summenermittlung nicht
korrekt ermittelt oder BestandsvergréRerungen bis zur ndchsten
Beitragshauptfilligkeit nicht angezeigt wurden, gilt die Unterversicherung.

Fir im Versicherungsvertrag besonders bezeichnete Maschinen und Geriéte ist
festzulegen, ob diese zum Neuwert, zum Zeitwert oder zum gemeinen Wert
versichert sind.

Im Falle der Ersatzbeschaffung gelten neue Maschinen und Geréte gleicher Art und
Gite anstelle der ersetzten im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme
versichert, solange diese nicht aufgrund der Neuanschaffung berichtigt worden ist.

Die versicherten Maschinen und Geréte bilden je Versicherungswert (Neuwert,
Zeitwert, gemeiner Wert) eine selbststéndige Gruppe (Position) des
Versicherungsvertrages.

Es gelten die Bestimmungen von A 16.
Versicherungssumme in der Einzelsummenermittlung

Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer im
Einzelnen vereinbarte Betrag, der dem Versicherungswert gemafl} A 14.1 bis A 14.3
entsprechen soll.
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Ist Versicherung zum Neuwert, Zeitwert oder gemeinen Wert vereinbart worden, soll
der Versicherungsnehmer die Versicherungssumme flir die versicherte Sache fir die
Dauer des Versicherungsverhiltnisses dem jeweils giiltigen Versicherungswert
anpassen.

Sofern eine BestandsvergréRBerung seit der letzten Beitragshauptfalligkeit
stattgefunden hat, erhoht sich die Gesamtversicherungssumme bis zur nachsten
Beitragshauptfalligkeit um 10 % (Vorsorge);

Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Versicherungssumme nicht
dem Versicherungswert, kann die Regelung (iber die Unterversicherung zur
Anwendung kommen.

14.4.3 Summenausgleich in der landwirtschaftlichen Feuerversicherung

Sofern Einzelsummenermittlung in der Inventar-Versicherung vereinbart wurde, gilt
fiir die versicherten Positionen Summenausgleich.

Ubersteigen die Versicherungssummen der einzelnen Positionen die dazugehdrenden
Versicherungswerte, werden die iberschieffenden Summenanteile auf die anderen
genannten Positionen aufgeteilt, bei denen nach Aufteilung einer
Vorsorgeversicherungssumme Unterversicherung besteht und fir die gleich hohe und
niedrigere Beitragssitze vereinbart sind.

Fir die Aufteilung ist das Verhaltnis der Betrdge mal3gebend, um die die
Versicherungswerte der einzelnen Positionen die Versicherungssummen Uibersteigen,
und zwar ohne Riicksicht darauf, welche Positionen durch den Versicherungsfall
betroffen sind.

Vom Summenausgleich ausgenommen sind Versicherungssummen auf Erstes Risiko
sowie Positionen, durch die einzeln bezeichnete Maschinen oder Geréate versichert
sind.

Sind fiir mehrere Grundstlicke gesonderte Versicherungssummen vereinbart, so
erfolgt der Summenausgleich nur zwischen den Positionen der einzelnen
Grundstiicke.

A145 Vorsorgeversicherung

Die Vorsorgeversicherungssumme verteilt sich auf die Versicherungssummen der
Positionen, fiir die sie vereinbart ist und bei denen Unterversicherung besteht oder bei
denen die Versicherungssumme wegen entstandener Aufwendungen fiir Abwendung
oder Minderung des Schadens nicht ausreicht.

Fir die Aufteilung ist das Verhaltnis der Betrdge mal3gebend, um die die
Versicherungswerte der einzelnen Positionen die Versicherungssummen libersteigen,
und zwar ohne Riicksicht darauf, welche Positionen durch den Versicherungsfall
betroffen sind.

A 15 Berechnungund Anpassung des Beitrags; Beitragsanpassungsklausel

A 15.1 Berechnung des Beitrags
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A15.2

A15.3

A1l54

Grundlagen der Berechnung des Beitrags sind die Versicherungssumme und der vereinbarte
Beitragssatz fiir die vereinbarten Risiken und Gefahren, einschliellich jeweils erforderlicher
Zuschlége fiir besondere Gefahrenverhéltnisse.

Berechnung des Beitrags in der gleitenden Gebaudeversicherung

Grundlagen der Berechnung des Beitrags sind die Versicherungssumme ,Wert 1914", der
vereinbarte Beitragssatz sowie der Anpassungsfaktor (siehe A 15.3). Der jeweils zu zahlende
Jahresbeitrag wird berechnet durch Multiplikation des vereinbarten Grundbeitrags 1914
(Versicherungssumme 1914 multipliziert mit dem Beitragssatz) mit dem jeweils giiltigen
Anpassungsfaktor.

Anpassung des Beitrags in der gleitenden Gebaudeversicherung

Der Beitrag verédndert sich entsprechend der Anpassung des Versicherungsschutzes gemal}
der Erhohung oder Verminderung des Anpassungsfaktors.

Der Anpassungsfaktor erhéht oder vermindert sich jeweils zum 1. Januar eines jeden Jahres
flr die in diesem Jahr beginnende Versicherungsperiode entsprechend dem Prozentsatz, um
den sich der jeweils fiir den Monat Mai des Vorjahres veroffentlichte Baupreisindex fir
Wohngeb&ude und der fiir den Monat April des Vorjahres verdffentlichte Tariflohnindex fir
das Baugewerbe verdndert haben. Beide Indizes gibt das Statistische Bundesamt bekannt. Bei
dieser Anpassung wird die Anderung des Baupreisindexes zu 80 Prozent und die des
Tariflohnindexes zu 20 Prozent berticksichtigt. Bei dieser Berechnung wird jeweils auf zwei
Stellen nach dem Komma gerundet.

Der Anpassungsfaktor wird auf zwei Stellen nach dem Komma errechnet und gerundet.

Soweit bei Rundungen die dritte Zahl nach dem Komma eine Fiinf oder eine héhere Zahl ist,
wird aufgerundet, sonst abgerundet.

Der Versicherungsnehmer kann der Erh6hung des Beitrags innerhalb eines Monats, nachdem
ihm die Mitteilung Uber die Erh6hung des Anpassungsfaktors zugegangen ist, durch Erklarung
in Textform widersprechen. Zur Wahrung der Frist geniigt die rechtzeitige Absendung. Damit
wird die Erhéhung nicht wirksam. Die Versicherung bleibt dann als Neuwertversicherung in
Kraft, und zwar zum bisherigen Beitrag und mit einer Versicherungssumme, die sich aus der
Versicherungssumme 1914 multipliziert mit 1/100 des Baupreisindexes fiir Wohngebaude
ergibt, der im Mai des Vorjahres galt.

In diesem Fall gilt ein vereinbarter Unterversicherungsverzicht nicht mehr. Das Recht des
Versicherungsnehmers auf Herabsetzung der Versicherungssumme wegen erheblicher
Uberversicherung bleibt unberiihrt.

Beitragsanpassungsklausel

Al1l54.1 Der Beitrag wird unter Berlicksichtigung der Schadenaufwendungen, der Kosten

(insbesondere Kosten fiir Vertrieb, Verwaltung und fir die Riickversicherung), des
Gewinnansatzes und der Feuerschutzsteuer kalkuliert. Der Versicherer ist berechtigt
zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres die Beitrdge von bestehenden Vertragen
daraufhin zu iberpriifen, ob sie beibehalten werden kénnen oder ob die
Notwendigkeit einer Anpassung (Erhohung oder Absenkung) besteht.

Hierdurch wird die risikoaddquate Tarifierung und die dauerhafte Erflillbarkeit der
Verpflichtungen aus den Vertragen sichergestellt, denen die Vertragsbestimmungen
zur Sachversicherung landwirtschaftlicher Betriebe zugrunde liegen.
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A15.4.2

A154.3

Al54.4

A15.4.5

A154.6

A154.7

Der Versicherer ist berechtigt und verpflichtet, den Beitrag fiir bestehende
Versicherungsvertrage zu tiberpriifen und, wenn die Entwicklung der
Schadenaufwendungen, der Kosten (insbesondere Kosten fiir Vertrieb, Verwaltung
und fir die Rickversicherung) und der Feuerschutzsteuer dies erforderlich machen,
an diese Entwicklung anzupassen. Die durch die Verdanderungen des gesetzlich
vorgeschriebenen und betriebsnotwendigen Sicherheitskapitals entstehenden
Kapitalkosten dirfen bei der Kalkulation beriicksichtigt werden. Dabei hat der
Versicherer die anerkannten Grundsétze der Versicherungsmathematik und der
Versicherungstechnik anzuwenden. Eine Verdnderung des Gewinnansatzes bleibt
auller Betracht. Zur Ermittlung des Anpassungsbedarfes wird der Beitrag mindestens
alle 5 Jahre neu kalkuliert.

Fir Teile des Gesamtbestandes, die nach tarifbezogenen Risikokriterien abgrenzbar
sind (z. B. Nutzungs-, Bauart, geografische Lage oder Vertragsergénzungen), kann der
Beitrag zur Ermittlung des Anpassungsbedarfes getrennt ermittelt werden.

Unternehmensiibergreifende Daten diirfen fiir den Fall herangezogen werden, dass
eine ausreichende Grundlage unternehmenseigener Daten nicht zur Verfligung steht.

Verandert sich durch die Kalkulation der Beitrag, so ist der Versicherer im Falle der
Erh6hung berechtigt und im Falle der Reduzierung verpflichtet, den Beitrag fiir
bestehende Vertrage anzupassen. Der neu kalkulierte Beitrag darf nicht héher sein als
der Beitrag fiir den gleichen Versicherungsschutz im Neugeschéft. Darliber hinaus
darf der bisherige Beitrag um nicht mehr als 20 % Uiberstiegen werden.

Die Anpassung tritt jeweils fiir Vertrage mit Beginn der néchsten
Versicherungsperiode in Kraft. Die Beitragsdnderungen werden dem
Versicherungsnehmer mit der Rechnungsstellung mindestens einen Monat vor
Falligkeit mitgeteilt. Bei Beitragserh6hungen kann der Versicherungsnehmer den
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Eingang der Beitragsrechnung mit
Wirkung auf den Zeitpunkt der Beitragserhohung in Textform kiindigen. Uber das
Kiindigungsrecht wird der Versicherungsnehmer in der Mitteilung (iber die Erh6hung
des Beitrags informiert. Ein etwaiger Realglaubiger muss der Kiindigung zugestimmt
haben. Die Erhohung der Versicherungssteuer begriindet kein Kiindigungsrecht.

Die Bestimmungen zur Veranderung des Beitrags entsprechend der Anpassung des
Versicherungsschutzes an die Baupreisentwicklung (siehe A 15.2) bleiben hiervon
unberiihrt. Die insoweit maligebliche Baupreisentwicklung darf im Rahmen der
Anpassung der Beitrdge nach dieser Vorschrift nicht beriicksichtigt werden.

A16 Umfang der Entschidigung

A 16.1 Entschiadigungsberechnung

Al6.1.1
Al6.1.1.1

Al6.1.1.2

Der Versicherer ersetzt

bei zerstorten oder infolge eines Versicherungsfalles abhanden gekommenen
Sachen den Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des
Versicherungsfalles;

bei beschadigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten zur Zeit des
Eintritts des Versicherungsfalles zuzliglich einer durch den Versicherungsfall
entstandenen und durch die Reparatur nicht auszugleichenden
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A16.1.2

Al6.1.2.1

A16.1.2.2

A16.1.2.3

A16.1.3

Al6.1.4

A16.1.5

Wertminderung, héchstens jedoch den Versicherungswert unmittelbar vor
Eintritt des Versicherungsfalles.

Offentlich-rechtliche Vorschriften, nach denen die noch vorhandene und technisch
brauchbare Sachsubstanz der versicherten und vom Schaden betroffenen Sache fiir
die Wiederherstellung nicht wieder verwendet werden darf, werden bei der
Entschadigungsberechnung gemaf A 16.1.1 berlicksichtigt, soweit

es sich nicht um behérdliche Anordnungen handelt, die vor Eintritt des
Versicherungsfalles erteilt wurden oder

nicht aufgrund 6ffentlich-rechtlicher Vorschriften die Nutzung der Sachen
zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles ganz oder teilweise untersagt war.

Mehrkosten durch behérdliche Wiederherstellungsbeschrankungen, die
dadurch entstehen, dass die versicherte und vom Schaden betroffene Sache
aufgrund o6ffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in derselben Art und Glite
wiederhergestellt oder wiederbeschafft werden darf, werden im Rahmen der
Entschadigungsberechnung gemal A 16.1.1 nicht ersetzt, es sei denn, dass
diese Mehrkosten als Technologiefortschritt im Versicherungswert zu
beriicksichtigen sind.

Der erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei der Entschadigungsberechnung
gemal A 16.1.1 und A 1.1.2 angerechnet.

Versicherungsschutz fiir Kosten besteht gemaR den Vereinbarungen zu den
versicherten Kosten (siehe A 12)

Fir Ertragsausfallschaden leistet der Versicherer Entschadigung nur, soweit dies
besonders vereinbart ist.

A 16.2 Neuwertanteil

Al6.21

Al6.21.1

A16.2.1.2

Ist die Entschadigung zum Neuwert vereinbart, erwirbt der Versicherungsnehmer auf
den Teil der Entschadigung, der den Zeitwertschaden lbersteigt (Neuwertanteil),
einen Anspruch nur, soweit und sobald er innerhalb von drei Jahren nach Eintritt des
Versicherungsfalls sichergestellt hat, dass er die Entschiadigung verwenden wird, um

Gebaude in der Bundesrepublik Deutschland zu betrieblichen Zwecken

- auf einem selbstbewirtschafteten Betriebsgrundstiick wiederherzustellen
oder,

- soweit sie auf einem selbstbewirtschafteten Betriebsgrundstiick stehen,
zu erweitern oder

- zur Selbstbewirtschaftung zu kaufen. Beim Kauf eines Gebaudes ist der
Wert von Grund und Boden nicht Gegenstand der Entschadigung.

Einen Anspruch auf den Neuwertanteil, erwirbt der Versicherungsnehmer
nur, insoweit landwirtschaftliche Wirtschaftsgeb&ude als landwirtschaftliche
Wirtschaftsgebdude und Wohngebaude / Wohnteile als Gebdude mit
wohnlicher Nutzung erhalten bleiben oder neu geschaffen werden.
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A16.2.2.3 Der Anspruch auf den Neuwertanteil von Geb&uden kann durch den
Versicherungsnehmer auch durch die Wiederherstellung, Erweiterung oder
den Kauf gewerblicher Photovoltaik- und Biogasanlagen erworben werden,
sofern diese auf der Grundlage einer landwirtschaftlichen Produktion vom
Versicherungsnehmer auf eigene Rechnung betrieben werden.

A16.2.2 bewegliche Sachen, die zerstért wurden oder abhandengekommen sind, in gleicher
Art und Giite und in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen.

Nach vorheriger Zustimmung des Versicherers gentigt Wiederbeschaffung
gebrauchter Sachen.

Anstelle von Maschinen und Geraten kénnen Maschinen und Geréte beliebiger Art
beschafft werden, wenn deren Betriebszweck derselbe ist.

A16.2.3 bewegliche Sachen, die beschadigt worden sind, wiederherzustellen.
A 16.3 Zeitwertschaden

Ist die Entschadigung aufgrund einer Zeitwertversicherung zu erbringen, so erfolgt diese in
dem Verhaltnis, in welchem der Zeitwert zum Neuwert dieser Sache steht.

Diese Regelung gilt auch fiir Reparaturkosten.
A 16.4 Unterversicherung

Al6.4.1 Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert unmittelbar vor
Eintritt des Versicherungsfalles, so besteht Unterversicherung.

Im Fall der Unterversicherung wird die Entschadigung nach A 16.1 in dem Verhaltnis
von Versicherungssumme zum Versicherungswert nach folgender
Berechnungsformel gekiirzt:

Entschadigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versicherungssumme dividiert
durch den Versicherungswert.

A16.4.2 Ob Unterversicherung vorliegt, ist fiir jede vereinbarte Position gesondert
festzustellen.

A16.4.3 Die Bestimmungen (iber den Selbstbehalt nach A 16.7 und Entschadigungsgrenzen
nach A 16.8 sind im Anschluss an A 16.4.1 und A 16.4.2 anzuwenden.

Al6.4.4 In der gleitenden Gebaudeversicherung gilt die Versicherungssumme 1914, als
ausreichend vereinbart, wenn

Al16.4.4.1 sie aufgrund einer vom Versicherer anerkannten Schatzung eines
Bausachverstédndigen festgesetzt wird;

A16.4.4.2 der Versicherungsnehmer im Antrag den Neuwert in Preisen eines anderen
Jahres zutreffend angibt und der Versicherer diesen Betrag auf seine
Verantwortung umrechnet;

A16.4.4.3 der Versicherungsnehmer Antragsfragen nach GroRRe, Ausbau und
Ausstattung des Gebaudes zutreffend beantwortet und der Versicherer
hiernach die Versicherungssumme umrechnet.
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Wird die nach A 16.4.4.1 bis A 16.4.4.3 ermittelte Versicherungssumme 1914
vereinbart, nimmt der Versicherer keinen Abzug wegen Unterversicherung vor
(Unterversicherungsverzicht).

Der Unterversicherungsverzicht gilt nicht, wenn nachtraglich wertsteigernde bauliche
Malnahmen durchgefiihrt wurden.

A 16.5 Leistungspflicht gegeniiber Teileigentiimern

A16.5.1 Ist bei Vertragen mit einer Gemeinschaft von Teileigentimern der Versicherer wegen
des Verhaltens einzelner Teileigentiimer ganz oder teilweise leistungsfrei, so kann er
sich hierauf gegenliiber den Ubrigen Teileigentlimern wegen deren Sondereigentums
sowie deren Miteigentumsanteilen nicht berufen.

A16.5.2 Die (ibrigen Teileigentiimer kénnen verlangen, dass der Versicherer sie auch insoweit
entschéadigt, als er gegenliber einzelnen Miteigentiimern leistungsfrei ist, soweit diese
zusatzliche Entschadigung zur Wiederherstellung des gemeinschaftlichen Eigentums
verwendet wird.

A16.5.3 Der Teileigentiimer, in dessen Person der Verwirkungsgrund vorliegt, ist verpflichtet,
dem Versicherer die Aufwendungen nach A 16.5.1 und A 16.5.2 zu erstatten.

A 16.6 Versicherung auf Erstes Risiko

Ist fiir einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risiko vereinbart, wird eine
Unterversicherung bei diesen Positionen nicht beriicksichtigt.

A 16.7 Selbstbehalt
Die Entschadigung wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekdirzt.

Die Bestimmungen Uber die Entschaddigungsgrenzen nach A 16.8 sind im Anschluss an diese
Kiirzung anzuwenden.

A 16.8 Entschadigungsgrenzen

Der Versicherer leistet Entschadigung je Versicherungsfall hochstens

A16.8.1 bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;
A16.8.2 bis zu den zuséatzlich vereinbarten Entschadigungsgrenzen;
A16.8.3 bis zu der vereinbarten Jahreshdchstentschadigung. Schéaden, die im laufenden

Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter die Jahreshéchstentschadigung.
Maligebend ist der niedrigere Betrag.

In der gleitenden Gebaudeversicherung (siehe A 14.1.1.1) werden
Entschadigungsgrenzen, die als Prozentsatz der Versicherungssumme festgesetzt
sind, ermittelt aus der Versicherungssumme 1914 multipliziert mit dem zum
Zeitpunkt des Versicherungsfalles geltenden Anpassungsfaktors (siehe A 15).

A 16.9 Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer
vorsteuerabzugsberechtigt ist.
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Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die Umsatzsteuer anlasslich der
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung tatsachlich nicht gezahlt hat.

A 16.10 Ereignisdefinition

Unter einem Versicherungsfall sind alle Schaden zu verstehen, die aus ein und derselben
Ursache innerhalb von 24 Stunden anfallen.

A17 Zahlungund Verzinsung der Entschéadigung

A 17.1 Falligkeit der Entschadigung

Al7.11

Al17.1.2

Die Entschadigung wird féllig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum Grunde
und zur Hohe des Anspruchs abgeschlossen sind.

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens den Betrag
als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen
ist.

Der (iber den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschadigung wird fallig,
nachdem der Versicherungsnehmer gegentiber dem Versicherer den Nachweis
gefiihrt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt
hat.

A 17.2 Riickzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils

Der Versicherungsnehmer ist zur Riickzahlung der vom Versicherer nach A 17.1.2 geleisteten
Entschadigung verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Verschuldens des
Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer angemessenen Frist wiederhergestellt oder
wiederbeschafft worden ist.

A17.3 Verzinsung

Fiir die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende
Zinspflicht besteht:

Al173.1

A17.3.2

A17.3.3
Al7.3.4

die Entschadigung ist, soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung des
Schadens geleistet wird, seit Anzeige des Schadens zu verzinsen,

der Uiber den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschadigung ist ab dem
Zeitpunkt zu verzinsen, in dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen gegentliber dem
Versicherer nachgewiesen hat;

der Zinssatz betragt vier Prozent pro Jahr;

die Zinsen werden zusammen mit der Entschadigung féllig.

A17.4 Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen gemaR A 17.1, A17.3.1 und A 17.3.2 ist der Zeitraum nicht zu
beriicksichtigen, in dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschadigung
nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

A 17.5 Aufschiebung der Zahlung

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

65



Al751 Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen;

A1l7.5.2 ein behordliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer
oder seinen Reprasentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch lauft;

A17.53 eine Mitwirkung des Realgldaubigers gemal den gesetzlichen Bestimmungen Gber die
Sicherung von Realglaubigern nicht erfolgte.

A18 Sachverstindigenverfahren

A 18.1 Feststellung der Schadenhdhe

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles verlangen, dass die
Hohe des Schadens in einem Sachverstidndigenverfahren festgestellt wird.

Ein solches Sachverstiandigenverfahren kénnen Versicherer und Versicherungsnehmer auch
gemeinsam vereinbaren.

A 18.2 Weitere Feststellungen

Das Sachverstiandigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellungen zum
Versicherungsfall ausgedehnt werden.

A 18.3 Verfahren vor Feststellung
Fir das Sachverstandigenverfahren gilt:

A18.3.1 Jede Partei hat in Textform einen Sachverstandigen zu benennen. Eine Partei, die
ihren Sachverstdndigen benannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr
genannten Sachverstidndigen in Textform auffordern, den zweiten Sachversténdigen
zu benennen.

Wird der zweite Sachverstidndige nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der
Aufforderung benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das fiir den
Schadenort zustdndige Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung durch den
Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

A 18.3.2 Der Versicherer darf als Sachverstidndigen keine Person benennen, die Mitbewerber
des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschéftsverbindung steht.
Ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschéftspartnern angestellt ist oder
mit ihnen in einem &hnlichen Verhéltnis steht.

A 18.3.3. Beide Sachverstidndige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen einen
dritten Sachversténdigen als Obmann. Die Regelung unter A 18.3.2 gilt entsprechend
fir die Benennung eines Obmannes durch die Sachversténdigen. Einigen sich die
Sachverstindigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch das fiir
den Schadenort zustdndige Amtsgericht ernannt.

A 18.4 Feststellung
Die Feststellungen der Sachverstindigen miissen enthalten:

A184.1 ein Verzeichnis der abhandengekommenen, zerstorten und beschadigten versicherten
Sachen sowie deren nach dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden
Versicherungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles;

A18.4.2 die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;
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A18.4.3 die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;

A1l8.4.4 die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.

A18.5

A18.6

A18.7

A18.8

A19

Verfahren nach Feststellung

Der Sachverstédndige Gbermittelt seine Feststellungen den Parteien gleichzeitig. Weichen

die Feststellungen der Sachverstindigen voneinander ab, so libergibt der Versicherer sie
unverziiglich dem Obmann. Dieser entscheidet Gber die streitig gebliebenen Punkte innerhalb
der durch die Feststellungen der Sachverstidndigen gezogenen Grenzen und Gibermittelt seine
Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.

Die Feststellungen der Sachverstidndigen oder des Obmannes sind fiir die Vertragsparteien
verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage
erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer
die Entschadigung.

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Entscheidung. Dies
gilt auch, wenn die Sachversténdigen die Feststellung nicht treffen kénnen oder wollen oder
sie verzogern.

Kosten

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, tragt jede Partei die Kosten ihres Sachversténdigen.
Die Kosten des Obmannes tragen die Parteien anteilig.

Der Versicherer ersetzt den Kostenanteil des Versicherungsnehmers, wenn die Entschadigung
15.000 Euro Gbersteigt.

Obliegenheiten

Durch das Sachverstiandigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
nicht berGhrt.

Sachverstandigenverfahren bei Zusammentreffen mit Spezialversicherungen

Besteht auch eine Maschinen-, Elektronik- oder andere Spezialversicherung und es ist streitig,
ob oder in welchem Umfang ein Schaden dem vorliegenden Vertrag oder dem
Spezialversicherungsvertrag zuzuordnen ist, so kann der Versicherungsnehmer verlangen,
dass die Hohe des Schadens zu vorliegendem Vertrag und dem Spezialversicherungsvertrag
in einem gemeinsamen Sachverstidndigenverfahren festgestellt wird.

Fiir den Mindestinhalt der Feststellungen der Sachverstiandigen gelten die diesem Vertrag
zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen und die fiir die
Spezialversicherung zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften

Vor Eintritt des Versicherungsfalles hat der Versicherungsnehmer alle gesetzlichen,
behordlichen und vereinbarten Sicherheitsvorschriften einzuhalten.

Als gesetzliche oder behordliche Sicherheitsvorschriften gelten auch alle von Bau- und
Ordnungsbehdrden, von sonstigen staatlichen Stellen sowie von Berufsgenossenschaften
geforderten Schadenverhitungs- und SicherheitsmaRnahmen. Sie werden durch die
nachfolgenden vereinbarten Allgemeinen und Zusétzlichen Sicherheitsvorschriften ergéanzt.
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Die Allgemeinen Sicherheitsvorschriften sind allen Betriebsangehérigen, auch Pachtern oder
Mietern, bekanntzugeben und deren Einhaltung zu verlangen. Ist dies geschehen, so ist der
Versicherungsnehmer nicht verantwortlich fiir VerstoRRe gegen gesetzliche, behordliche und
vertragliche Sicherheitsvorschriften, die ohne sein Wissen und ohne Wissen seiner
gesetzlichen Vertreter oder Repréasentanten begangen werden.

A 19.1 Allgemeine Sicherheitsvorschriften

A19.1.1 Brandwande, feuerbestédndige Wande und Decken diirfen in ihrem
Feuerwiderstandswert nicht verandert werden, z. B. durch

- teilweises Abtragen,
- Einbau brennbarer Teile oder
- Schwiéchung der Wande oder Decken, z. B. Durchbriiche.

Offnungen in Brandwinden sind entsprechend der Landesbauordnung mit
selbstschlieflenden, feuerbesténdigen Tiren oder Klappen zu schiitzen.

Das Offenhalten von Feuerschutztiiren z. B. durch Holzkeile, Festbinden ist nicht
erlaubt.

Durchbriiche fiir Installationen (Elektro, Gas, Wasser, Heizung) sind in Wandstéarke
mit nichtbrennbaren Baustoffen zu verschlieRen;

A19.1.2 Die behdordlich vorgeschriebenen Feuerldscher sind vorzuhalten. In jedem
Betriebsgebaude ist jedoch mindesten ein Feuerldscher erforderlich. Abweichungen
sind durch eine Gefdhrdungsbeurteilung zu begriinden.

Feuerloscher von selbstfahrenden Arbeitsmaschinen sind stets mitzufiihren.

Die Feuerloscher missen regelmalig, mindestens alle zwei Jahre, durch einen
Sachkundigen gewartet und gepriift werden. Nach einem Einsatz ist die
Betriebsbereitschaft unverziiglich wieder herzustellen.

A19.1.3 Auftauarbeiten sind nur unter stindiger Aufsicht vorzunehmen.

Bei Auftauarbeiten mit Hilfe von Strahlern sind die vom Hersteller vorgeschriebenen
Mindestabstinde zu brennbaren Materialien und Gegenstdnden einzuhalten.

Unzuldssig sind Auftauarbeiten mit Hilfe von offenem Feuer, L6tlampen oder
SchweilRbrennern sowie elektrischem Strom aus Schweil}-, Auftautransformatoren
oder Gleichrichtern.

Al19.14 Elektrische Anlagen sind nach den anerkannten Regeln der Elektrotechnik zu errichten
und zu betreiben. Als solche gelten die Bestimmungen des Verbandes der
Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e. V. (VDE). Elektrische Anlagen
diirfen nur von Elektrofachkraften errichtet oder gedndert werden.

Es diirfen nur Gerate eingesetzt werden, die fiir den vorgesehenen Verwendungs-
zweck geeignet sind. Sie miissen sowohl den zu erwartenden Anspriichen als auch
den dufleren Einflissen am Verwendungsort geniigen und den VDE-Bestimmungen
gentigen.
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A19.1.5

A19.1.6

A19.1.7

Wird die Nutzung von Rdumen gedndert, so miissen die elektrischen Anlagen den
neuen Verhaltnissen angepasst werden, wenn dies eine Fachkraft nach Priifung fiir
erforderlich hélt.

Getrocknetes Erntegut muss ordnungsgemal eingelagert und sténdig durch ein
geeignetes Messgerat auf Selbstentziindung liberpriift werden. (bei einer Temperatur
von liber 60 Grad im Lagergut ist unverziglich die Feuerwehr zu benachrichtigen).

Bei der Lagerung von Heu und Stroh im Freien ist mindestens ein Abstand von

- 50 m zu Gebduden mit brennbaren Umfassungswanden oder weicher
Bedachung,

- 25 m zu sonstigen Gebauden, 6ffentlichen Wegen und Platzen
einzuhalten.

Die Lagerung an Geb&uden und unter Vordachern ist unzulassig, soweit der
Tagesbedarf tiberschritten wird. Das gilt auch fiir dort abgestellte heu- und
strohbeladene Wagen.

Feuerungsstatten einschliellich der Rauch- und Abgasrohre, Heiz- und Warmegeréte
sowie Trocknungsanlagen miissen in einem Abstand von mindestens 2 m von
brennbaren Materialien und Gegenstanden freigehalten werden. Hiervon
ausgenommen sind Heizeinrichtungen, bei denen die Oberflichentemperatur oder die
austretende Warmluft 120°C nicht Gbersteigt.

Bei Trocknungsanlagen muss bei Ausfall des Geblases und bei (ibermaliger
Erwadrmung der durchstreifenden Luft die Warmezufuhr selbsttétig unterbrochen
wird. Fiir die Temperaturiiberwachung sind ein Regel- und ein Sicherheitsthermostat
erforderlich.

HeilRe Asche oder Schlacke muss

- in nicht brennbaren doppelwandigen Blechbehéltern mit selbstschlieRendem
Deckel oder

- in feuerbestandig abgetrennten Rdumen oder

- im Freien mit sicherem Abstand zu Geb&uden, brennbaren Materialien und
Gegenstédnden (z.B. Heu, Stroh, Holz)

gelagert werden.

Bei Warmegeraten in der Tierhaltung sind die Herstellerangaben zu beachten. Soweit
keine grolReren Absténde gefordert sind, miissen folgende Sicherheitsabstande
eingehalten werden:

- Elektro-Warmestrahlgerate mindestens 0,5 m Abstand zu brennbaren
Materialien und zu den Tieren;

- Gaswarmestrahler und Gas-Warmlufterzeuger (sogenannte Gaskanonen)
Montageabstand von mindestens 1 m zu brennbaren Decken, Wanden und
Stoffen und zu den Tieren.

Auf die Sauberkeit und ordnungsgemale Befestigung der Gerate ist zu achten. Dies
gilt insbesondere bei Wiederinbetriebnahme der Geréte (Neuaufstallung).
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A19.1.8

A19.1.9

A19.1.10

A19.1.11

Landwirtschaftliche Arbeitsmaschinen (z. B. Schlepper, selbstfahrende
Erntemaschinen, Mehrzweckfahrzeuge, selbstfahrende Arbeitsmaschinen) diirfen,
soweit es die Landesbauordnung zuldsst, in anderen Rdumen als Garagen eingestellt
werden.

Der Abstand zu leicht entziindlichen Stoffen muss mindestens 2 m betragen.

Bei landwirtschaftlichen Arbeitsmaschinen, die nur saisonbedingt eingesetzt werden,
missen nach der Saison die Batterien ausgebaut oder abgeklemmt werden.

Beim Betrieb von landwirtschaftlichen Arbeitsmaschinen sind die Herstellervorgaben
zu beachten.

Esist sicherzustellen, dass Kraftstoffe oder Ole nicht auslaufen.

Schweil-, Schneid-, Schleif-, L6t- und Trennschleifarbeiten dirfen nur von Personen
ausgefiihrt werden, die mit diesen Arbeiten vertraut sind.

Die Arbeiten sind in einem geeigneten Raum durchzufiihren. Ist dies nicht moglich, so
sind MalRnahmen zu treffen, die eine Brandentstehung oder Brandausbreitung
verhindern, z.B.:

- Entfernen aller brennbaren Materialien und Gegenstinde im Abstand von
mindestens 10 m

- Abdecken brennbarer und nicht entfernbarer Materialien und Gegensténde,
die nicht entfernt werden kénnen

- Bereitstellen von geeigneten Feuerléschgeraten
- Mehrmalige Kontrollgdnge nach Beendigung der Arbeiten

- Fremdfirmen sind auf die besonderen Gefahren (z. B. Strohlagerung,
Explosionsgefahr bei Giille) hinzuweisen.

In landwirtschaftlichen Betriebsraumen und in deren Néhe ist das Rauchen und der
Umgang mit offenem Licht und Feuer verboten. Das gilt auch fiir Heu- und Strohlager
im Freien.

In R&umen mit Publikumsverkehr ist durch entsprechende Schilder auf dieses Verbot
hinzuweisen.

Lagerung fester und fliissiger Brenn- und Betriebsstoffe

Fiir die Lagerung fester und fliissiger Brenn- und Betriebsstoffe gelten die
bauordnungsrechtlichen Vorschriften, z.B.: Bauordnung, Feuerungsverordnung.

A 19.2 Zusatzliche Sicherheitsvorschriften

Vor Eintritt des Versicherungsfalles hat der Versicherungsnehmer,

A19.21

die versicherten Sachen oder Gebaude, in denen sich die versicherten Sachen
befinden, — insbesondere wasserfiihrende Anlagen und Einrichtungen, Dacher und
aulen an den Gebauden angebrachte Sachen — stets im ordnungsgeméfen Zustand
zu erhalten und Mangel oder Schaden unverziiglich nach den anerkannten Regeln der
Technik beseitigen zu lassen.
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A19.2.2

A19.2.3

A19.2.4

A19.2.5
A19.251

A19.2.5.2

A19.2.5.3

A19.2.6
A19.2.6.1
A19.2.6.2

A19.2.7

A19.2.8
A19.2.8.1

die versicherten Rdume geniligend haufig zu kontrollieren; dies gilt auch wahrend
einer voriibergehenden Betriebsstilllegung (z. B. Betriebsferien).

sofern in der Branche des Versicherungsnehmers nicht kiirzere Fristen zur
Datensicherung ublich sind, mindestens wochentlich Duplikate von versicherten
Daten und Programmen anzufertigen und diese so aufzubewahren, dass bei einem
Versicherungsfall Originale und Duplikate nicht gleichzeitig zerstért, beschadigt oder
abhandenkommen kénnen. Die Vorschriften / Hinweise des Herstellers zur
Installation, Wartung und Pflege der Datensicherungsanlage und der Datentréager sind
zu beachten.

Uiber Wertpapiere und sonstige Urkunden, tiber Sammlungen und (iber sonstige
Sachen, fir die dies besonders vereinbart ist, Verzeichnisse zu flihren und diese so
aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit
den versicherten Sachen zerstért oder beschadigt werden oder abhandenkommen
kénnen.

Dies gilt nicht fiir Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie fiir Sammlungen, wenn
der Wert dieser Sachen insgesamt 10.000 Euro nicht Gibersteigt.

Dies gilt ferner nicht fiir Briefmarken.
bei Intensivtierhaltung

im Fall von Stromausfall fiir die notwendigen MaBnahmen fiir das Uberleben
von Tieren zu sorgen. Im Allgemeinen wird dies durch ein Stromaggregat, das
in geeigneter Weise angeschlossen werden muss, erreicht. Die Zeit vom
Ausfall bis zur Inbetriebsetzung muss berticksichtigt werden, so dass kein
kritischer Zustand fiir Tiere entsteht.

die Sicherheitseinrichtungen sowie die fiir die Sicherheit erforderlichen
Schutz- und Uberwachungseinrichtungen in ordnungsgemaRen Zustand zu
erhalten. Sie diirfen weder unwirksam gemacht noch unzuldssig verstellt oder
geandert werden.

die optischen und akustischen Signalgeber von Gefahrenmeldeanlagen nicht
auller Betrieb zu setzen und diese regelmaRig (mindestens einmal pro Jahr)
warten zu lassen.

bei vereinbarter pauschaler Inventarversicherung
flr Betriebe bis 5 ha eine Erhohung tber 5 ha hinaus unverziiglich anzuzeigen.

eine Erhohung der vertraglich vereinbarten Hektar- und / oder Tierplatzzahlen
um mehr als 20 % unverziiglich anzuzeigen.

bei vereinbarter Mitversicherung von Ertragsausfall

Inventuren und Bilanzen fiir die drei Vorjahre sicher und zum Schutz gegen
gleichzeitige Vernichtung voneinander getrennt aufzubewahren.

bei vereinbarter Mitversicherung von Leitungswasser

nicht genutzte Gebdude oder Gebaudeteile (Rdume) zu jeder Jahreszeit
geniligend haufig zu kontrollieren und dort alle wasserfiihrenden Anlagen und
Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten.
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A19.2.8.2

A19.2.9
A19.29.1

A19.2.9.2

A19.2.10

A19.2.10.1

A19.2.10.2

A19.2.10.3

A19.2.104

wahrend der kalten Jahreszeit alle RGume genligend zu beheizen und dies
geniigend haufig zu kontrollieren oder dort alle wasserfiihrenden Anlagen und
Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten.

bei vereinbarter Mitversicherung von Weiteren Naturgefahren (Elementargefahren)

zur Vermeidung von Uberschwemmungs- bzw. Riickstauschaden
Abflussleitungen und sonstige Wasserfiihrende Anlagen auf dem
Versicherungsgrundstiick (z.B. Graben, Vorfluter) freizuhalten.

in Rdumen unter Erdgleiche aufbewahrte versicherte Sachen mindestens
12 cm (iber dem FuBboden zu lagern.

bei vereinbarter Mitversicherung von Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem
Einbruch sowie Raub

alle Offnungen (z. B. Fenster und Tiiren) in dem Betrieb oder in Teilen des
Betriebes verschlossen zu halten, solange die Arbeit, von Nebenarbeiten
abgesehen, in diesen Betriebsteilen ruht;

alle bei der Antragstellung vorhandenen und alle zusatzlich vereinbarten
Sicherungen (Sicherungen sind z. B. Schlésser von Tiiren oder Behéltnissen,
Riegel, Einbruchmeldeanlagen) uneingeschrénkt gebrauchsfahig zu erhalten
und zu betétigen, solange die Arbeit, von Nebenarbeiten abgesehen, in diesen
Betriebsteilen ruht;

nach Verlust eines Schlissels fiir einen Zugang zum Versicherungsort oder fiir
ein Behaltnis das Schloss unverziiglich durch ein gleichwertiges zu ersetzen;

Registrierkassen, elektrische und elektronische Kassen sowie Riickgeldgeber
nach Geschéaftsschluss zu entleeren und offen zu lassen;

A 19.3 Folgen einer Obliegenheitsverletzung

Verletzt der Versicherungsnehmer eine derin A 19.1 und A 19.2 genannten Obliegenheiten,
gilt unter den Voraussetzungen nach Teil B 3.3.1.2 und B 3.3.3 folgendes:

Der Versicherer ist berechtigt zu kiindigen. AuRerdem kann er ganz oder teilweise
leistungsfrei sein.

A 19.4 Voriibergehende Abweichung von Sicherheitsvorschriften

A194.1

A19.4.2

Voriibergehende Abweichungen von Sicherheits- und Betriebsvorschriften bei Bau-,
Umbau- und Reparaturarbeiten auf dem Versicherungsort gelten, soweit sie durch
zwingende technische Griinde veranlasst sind und bei ihrer Durchfiihrung die
gebotene erhohte Sorgfalt beobachtet wird, nicht als Vertragsverletzung im Sinne von
A 19, und wenn derartige Abweichungen gleichzeitig eine Gefahrerhhung darstellen,
auch nicht als Verstol} gegen A 20.

Abweichungen tiber 90 Tage hinaus gelten nicht mehr als voriibergehend.

Abweichungen von Sicherheitsvorschriften, denen die zustdndige Behérde, das
Gewerbeaufsichtsamt oder die Berufsgenossenschaft in Textform zugestimmt hat,
beeintrachtigen die Leistungspflicht des Versicherers nicht.
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A20 Besondere gefahrerhhende Umsténde

A 20.1 Eine Gefahrerhéhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklarung des
Versicherungsnehmers die tatsdchlich vorhandenen Umstéande so verdndert werden, dass der
Eintritt des Versicherungsfalles oder eine VergréRerung des Schadens oder die
ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird.

Eine anzeigepflichtige Gefahrerh6hung nach B 3.2 kann insbesondere — aber nicht nur -
vorliegen, wenn

A20.1.1
A20.1.2
A20.1.3
A20.14

A20.14.1
A20.14.2

A20.14.3

A20.1.5

A20.1.6
A20.1.7
A20.1.8

sich ein Umstand dndert, nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat.
von der dokumentierten Betriebsbeschreibung abgewichen wird.
Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten durchgefiihrt werden.

Betriebsgrundstiick, Gebaude oder der (iberwiegende Teil von Gebiuden entgegen
der urspriinglichen Bestimmung dauerhaft unbewohnt bzw. ungenutzt und
unbeaufsichtigt sind.

Als dauerhaft gilt ein Zeitraum von mehr als 180 Tagen.

Hat der Versicherungsnehmer zu dem Zeitpunkt, ab dem das Gebaude oder
der iberwiegende Teil des Gebdudes unbewohnt bzw. ungenutzt und
unbeaufsichtigt ist, bereits Kenntnis dariiber, dass der in 20.1.4.1 genannte
Zeitraum Uberschritten wird und sich in diesem Zeitraum auch keine
berechtigte Person im Geb&ude aufhilt, ist dies dem Versicherer gemaR Teil B
3.2.2.3 unverziiglich mitzuteilen.

Die Sicherheitsvorschriften gemaR A 19.1 und A 19.2 bleiben hiervon
unberihrt.

am Gebaude Baumalinahmen durchgefiihrt werden, in deren Verlauf das Dach ganz
oder teilweise entfernt wird.

Baumalinahmen am Gebaude dazu fiihren, dass es (iberwiegend unbenutzbar wird.
in dem Gebaude ein Gewerbebetrieb aufgenommen oder verandert wird.

das Geb&ude nach Vertragsschluss unter Denkmalschutz gestellt wird.

A 20.2 Eine Gefahrerhéhung nach A 20.1 liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhéht
hat oder nach den Umsténden als mitversichert gelten soll.

A21 Wiederherbeigeschaffte Sachen

A 21.1 Anzeigepflicht

Wird der Verbleib abhandengekommener Sachen ermittelt, so hat der Versicherungsnehmer
dies nach Kenntniserlangung dem Versicherer unverziiglich in Textform anzuzeigen.

A 21.2 Wiedererhalt vor Zahlung der Entschéadigung

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhandengekommenen Sache zuriickerlangt,
bevor die volle Entschadigung fiir diese Sache gezahlt worden ist, so behélt er den Anspruch
auf die Entschadigung, falls er die Sache innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur
Verfligung stellt.
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A21.3

Andernfalls ist eine fiir diese Sache gewahrte Zahlung zuriickzugeben.

Wiedererhalt nach Zahlung der Entschidigung

A21.3.1 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhandengekommenen Sache

zurlickerlangt, nachdem fiir diese Sache eine Entschadigung in voller H6he ihres
Versicherungswertes gezahlt worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die
Entschadigung zurlickzuzahlen oder die Sache dem Versicherer zur Verfligung zu
stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen
nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszuliben; nach
fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer Gber.

A21.3.2 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhandengekommenen Sache

A214

A21.5

A21.6

A21.7

A22

A221

zurlickerlangt, nachdem fiir diese Sache eine Entschadigung gezahlt worden ist, die
bedingungsgemal geringer als der Versicherungswert ist, so kann der
Versicherungsnehmer die Sache behalten und muss sodann die Entschadigung
zurlickzahlen. Erklart er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer
schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so hat der
Versicherungsnehmer die Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer 6ffentlich
meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem Erlos abzliglich der Verkaufskosten erhélt
der Versicherer den Anteil, welcher der von ihm geleisteten bedingungsgemafien
Entschadigung entspricht.

Beschidigte Sachen

Sind wiederbeschaffte Sachen beschadigt worden, so kann der Versicherungsnehmer die
bedingungsgemalRe Entschadigung in Hohe der Reparaturkosten auch dann verlangen oder
behalten, wenn die Sachen in den Féllen von A 21.2 oder A 21.3 bei ihm verbleiben.

Gleichstellung

Dem Besitz einer zuriickerlangten Sache steht es gleich, wenn der Versicherungsnehmer die
Maglichkeit hat, sich den Besitz wieder zu verschaffen.

Ubertragung der Rechte

Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zuriickerlangte Sachen zur Verfligung zu
stellen, so hat er dem Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu
Ubertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen.

Riickabwicklung bei kraftlos erklarten Wertpapieren

Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren fiir kraftlos erklart worden, so hat der
Versicherungsnehmer die gleichen Rechte und Pflichten, wie wenn er das Wertpapier
zurlickerlangt hatte. Jedoch kann der Versicherungsnehmer die Entschadigung behalten,
soweit ihm durch Verzégerung félliger Leistungen aus den Wertpapieren ein Zinsverlust
entstanden ist.

VerauBerung der versicherten Sachen

Rechtsverhaltnisse nach Eigentumsiibergang

A2211 Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer verdufRert, so tritt zum

Zeitpunkt des Eigentumsiibergangs (bei Immobilien das Datum des
Grundbucheintrags) an dessen Stelle der Erwerber in die wahrend der Dauer seines
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A221.2

A221.3

Eigentums aus dem Versicherungsverhéltnis sich ergebenden Rechte und Pflichten
des Versicherungsnehmers ein.

Der VerauBerer und der Erwerber haften fiir den Beitrag, die auf die zur Zeit des
Eintrittes des Erwerbers laufende Versicherungsperiode entfillt, als
Gesamtschuldner.

Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich gelten lassen, wenn
er hiervon Kenntnis erlangt.

A 22.2 Kiindigungsrechte

A2221

A222.2

A2223

Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhaltnis unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kiindigen. Dieses Kiindigungsrecht
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von
der VerduBerung ausgelibt wird.

Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhaltnis mit sofortiger Wirkung oder
zu jedem spateren Zeitpunkt bis zum Ablauf des Versicherungsjahres in Schriftform
zu kiindigen.

Das Kiindigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem
Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung
innerhalb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeiibt wird.

Im Falle der Kiindigung nach A 22.2.1 und A 22.2.2 haftet der Ver&duf3erer allein fiir
die Zahlung des Beitrags.

A 22.3 Anzeigepflichten

A2231

A22.3.2

A223.3

Die VerduRerung ist dem Versicherer vom VerauRerer oder Erwerber unverziiglich in
Textform anzuzeigen.

Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet,
wenn der Versicherungsfall spater als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu
dem die Anzeige hatte zugehen miissen, und der Versicherer nachweist, dass er den
mit dem Ver&ulerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hétte.

Abweichend von A 22.3.2 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die
Veraulerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hatte zugehen
missen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist fiir die
Kiindigung des Versicherers abgelaufen war und er nicht gekiindigt hat.

A 23 Grundpfandglaubiger

A 23.1 Hat ein Realglédubiger sein Grundpfandrecht angemeldet, ist eine Kiindigung des
Versicherungsverhiltnisses durch den Versicherungsnehmer fiir die Gefahrengruppe
Feuer (siehe A 3) in folgenden Fallen wirksam:

A23.11

Der Versicherungsnehmer hat mindestens einen Monat vor Ablauf des
Versicherungsvertrages nachgewiesen, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem die
Kiindigung spatestens zuldssig war, das Grundstlick nicht mehr mit dem
Grundpfandrecht belastet war, oder
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A23.1.2 der Versicherungsnehmer hat mindestens einen Monat vor Ablauf des
Versicherungsvertrages nachgewiesen, dass der Realglaubiger der Kiindigung
zugestimmt hat.

A 23.2 Dies gilt nicht fiir eine Kiindigung nach VerduRerung oder im Versicherungsfall.
A 24 Bedingungsanpassung

A 24.1 Einzelne Bedingungen kénnen mit Wirkung fiir bestehende Versicherungsvertrdge gedndert,
erganzt oder ersetzt werden,

A24.1.1 wenn eine Rechtsvorschrift eingefiihrt oder gedndert wird, die diese Bedingungen
betrifft oder auf der diese beruhen,

A24.1.2 bei einer diese Bedingungen unmittelbar betreffenden neuen oder gednderten
héchstrichterlichen Rechtsprechung,

A24.1.3 wenn ein Gericht einzelne Bedingungen rechtskraftig fir unwirksam erklart
oder
A241.4 wenn die Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht diese Bedingungen durch

Verwaltungsakt als mit geltendem Recht nicht vereinbar beanstandet und die
Offentliche Sachversicherung Braunschweig zur Abanderung auffordert und dadurch
eine durch gesetzliche Bestimmungen nicht zu schlieBende Vertragsliicke entstanden
ist und das Verhaltnis Beitragsleistung und Versicherungsschutz in nicht
unbedeutendem Mal3e gestort wird.

Dies gilt nur fiir Bedingungen, die folgende Bereiche betreffen:

A241.5 Umfang des Versicherungsschutzes;
A24.1.6 Deckungsausschliisse
und
A241.7 Pflichten des Versicherungsnehmers und der Versicherten.

A 24.2 Die gednderten Bedingungen diirfen den Versicherungsnehmer als einzelne Regelung und im
Zusammenwirken mit anderen Bedingungen des Vertrages nicht schlechter stellen als die
urspriingliche Regelung.

A 24.3 Die gednderten, erginzten oder ersetzten Bedingungen sind den Versicherungsnehmern
schriftlich bekanntzugeben und Inhalt und Grund der Anderung zu erlutern. Sie gelten als
genehmigt, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb von zwei Monaten nach
Bekanntgabe in Textform widerspricht. Hierauf wird er bei der Bekanntgabe ausdriicklich
hingewiesen. Zur Wahrung der Frist genligt die rechtzeitige Absendung des Widerspruchs.
Bei fristgemaRem Widerspruch treten die Anderungen nicht in Kraft.

A 25 Positionenerliduterungen zur Versicherung landwirtschaftlicher Betriebe

Es gelten aus den Allgemeingliltigen Bestimmungen dieser Vertragsbestimmungen zur
Sachversicherung landwirtschaftlicher Betriebe (ABL) die ,Positionenerlduterungen zur
Versicherung landwirtschaftlicher Betriebe".
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Teil B: Allgemeine Versicherungsbedingungen fiir die Sachversicherung landwirtschaftlicher
Betriebe (ABL 2024)

B1l Beginndes Versicherungsschutzes, Beitragszahlung

B1.1 Beginn des Versicherungsschutzes

B1.2 Beitragszahlung, Versicherungsperiode

B 1.3 Falligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags, Folgen verspéateter Zahlung oder Nichtzahlung
B1.4 Folgebeitrag

B1.5 Lastschriftverfahren

B1.6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

B2  Dauerund Ende des Vertrages, Kiindigung

B 2.1 Dauer und Ende des Vertrages
B 2.2 Kiindigung nach Versicherungsfall
B 2.3 VerduRerung und deren Rechtsfolgen

B3  Anzeigepflicht, Gefahrerhohung, andere Obliegenheiten

B 3.1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum Vertragsschluss
B 3.2 Gefahrerhéhung
B 3.3 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

B4  Weitere Regelungen

B4.1 Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung
B4.2 Erklarungen und Anzeigen, Anschriftendnderung
B 4.3 Vollmacht des Versicherungsvertreters

B4.4 Verjahrung

B4.5 Ortlich zustandiges Gericht

B4.6 Anzuwendendes Recht

B4.7 Embargobestimmung

B4.8 Uberversicherung

B4.9 Versicherung fiir fremde Rechnung

B4.10 Aufwendungsersatz

B 4.11 Ubergang von Ersatzanspriichen

B 4.12 Keine Leistungspflicht aus besonderen Griinden
B 4.13 Représentanten
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Teil B

B1 Beginndes Versicherungsschutzes, Beitragszahlung

B 1.1 Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.
Dies gilt vorbehaltlich der Regelungen Uiber die Folgen verspéateter Zahlung oder Nichtzahlung
des Erst- oder Einmalbeitrags.

B 1.2 Beitragszahlung, Versicherungsperiode

B1l.2.1

B1.2.2

Beitragszahlung

Je nach Vereinbarung werden die Beitrdge entweder durch laufende Zahlungen
monatlich, vierteljahrlich, halbjéhrlich, jahrlich oder als Einmalbeitrag im Voraus gezahlt.

Versicherungsperiode
Die Versicherungsperiode betrdagt ein Jahr. Das gilt auch, wenn die vereinbarte

Vertragsdauer langer als ein Jahr ist. Ist die vereinbarte Vertragsdauer kiirzer als ein Jahr,
so entspricht die Versicherungsperiode der Vertragsdauer.

B 1.3 Falligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags, Folgen verspéateter Zahlung oder Nichtzahlung

B1.3.1

B1.3.2

B1.3.3

Falligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags

Der erste oder einmalige Beitrag ist unverziiglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten
und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen. Dies gilt
unabhangig von dem Bestehen eines Widerrufrechts.

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist der
erste oder einmalige Beitrag unverziiglich nach Vertragsschluss zu zahlen.

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverziiglich nach dem in Absatz 1 oder 2
bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung
veranlasst ist.

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder getroffenen
Vereinbarungen ab, ist der erste oder einmalige Beitrag friihestens einen Monat nach
Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

Riicktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht rechtzeitig nach B 1.3.1 gezahlt, so kann der
Versicherer vom Vertrag zuriicktreten, solange die Zahlung nicht veranlasst ist.

Der Riicktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht
zu vertreten hat.

Leistungsfreiheit des Versicherers

Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig nach
B 1.3.1 zahlt, so ist der Versicherer fiir einen vor Zahlung des Beitrags eingetretenen
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Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet. Voraussetzung ist, dass er den
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. Mail, Telefax oder
Brief) oder durch einen auffélligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge
der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat.

Die Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung zu
vertreten hat.

B 1.4 Folgebeitrag

B1.4.1

B1.4.2

B1.4.3

Bl1.44

B1.4.5

Falligkeit

Ein Folgebeitrag wird entsprechend der vereinbarten Zahlungsweise jeweils zu
Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres- oder Jahresbeginn oder zu einem anderen
vereinbarten Zeitpunkt fallig.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zur Falligkeit veranlasst wird.
Verzug und Schadensersatz

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerdt der Versicherungsnehmer ohne
Mahnung in Verzug. Dies gilt nur, wenn er die verspatete Zahlung zu vertreten hat.

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrags in Verzug, ist der
Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu
verlangen.

Mahnung

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer den
Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform (z. B. Mail, Telefax oder Brief) zur
Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist bestimmen (Mahnung). Die Zahlungsfrist
muss mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung betragen.

Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die riickstdndigen
Betrdge des Beitrags sowie der Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und auf die
Rechtsfolgen (Leistungsfreiheit und Kiindigungsrecht) hinweist.

Leistungsfreiheit nach Mahnung

Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein
und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung
des Beitrags oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der
Verpflichtung zur Leistung frei.

Kiindigung nach Mahnung

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Betrédge in Verzug, kann
der Versicherer nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag
ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist mit sofortiger Wirkung kiindigen.

Die Kiindigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist verbunden werden. Mit
Fristablauf wird die Kindigung wirksam, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem
Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der
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B1.4.6

Kiindigung ausdriicklich hinzuweisen.
Zahlung des Beitrags nach Kiindigung
Die Kiindigung wird unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Monats nach der
Kiindigung veranlasst wird. Wenn die Kiindigung mit der Zahlungsfrist verbunden
worden ist, wird sie unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Monats nach

Fristablauf veranlasst wird.

Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach B 1.4.4 bleibt bis zur Zahlung bestehen.

B 1.5 Lastschriftverfahren

B1.5.1

B1.5.2

Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der
Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fiélligkeit des Beitrags fiir eine ausreichende
Deckung des Kontos zu sorgen.

Konnte der féllige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer
nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie
unverziiglich nach einer in Textform (z. B. Mail, Telefax oder Brief) abgegebenen
Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.

Fehlgeschlagener Lastschrifteinzug

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder mehrere Beitrdge, trotz
wiederholtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen werden kdnnen, ist der Versicherer
berechtigt, das SEPA-Lastschriftmandat in Textform (z. B. Mail, Telefax oder Brief) zu
kiindigen.

Der Versicherer hat in der Kindigung darauf hinzuweisen, dass der
Versicherungsnehmer verpflichtet ist, den ausstehenden Beitrag und zukiinftige
Beitrage selbst zu Gbermitteln.

Von Kreditinstituten  erhobene  Bearbeitungsgebiihren  fiir  fehlgeschlagenen
Lastschrifteinzug kénnen dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

B 1.6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

B1.6.1

B1.6.2

B1l.6.2.1

Allgemeiner Grundsatz

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages steht dem Versicherer nur derjenige Teil des
Beitrags zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat.

Beitrag oder Geschiftsgebiihr bei Widerruf, Riicktritt, Anfechtung und fehlendem
versicherten Interesse

Widerruft der Versicherungsnehmer seine Vertragserklarung innerhalb von 14
Tagen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang der Widerrufserklarung
entfallenden Teil der Beitrdge zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer
in der Widerrufsbelehrung auf das Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen des Widerrufs
und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt
hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.
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B1.6.2.2

B1.6.2.3

B1.6.2.4

B1.6.2.5

Ist die Widerrufsbelehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusatzlich
den flir das erste Versicherungsjahr gezahlten Beitrag zu erstatten. Dies gilt nicht,
wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in
Anspruch genommen hat.

Tritt der Versicherer wegen Verletzung einer vorvertraglichen Anzeigepflicht vom
Versicherungsvertrag zurlick, so steht ihm der Beitrag bis zum Zugang der
Ruicktrittserklarung zu.

Wird der Versicherungsvertrag durch Ricktritt des Versicherers beendet, weil der
einmalige oder der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem
Versicherer eine angemessene Geschéaftsgebiihr zu.

Wird der Versicherungsvertrag durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger
Tauschung beendet, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Zugang der
Anfechtungserklérung zu.

Fallt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung vollsténdig und
dauerhaft weg, steht dem Versicherer der Beitrag zu, den er héatte beanspruchen
konnen, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wére, zu
dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.

Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrags verpflichtet, wenn das
versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das
Interesse bei einer Versicherung, die fiir ein kiinftiges Unternehmen oder fiir ein
anderes kiinftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann
jedoch eine angemessene Geschéaftsgeblihr verlangen.

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht
versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermégensvorteil zu verschaffen, ist
der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begriindenden Umsténden Kenntnis
erlangt.

B2 Dauerund Ende des Vertrages, Kiindigung

B 2.1 Dauer und Ende des Vertrages

B2.1.1

B2.1.2

B2.1.3

Vertragsdauer

Der Vertrag ist fiir den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen.
Stillschweigende Verldngerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verldngert sich der Vertrag um
jeweils ein Jahr. Er verldngert sich nicht, wenn einer der Vertragsparteien spatestens drei
Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragslaufzeit eine Kiindigung zugegangen ist.

Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag zum vereinbarten
Zeitpunkt, ohne dass es einer Kiindigung bedarf.
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B2.14

B2.1.5

Kiindigung bei mehrjéhrigen Vertragen

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Versicherungsnehmer den
Vertrag zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres kiindigen;
die Kiindigung muss dem Versicherer spétestens drei Monate vor dem Ablauf des
jeweiligen Jahres zugegangen sein.

Wegfall des versicherten Interesses
Fallt ein versichertes Interesse nach dem Beginn der Versicherung vollstdndig und

dauerhaft weg, endet der Vertrag beziiglich dieses Interesses zu dem Zeitpunkt, zu
dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt.

B 2.2 Kiindigung nach Versicherungsfall

B2.2.1

B2.2.2

B2.2.3

Kiindigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den
Versicherungsvertrag kiindigen. Die Kiindigung ist in Textform (z. B. Mail, Telefax oder
Brief) zu erkléren. Die Kiindigung ist nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss
der Verhandlungen Uber die Entschadigung zulassig.

Kiindigung durch Versicherungsnehmer

Kiindigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kiindigung mit ihrem Zugang beim
Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die
Kindigung zu einem spateren Zeitpunkt, spatestens jedoch zum Ende der laufenden
Versicherungsperiode, wirksam wird.

Kiindigung durch Versicherer

Eine Kindigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim
Versicherungsnehmer wirksam.

B 2.3 VeriduBerungund deren Rechtsfolgen

B2.3.1

B2.3.2

Ubergang der Versicherung

Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer verdufRert, so tritt zum Zeitpunkt
des Eigentumsiibergangs (bei Immobilien: Datum der Umschreibung im Grundbuch) an
dessen Stelle der Erwerber in die wéhrend der Dauer seines Eigentums aus dem
Versicherungsvertrag sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers
ein.

Die Versicherung geht auch Uber, wenn die versicherte Sache im Wege der
Zwangsversteigerung erworben wird oder ein Dritter auf Grund eines NieBbrauchs, eines
Pachtvertrags oder eines dhnlichen Verhéltnisses die Berechtigung erwirbt, versicherte
Bodenerzeugnisse zu beziehen.

Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich gelten lassen, wenn er
hiervon Kenntnis erlangt.

Kiindigung
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B2.3.3

B2.34

Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber gegeniiber den Versicherungsvertrag unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu
kiindigen. Dieses Kiindigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der
Kenntnis des Versicherers von der VerdulRerung ausgetibt wird.

Der Erwerber ist berechtigt, den Versicherungsvertrag mit sofortiger Wirkung oder bis zum
Schluss der laufenden Versicherungsperiode in Textform zu kindigen. Das
Klndigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei
fehlender Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats
ab Erlangung der Kenntnis, ausgelibt wird.

Beitrag

Der Verduferer und der Erwerber haften fiir den Beitrag als Gesamtschuldner, wenn der
Ubergang auf den Erwerber wahrend einer laufenden Versicherungsperiode erfolgt.

Wenn der Versicherungsvertrag gekiindigt wird, haftet der Verduferer allein fir die
Zahlung des Beitrags.

Anzeigepflichten

Die Verduflerung ist dem Versicherer vom VerduRerer oder Erwerber unverziiglich in
Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) anzuzeigen.

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versicherungsschutz,
wenn der Versicherungsfall spater als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die
Anzeige dem Versicherer hatte zugehen miissen. Der Versicherer muss hierzu nachweisen,
dass er den mit dem VerduRerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen

hatte.

Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die VerduRerung zu dem
Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hatte zugehen missen. Der Versicherer
bleibt ebenfalls zur Leistung verpflichtet, wenn zur Zeit des Eintrittes des
Versicherungsfalles die Frist fiir seine Kiindigung abgelaufen war und er nicht gekiindigt hat.

B3 Anzeigepflicht, Gefahrerh6hung, andere Obliegenheiten

B 3.1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum
Vertragsschluss

B3.1.1

Vollstandigkeit und Richtigkeit von Angaben {iber gefahrerhebliche Umstinde

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserkldrung dem
Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstidnde anzuzeigen, nach denen der
Versicherer in Textform (z. B. Mail, Telefax oder Brief) gefragt hat und die fiir den
Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt
zu schlieBen. Diese Anzeigepflicht gilt auch dann, wenn der Versicherer dem
Versicherungsnehmer  nach  seiner  Vertragserkldrung, aber vor der
Vertragsannahme Fragen im Sinn von Satz 1 in Textform stellt.

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so

sind bei der Anwendung von Absatz 1 und B 3.1.2 sowohl die Kenntnis und die

Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des
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B3.1.2

B3.1.2.1

B3.1.2.2

B3.1.2.3

Versicherungsnehmers zu berlicksichtigen.
Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsatzlich
oder grob fahrlassig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter

noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrldssigkeit zur Last fallt.

Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

Ricktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach B 3.1.1 Absatz 1, kann
der Versicherer vom Vertrag zuriicktreten. Im Fall des Riicktritts besteht auch fir die
Vergangenheit kein Versicherungsschutz.

Der Versicherer hat jedoch kein Ricktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass er die unrichtigen oder unvollstdndigen Angaben weder vorsétzlich
noch grob fahrlassig gemacht hat.

Das Riicktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrldssiger Verletzung der
Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der
Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstidnde zu
gleichen oder anderen Bedingungen geschlossen hatte.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurlick, darf er den
Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist,
dass der unvollsténdig oder unrichtig angezeigte Umstand weder fiir den Eintritt
des Versicherungsfalls noch fir die Feststellung oder den Umfang der Leistung
ursachlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn
der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.

Kiindigung

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach B 3.1.1 Absatz 1 leicht
fahrlassig oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag kiindigen. Das
Kiindigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist,
dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umstande zu gleichen oder anderen Bedingungen geschlossen hétte.

Vertragsdnderung

Hat der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach B 3.1.1 Absatz 1 nicht
vorsatzlich verletzt und hétte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten
Gefahrumsténde den Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden
die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers riickwirkend
Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten
Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab der laufenden
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhoht sich durch eine Vertragsdnderung der Beitrag um mehr als 10 Prozent oder
schlieBt der Versicherer die Gefahrabsicherung fiir den nicht angezeigten Umstand
aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach
Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kiindigen. In
dieser Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen
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B3.1.3

B3.14

B3.1.5

B3.1.6

B3.1.7

Kiindigungsrecht hinzuweisen.
Frist und Form fiir die Ausiibung der Rechte des Versicherers

Die Rechte zum Ricktritt, zur Kiindigung oder zur Vertragsdnderung muss der
Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Dabei hat er die
Umsténde anzugeben, auf die er seine Erkldrung stiitzt. Zur Begriindung kann er
nachtraglich weitere Umstédnde innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung
angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der
Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstidnde Kenntnis erlangt, die das von ihm
jeweils geltend gemachte Recht begriinden.

Hinweispflicht des Versicherers

Die Rechte zum Rucktritt, zur Kiindigung oder zur Vertragsénderung stehen dem
Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform (z. B. Mail, Telefax oder Brief) auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht
hingewiesen hat.

Ausschluss von Rechten des Versicherers

Der Versicherer kann sich auf seine Rechte zum Riicktritt, zur Kiindigung oder zur
Vertragsdnderung nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder
die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Tauschung anzufechten,
bleibt bestehen.

Erloschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zum Ruicktritt, zur Kiindigung und zur Vertragsinderung
erléschen mit Ablauf von finf Jahren nach Vertragsschluss. Diese Rechte erléschen nicht
flir Versicherungsfille, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist betragt
zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht
vorsatzlich oder arglistig verletzt hat.

B 3.2 Gefahrerhdhung

B3.2.1
B3.21.1

B3.2.1.2

B3.2.1.3

Begriff der Gefahrerh6hung

Eine Gefahrerhéhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserkldrung des
Versicherungsnehmers die tatséchlich vorhandenen Umsténde so verdndert werden,
dass der Eintritt des Versicherungsfalles oder eine VergréfRerung des Schadens oder
die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird.

Eine Gefahrerh6hung kann insbesondere — aber nicht nur — vorliegen, wenn sich ein
gefahrerheblicher Umstand andert, nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss

gefragt hat.

Eine Gefahrerhohung nach B 3.2.1.1 liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur
unerheblich erhéht hat oder nach den Umstéanden als mitversichert gelten soll.
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B3.2.2

B3.2.21

B3.2.2.2

B3.2.23

B3.2.3

B3.23.1

B3.2.3.2

B3.24

B3.2.5

B3.251

Pflichten des Versicherungsnehmers

Nach Abgabe seiner Vertragserkldarung darf der Versicherungsnehmer ohne vorherige
Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhéhung vornehmen oder deren
Vornahme durch einen Dritten gestatten.

Erkennt der Versicherungsnehmer nachtriglich, dass er ohne vorherige
Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerh6hung vorgenommen oder gestattet hat,
so muss er diese dem Versicherer unverziiglich anzeigen.

Eine Gefahrerhohung, die nach Abgabe seiner Vertragserkldrung unabhingig von
seinem Willen eintritt, muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverziiglich
anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

Kiindigung oder Vertragséanderung durch den Versicherer

Kiindigungsrecht

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach B 3.2.2.1, kann der
Versicherer den Vertrag fristlos kiindigen, wenn der Versicherungsnehmer seine
Verpflichtung vorséatzlich oder grob fahrlédssig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von
Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlassigkeit, kann der Versicherer unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat kiindigen.

Wird dem Versicherer eine Gefahrerh6hung in den Fallen nach B 3.2.2.2 und B 3.2.2.3
bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kiindigen.

Vertragsanderung

Statt der Kiindigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhéhung
einen seinen Geschaftsgrundsdtzen entsprechenden erhdhten Beitrag verlangen
oder die Absicherung der erhohten Gefahr ausschliel3en.

Erhoht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhéhung um mehr als 10 Prozent
oder schlieBt der Versicherer die Absicherung der erhéhten Gefahr aus, so kann der
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der
Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kiindigen. In der Mitteilung
hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kiindigungsrecht
hinzuweisen.

Erloschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Kiindigung oder Vertragsanpassung nach B.3.2.3
erléschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von
der Gefahrerhéhung ausgelibt werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der
vor der Gefahrerhohung bestanden hat.

Leistungsfreiheit wegen Gefahrerh6hung

Tritt nach einer Gefahrerhéhung der Versicherungsfall ein, so ist der Versicherer
nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach
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B3.2.5.2

B3.2.5.3

B 3.2.2.1 vorsatzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten
grob fahrldssig, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhéltnis
zu kiirzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht.
Das Nichtvorliegen einer groben Fahrléssigkeit hat der Versicherungsnehmer zu
beweisen.

Nach einer Gefahrerhéhung nach B 3.2.2.2 und B 3.2.2.3 ist der Versicherer fiir
einen Versicherungsfall, der spater als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu
dem die Anzeige dem Versicherer hatte zugegangen sein missen, leistungsfrei,
wenn der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsatzlich verletzt hat. Hat
der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrléssig verletzt, so gilt B 3.2.5.1
Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,
wenn ihm die Gefahrerhhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige héatte
zugegangen sein mussen, bekannt war.

Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,

a) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhéhung nicht
ursichlich fiir den Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der
Leistungspflicht war oder

b) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist fiir die Kiindigung
des Versicherers abgelaufen und eine Kiindigung nicht erfolgt war oder

c) wenn der Versicherer statt der Kindigung ab dem Zeitpunkt der
Gefahrerhéhung einen seinen Geschaftsgrundsétzen entsprechend erhohten
Beitrag verlangt.

B 3.3 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

B3.3.1
B3.3.1.1

B3.3.1.2

B3.3.2

Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor Eintritt
des Versicherungsfalles zu erfiillen hat, sind:

a) die Einhaltung aller gesetzlichen, behdrdlichen sowie vertraglich vereinbarten
Sicherheitsvorschriften;

b) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegenheiten.
Rechtsfolgen

Verletzt der Versicherungsnehmer vorsétzlich oder grob fahrlassig eine Obliegenheit,
die er vor Eintritt des Versicherungsfalles gegentiber dem Versicherer zu erfiillen hat,
so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung

Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kiindigen.

Der Versicherer hat kein Kiindigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass er die Obliegenheit weder vorsatzlich noch grob fahrlassig verletzt hat.

Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles

Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles folgende
Obliegenheiten zu erfillen:
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B3.3.2.1

B3.3.2.2

B3.3.3

B3.3.31

Er hat nach Mdoglichkeit fiir die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen.
Dabei hat der Versicherungsnehmer Weisungen des Versicherers, soweit fiir ihn
zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen — ggf. auch miindlich oder telefonisch —
einzuholen, wenn die Umstdnde dies gestatten. Erteilen mehrere an dem
Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der
Versicherungsnehmer nach pflichtgemaRem Ermessen zu handeln.

zusétzlich zu B 3.3.2.1 gilt:
Der Versicherungsnehmer hat

a) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt
hat, unverziiglich — ggf. auch miindlich oder telefonisch — anzuzeigen;

b) Schaden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverziiglich der
Polizei anzuzeigen;

c) dem Versicherer und der Polizei unverziiglich ein Verzeichnis der abhanden
gekommenen Sachen einzureichen;

d) das Schadenbild so lange unverdndert zu lassen, bis die Schadenstelle oder die
beschiadigten Sachen durch den Versicherer freigegeben worden sind. Sind
Verdanderungen unumganglich, sind das Schadenbild nachvollziehbar zu
dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschadigten Sachen bis zu einer
Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren;

e) soweit moglich dem Versicherer unverziiglich jede Auskunft in Textform (z. B.
Mail, Telefax oder Brief) zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles
oder des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist sowie
jede Untersuchung (iber Ursache und Hohe des Schadens und Uber den
Umfang der Entschadigungspflicht zu gestatten;

f)  vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung ihm
billigerweise zugemutet werden kann;

g) flr =zerstérte oder abhandengekommene Wertpapiere oder sonstige
aufgebotsfahige Urkunden unverziiglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten und
etwaige sonstige Rechte zu wahren, insbesondere abhanden gekommene
Sparblicher und andere sperrfihige Urkunden unverziiglich sperren zu lassen.

h)  Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem anderen als
dem Versicherungsnehmer zu, so hat dieser die Obliegenheiten nach B 3.3.2.1
und B 3.3.2.2 ebenfalls zu erfiillen — soweit ihm dies nach den tatséchlichen
und rechtlichen Umsténden moglich ist.

Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach B 3.3.1 oder B 3.3.2
vorsatzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob
fahrlassiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung
in dem Verhiltnis zu kirzen, das der Schwere des Verschuldens des
Versicherungsnehmers entspricht.
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B3.3.3.2

B3.3.3.3

Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalles
bestehende Auskunfts- oder Aufkldrungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann
vollstdndig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch
gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. Mail, Telefax oder Brief) auf diese Rechtsfolge
hingewiesen hat.

Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrldssig verletzt hat. Dies gilt
auch, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der
Obliegenheit weder fiir den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch
fir die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung
ursachlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit
arglistig verletzt hat.

B4 Weitere Regelungen

B 4.1 Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung

B4.1.1

B4.1.2

B4.1.3

Anzeigepflicht

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist
verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung unverziiglich mitzuteilen. In der
Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben.

Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nach B 4.1.1.1 vorséatzlich oder
grob fahrldssig, ist der Versicherer unter den in B 3.3 beschriebenen Voraussetzungen
zur Kiindigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit
tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der
anderen Versicherung erlangt hat.

Haftung und Entschéadigung bei Mehrfachversicherung

a) st bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und
Uibersteigen die Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder
Ubersteigt aus anderen Griinden die Summe der Entschidigungen, die von jedem
Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wéren, den
Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

b)  Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder fiir
den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt;
der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm
entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Vertrége bei
demselben Versicherer bestehen.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen
Versicherungsvertragen Entschadigung fiir denselben Schaden, so ermaRigt sich
der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Entschadigung
aus allen Vertrdgen insgesamt nicht hoher ist, als wenn der Gesamtbetrag der
Versicherungssummen, aus denen die Beitrdge errechnet wurde, nur in diesem
Vertrag in Deckung gegeben worden wié&re. Bei Vereinbarung von
Entschadigungsgrenzen ermafigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen
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B4.14

B4.14.1

B4.1.4.2

Vertrdgen insgesamt keine hohere Entschadigung zu leisten ist, als wenn der
Gesamtbetrag der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben
worden wire.

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht
geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermdégensvorteil zu verschaffen,
ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.

Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den
die Nichtigkeit begriindenden Umsténden Kenntnis erlangt.

Beseitigung der Mehrfachversicherung

Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung
entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung
geschlossen, kann er verlangen, dass der spater geschlossene Vertrag aufgehoben
oder die Versicherungssumme unter verhéltnismalRiger Minderung des Beitrags auf
den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die friihere Versicherung nicht gedeckt
ist.

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungssumme und
Anpassung des Beitrags werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklérung
dem Versicherer zugeht.

Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung
dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versicherungsvertrage
der Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren
Versicherungsvertrage gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer
geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur die verhaltnismaRige
Herabsetzung der Versicherungssummen und der Beitrage verlangen.

B 4.2 Erklidrungen und Anzeigen, Anschriftendnderung

B4.2.1

B4.2.2

Form, zustindige Stelle

Die fiir den Versicherer bestimmten Erkldrungen und Anzeigen, die den
Versicherungsvertrag betreffen und die unmittelbar gegeniiber dem Versicherer
erfolgen, sind in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) abzugeben. Dies gilt nicht,
soweit gesetzlich Schriftform oder in diesem Vertrag etwas anderes bestimmt ist.

Erklarungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die
im Versicherungsschein oder in dessen Nachtrdgen als zustidndig bezeichnete Stelle
gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen (iber den Zugang von Erklarungen und
Anzeigen bleiben bestehen.

Nichtanzeige einer Anschriften- oder Namensénderung

Hat der Versicherungsnehmer eine Anderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht
mitgeteilt, genligt fiir eine Willenserkldrung, die dem Versicherungsnehmer gegeniiber
abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem
Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklarung gilt drei Tage nach der Absendung des
Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend fiir den Fall einer dem Versicherer nicht
angezeigten Namensanderung des Versicherungsnehmers.
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B4.2.3  Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift seines
Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen
Niederlassung die Bestimmungen nach B 4.2.2 entsprechend Anwendung.

B 4.3 Vollmacht des Versicherungsvertreters

B4.3.1 Erkldrungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollméachtigt, vom Versicherungsnehmer
abgegebene Erklarungen entgegenzunehmen betreffend

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages; ein bestehendes
Versicherungsverhaltnis einschlief3lich dessen Beendigung;

b) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages und wéhrend des
Versicherungsverhaltnisses.

B4.3.2  Erkldrungen des Versicherers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmachtigt, vom Versicherer ausgefertigte
Versicherungsscheine oder deren Nachtrdge dem Versicherungsnehmer zu Gibermitteln.

B4.3.3  Zahlungen an den Versicherungsvertreter

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmachtigt, Zahlungen anzunehmen, die der
Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung oder dem Abschluss
eines Versicherungsvertrags an ihn leistet. Eine Beschrankung dieser Vollmacht muss der
Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschrénkung bei der
Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlassigkeit nicht kannte.

B 4.4 Verjdhrung

B4.5

Die Anspriiche aus dem Versicherungsvertrag verjahren in drei Jahren. Die Verjdhrung
beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Glaubiger
von den Anspruch begriindenden Umstdnden und der Person des Schuldners Kenntnis
erlangt. Die grob fahrlassige Unkenntnis steht der Kenntnis gleich.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden,
z3hlt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform
(z. B. Mail, Telefax oder Brief) mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim
Anspruchsteller nicht mit.

Im Ubrigen richtet sich die Verjahrung nach den allgemeinen Vorschriften des Biirgerlichen
Gesetzbuchs.

Meinungsverschiedenheiten und Gerichtssténde

Treten Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Versicherungsnehmer und dem
Versicherer auf, kann sich der Versicherungsnehmer jederzeit an die Beschwerdestelle des
Versicherers wenden.
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Aufllerdem stehen dem Versicherungsnehmer insbesondere folgende weitere
Beschwerdemoglichkeiten zu:

B4.5.1

Versicherungsombudsmann

Wenn es sich beim Versicherungsnehmer um einen Verbraucher oder um eine Person
handelt, die sich in verbraucherdhnlicher Lage befindet, gilt:

Bei Streitigkeiten in Versicherungsangelegenheiten kann sich der Versicherungsnehmer
an den Ombudsmann fiir Versicherungen wenden.

Versicherungsombudsmann e.V.

Postfach 08 06 32

10006 Berlin

Telefon: 0800 3696000

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann fiir Versicherungen ist eine unabhangige und kostenfrei arbeitende
Schlichtungsstelle. Der Versicherer hat sich verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren

teilzunehmen.

Versicherungsnehmer, die diesen Vertrag online (z. B. tiber eine Webseite oder per E-
Mail) abgeschlossen haben, kénnen sich mit ihrer Beschwerde auch online an die
Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ wenden. Ihre Beschwerde wird dann tiber
diese Plattform an den Versicherungsombudsmann weitergeleitet.

B4.5.2 Versicherungsaufsicht

B4.5.3

B4.5.3.1

Wenn der Versicherungsnehmer mit der Betreuung des Versicherers nicht zufrieden ist
oder Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auftreten, kann er sich
auch an das Niedersachsische Ministerium fiir Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und
Digitalisierung wenden. Der Versicherer unterliegt der Aufsicht des Niederséachsischen
Ministeriums fiir Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung.

Niederséchsisches Ministerium flir Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und
Digitalisierung

Friedrichswall 1

30159 Hannover

Telefon 0511/1200

Fax 0511/1205770

eMail: poststelle@mw.niedersachsen.de.
Internet: https://www.mw.niedersachsen.de

Hinweis: Das Niederséchsische Ministerium fur Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und
Digitalisierung ist keine Schiedsstelle und kann einzelne Streitfélle nicht verbindlich

entscheiden.

Rechtsweg

Es besteht zudem die Méglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.
Ortlich zustandiges Gericht fiir Klagen gegen den Versicherer

Fiir Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die
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gerichtliche Zustdndigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner fiir den
Versicherungsvertrag zustandigen Niederlassung.

Ferner ist auch das Gericht zusténdig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur
Zeit der Klageerhebung seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung oder seinen
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewdhnlichen Aufenthalt
hat.

Verlegt jedoch der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen Sitz, den Sitz
seiner Niederlassung, seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen
gewdhnlichen Aufenthalt ins Ausland, sind die Gerichte des Staates zusténdig, in
dem der Versicherer seinen Sitz hat.

B4.5.3.2 Ortlich zustindiges Gericht fiir Klagen gegen Versicherungsnehmer

B4.6

B4.7

B4.8

Fir Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer
bestimmt sich die gerichtliche Zustdndigkeit nach dem Sitz, dem Sitz der
Niederlassung oder dem Wohnsitz des Versicherungsnehmers; fehlt ein solcher,
nach seinem gewdohnlichen Aufenthalt.

Ist der Wohnsitz oder gewdhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung
nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zustadndigkeit fiir Klagen aus dem
Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des
Versicherers oder seiner fiir den Versicherungsvertrag zusténdigen Niederlassung.

Anzuwendendes Recht
Fir diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
Embargobestimmung

Es besteht — unbeschadet der librigen Vertragsbestimmungen — Versicherungsschutz nur,
soweit und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-,
Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Européischen Union oder der
Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

Dies gilt auch fiir Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch
die Vereinigten Staaten von Amerika im Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit dem
nicht européische oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen.

Uberversicherung

Ubersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses erheblich, so kann
sowohl der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung
der Uberversicherung die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird.
Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist fiir die Hohe des Beitrags der Betrag
maligebend, den der Versicherer berechnet haben wiirde, wenn der Vertrag von vornherein
mit dem neuen Inhalt geschlossen worden ware.

Hat der Versicherungsnehmer die Uberversicherung in der Absicht geschlossen, sich
dadurch einen rechtswidrigen Vermogensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem
Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit
begriindenden Umstidnden Kenntnis erlangt.
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B 4.9 Versicherung fiir fremde Rechnung

B4.9.1

B4.9.2

B4.9.3

B4.9.3.1

B4.9.3.2

B4.9.3.3

Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen fiir das
Interesse eines Dritten (Versicherten) schlieBen. Die Ausiibung der Rechte aus diesem
Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das
gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungsschein besitzt.

Zahlung der Entschadigung

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschadigung an den Versicherungsnehmer den
Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der
Versicherte kann die Zahlung der Entschddigung nur mit Zustimmung des
Versicherungsnehmers verlangen.

Kenntnis und Verhalten

Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher
Bedeutung sind, sind bei der Versicherung fiir fremde Rechnung auch die Kenntnis
und das Verhalten des Versicherten zu beriicksichtigen.

Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Versicherten
umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer fiir sein Interesse das Verhalten und die
Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte Reprasentant
des Versicherungsnehmers ist.

Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein
Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des
Versicherungsnehmers nicht moglich oder nicht zumutbar war.

Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der
Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und
den Versicherer nicht dariiber informiert hat.

B4.10 Aufwendungsersatz

B4.10.1
B4.10.1.1

B4.10.1.2

B4.10.1.3

Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens

Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer bei
Eintritt des Versicherungsfalles den Umsténden nach zur Abwendung und Minderung
des Schadens fiir geboten halten durfte oder die er auf Weisung des Versicherers
macht.

Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen unmittelbar
bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu
mindern, geltend, so leistet der Versicherer Aufwendungsersatz nur, wenn diese
Aufwendungen bei einer nachtriglichen objektiven Betrachtung der Umstinde
verhéltnismalig und erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf Weisung des
Versicherers erfolgten.

Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kiirzen, kann er auch den
Aufwendungsersatz nach B 4.10.1.1 und B 4.10.1.2 entsprechend kiirzen; dies gilt
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B4.10.1.4

B4.10.1.5

B4.10.1.6

jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschadigung betragen
zusammen hdchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt
jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

Der Versicherer hat den fiir die Aufwendungen geméaft B 4.10.1.1 erforderlichen
Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschiel3en.

Nicht versichert sind Aufwendungen fiir Leistungen der Feuerwehr oder anderer
Institutionen, wenn diese Leistungen im &ffentlichen Interesse kostenfrei zu erbringen
sind.

B 4.10.2 Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens

B4.10.2.1

B4.10.2.2

Der Versicherer ersetzt die Kosten fiir die Ermittlung und Feststellung eines von
ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Umsténden nach geboten waren.

Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachversténdigen oder Beistand hinzu, so
werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet
ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde.

Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kiirzen, kann er auch den Kostenersatz
nach B 4.10.2.1 entsprechend kiirzen.

B4.11 Ubergang von Ersatzanspriichen

B4.11.1

B4.11.2

Ubergang von Ersatzanspriichen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser
Anspruch auf den Versicherer Uber, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt.

Der Ubergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht
werden.

Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der
er bei Eintritt des Schadens in hauslicher Gemeinschaft lebt, kann der Ubergang
nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsétzlich
verursacht.

Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzanspriichen

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses
Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften
zu wahren, und nach Ubergang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen
Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsatzlich, ist der Versicherer zur
Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolgedessen keinen Ersatz von dem Dritten
erlangen kann. Im Fall einer grob fahrldssigen Verletzung der Obliegenheit ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhiltnis zu kirzen; die Beweislast fiir das
Nichtvorliegen einer groben Fahrlassigkeit tragt der Versicherungsnehmer.
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B4.12 Keine Leistungspflicht aus besonderen Griinden

B4.12.1 \Vorsitzliche oder grob fahrlassige Herbeifiihrung des Versicherungsfalles

B4.12.1.1  Fihrt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsatzlich herbei, so ist der
Versicherer von der Entschadigungspflicht frei.

Ist die Herbeifiihrung des Schadens durch rechtskriftiges Strafurteil wegen
Vorsatzes in der Person des Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die
vorsatzliche Herbeiflihrung des Schadens als bewiesen.

B4.12.1.2  Fihrt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlédssig herbei, so ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhaltnis zu kiirzen.

B4.12.2 Arglistige Tduschung nach Eintritt des Versicherungsfalles

Der Versicherer ist von der Entschadigungspflicht frei, wenn der Versicherungsnehmer
den Versicherer arglistig Uber Tatsachen, die fiir den Grund oder die Héhe der
Entschadigung von Bedeutung sind, tduscht oder zu tduschen versucht.

Ist die Tauschung oder der Tauschungsversuch durch rechtskraftiges Strafurteil gegen
den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten
die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

B 4.13 Reprasentanten

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner
Représentanten zurechnen lassen.
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Teil C: Besondere Bestimmungen und Ergéanzungen des Versicherungsumfangs fiir die
Sachversicherung landwirtschaftlicher Betriebe (ABL 2024)

Es gelten die Teile A und B der Versicherungsbedingungen fiir die Sachversicherung
landwirtschaftlicher Betriebe (ABL 2024), soweit sich aus den folgenden Bestimmungen nicht
etwas anderes ergibt.

Die folgenden besonderen Bestimmungen und Ergénzungen sind glltig, sofern sie
ausdriicklich im Versicherungsschein oder dessen Nachtrédgen benannt sind.

Versicherungsnehmer kénnen in Textform und Versicherer in Schriftform unter Einhaltung
einer Frist von 3 Monaten eine oder mehrere der vereinbarten Ergadnzungen und / oder
Bestimmungen des Versicherungsumfangs kiindigen. Der Versicherungsnehmer kann
bestimmen, dass seine Kiindigung erst zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres
wirksam wird. Macht der Versicherer von seinem Kiindigungsrecht Gebrauch, so kann der
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Erklarung des
Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kiindigen.

Mit Beendigung des Hauptversicherungsvertrages erlischt auch die Versicherung fiir die
vereinbarten Ergdnzungen.
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C1 Besondere (fakultative) Bestimmungen

C1.1 \Versicherte Sachen (aus der jeweiligen Gefahrengruppe)

Cl1a Mitversicherung von fremdem Eigentum

Cl1.2 Weisungsgemale Mitversicherung von fremdem Eigentum
C1l13 Fremdes Eigentum an Gemeinschaftseigentum

Cli4 Fremdes Eigentum bei Leasing ohne Kaufoption

C1.2 Versicherungswert / Versicherungssumme

Cl1.21 Verkaufspreis flr verkaufte lieferungsfertige eigene Erzeugnisse
C1.2.2 Verkaufspreis fir lieferungsfertige eigene Erzeugnisse

C1.23 Verkaufspreis bei Gro3handelsbetrieben

Cl24 Wertzuschlag mit Einschluss von Bestandserhéhungen

C1l.25 Wertzuschlag ohne Einschluss von Bestandserhdhungen
C1.2.6 Vorsorgeversicherung fiir Bestandserh6hungen

C1.3 Verhaltens- und Wissenszurechnung, Vertretung

C13.1 Fihrung

C1.3.2 Prozessfiihrung

C133 Makler

C134 Anzeige von Gefahrerh6hungen bei Bestehen einer Versicherungsabteilung

C1.4 Anzeigepflichten, Obliegenheiten

ci41 Brandschutzanlagen

C14.2 Einbruchmeldeanlagen

C143 Einbruchmeldeanlagen, soweit nicht von einer qualifizierten Priifstelle anerkannt
Ci144 Kontrollen durch Bewachungsunternehmen

C1.45 AuRenbewachung

Cl14.6 Innenbewachung

96



c2 Ergénzungen des Versicherungsumfangs
C2.1 Rohbau-Feuerversicherung
C2.2 Unbenannte Gefahren

C2.3 Besondere Bedingungen zum Basis-Versicherungsschutz
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Cl Besondere (fakultative) Bestimmungen

C1.1 Versicherte Sachen (aus der jeweiligen Gefahrengruppe)

Clii

C1l1.2

Cl13

Cli4

Mitversicherung von fremdem Eigentum

Abweichend von Teil A 8.3.10.2 und A 8.3.10.3 ist fremdes Eigentum mitversichert,
soweit nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag Versicherungsschutz besteht.

Auf eine Anrechnung einer etwaig bestehenden Unterversicherung wird verzichtet.
WeisungsgemaifRe Mitversicherung von fremdem Eigentum

Abweichend von Teil A 8.3.10.2 und A 8.3.10.3 ist fremdes Eigentum mitversichert,
soweit es seiner Art nach zu den versicherten Sachen gehort und dem VN zur
Benutzung, Bearbeitung, Verwahrung, Verkauf oder zu sonstigen Zwecken in Obhut
gegeben wurde und soweit dieser gegeniiber dem Eigentiimer nachweislich zum
Abschluss der Versicherung verpflichtet ist.

Fremdes Eigentum an Gemeinschaftseigentum

Mitversichert ist fremdes Eigentum an Gemeinschaftseigentum.

Fremdes Eigentum bei Leasing ohne Kaufoption

In Erweiterung von Teil A 8.3.10.2 und A 8.3.10.3 sind die selbstfahrenden
Arbeitsmaschinen und Mahdrescher mitversichert, die der VN ohne Kaufoption

geleast hat und soweit dieser gegenliber dem Eigentiimer zum Abschluss der
Versicherung verpflichtet ist.

C1.2 Versicherungswert / Versicherungssumme

cl21

Cl211

Cl1.21.2

C1.213

Verkaufspreis fiir verkaufte lieferungsfertige eigene Erzeugnisse

Versicherungswert der vom Versicherungsnehmer ganz oder teilweise selbst
hergestellten lieferungsfertigen Erzeugnisse, die verkauft, dem Kaufer aber
noch nicht lGibergeben sind, ist der vereinbarte Verkaufspreis abziiglich der
durch Nichtlieferung ersparten Kosten. Satz 1 gilt nicht, soweit der Kaufer die
Abnahme verweigern kann.

Wenn der Versicherungsnehmer den Kéufer trotz des Versicherungsfalls in
Erfiillung des Kaufvertrages zum vereinbarten Preis beliefert, so werden fiir
den Versicherungswert die dem Versicherungsnehmer entstehenden Kosten
der Neuherstellung oder bei Ankauf auf dem Markt der Marktpreis zugrunde
gelegt, beide berechnet auf den Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalls,
jedoch mindestens der Verkaufspreis gemaR C 1.2.1.1.

Ist nur ein Teil der Erzeugnisse einer bestimmten Gattung verkauft und war
dieser Teil bei Eintritt des Versicherungsfalls noch nicht ausgesondert, so wird
der Versicherungswert nur fiir diesen Teil der Gesamtmenge nach C 1.2.1.1
und C 1.2.1.2ermittelt. Schiden an einem Teil der Gesamtmenge werden
anteilig dem verkauften und dem nicht verkauften Teil der Gesamtmenge
zugerechnet.
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Cl.2.2

Cl221

C1.2.2.2

C1l.23

Cl24

Cl241

Cl.24.2

C1.243

Cl244

Verkaufspreis fiir lieferungsfertige eigene Erzeugnisse

Versicherungswert der vom Versicherungsnehmer ganz oder teilweise selbst
hergestellten, lieferungsfertigen, aber noch nicht verkauften Erzeugnisse ist
der erzielbare Verkaufspreis abziiglich der durch Nichtlieferung ersparten
Kosten. Satz 1 gilt jedoch nur, soweit die Erzeugnisse ihrer Art nach bereits
eingefiihrt und voll marktgéangig sind.

Uberpreise, die nur aufgrund besonderer Verbundenheit von Unternehmen
erzielbar sind, bleiben unberiicksichtigt.

Verkaufspreis bei GroBhandelsbetrieben

Versicherungswert von Grof3handelsware, die verkauft, dem K&ufer aber noch nicht
Ubergeben ist, ist der vereinbarte Verkaufspreis abztiglich der durch Nichtlieferung
ersparten Kosten, falls der Versicherungsnehmer Ware in gleicher Art und Giite
weder aus unversehrt gebliebenen Bestanden liefern noch auf dem Markt erhalten
kann. Satz 1 gilt nicht, soweit der Kéufer die Abnahme verweigern kann.

Wertzuschlag mit Einschluss von Bestandserh6hungen

Die Versicherungssummen fiir Positionen, zu denen dies besonders vereinbart
ist, werden gebildet aus den Werten der versicherten Sachen auf der
Preisbasis des Jahres 2000 (Grundsumme) und den Wertzuschlagen fiir
Preissteigerungen.

Der Versicherungsnehmer lberpriift zu Beginn jedes Versicherungsjahres die
Wertzuschléage. Verdanderungen gelten riickwirkend vom Beginn des
Versicherungsjahres an, wenn sie innerhalb der ersten drei Monate des
Versicherungsjahres beantragt wurden. Solange kein Antrag gemaR Satz 2
gestellt ist, gilt hilfsweise folgende Regelung: Die Wertzuschlage verdndern
sich ab Beginn eines jeden Versicherungsjahres um die Prozentpunkte, um die
sich der Preisindex fiir gewerbliche Betriebsgeb&ude aus der Fachserie 17,
Reihe 4, und der Index fiir gewerbliche Arbeitsmaschinen aus der Fachserie
17, Reihe 2, gegeniiber dem Vorjahr veréndert haben. Mafigebend sind die
vom statistischen Bundesamt vor Beginn des Versicherungsjahres zuletzt
verdffentlichten Preisindizes.

Nachversicherungen von Bestandserhéhungen gelten riickwirkend, wenn sie
innerhalb von drei Monaten nach der Bestandserh6hung beantragt wurden.

Der Versicherer haftet bis zur Grundsumme zuziiglich doppeltem
Wertzuschlag, sofern der Gesamtbetrag aus Grundsumme und Wertzuschlag
bei Beginn des Versicherungsjahres ausreichend war und
Bestandserhéhungen rechtzeitig ausreichend nachversichert worden sind.
Grundsumme und Wertzuschlag gelten als richtig bemessen, wenn sie durch
eine dem Versicherer eingereichte Schatzung eines Sachverstéandigen
festgesetzt worden sind.

Falls diese Voraussetzungen nicht erfillt sind, wird die Entschadigung nach
folgender Formel berechnet:
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Cl1.24.5

C1.25

C1.251

C1.25.2

C1.253

Cl254

Cl.26

Cl261

Cl2611

Entschadigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versicherungssumme
im Zeitpunkt ihrer nach C 1.2.4.2 und C 1.2.4.3 letztmalig erforderlichen
Festsetzung dividiert durch den Versicherungswert zum gleichen Zeitpunkt.

Die Vertragsparteien kdnnen die vorstehenden Vereinbarungen durch
Kiindigung mit sechswachiger Frist auller Kraft setzen.

Wertzuschlag ohne Einschluss von Bestandserhhungen

Die Versicherungssummen fir Positionen, zu denen dies besonders vereinbart
ist, werden gebildet aus den Werten der versicherten Sachen auf der
Preisbasis des Jahres 2000 (Grundsumme) und den Wertzuschlégen fiir
Preissteigerungen.

Der Versicherungsnehmer Gberpriift zu Beginn jedes Versicherungsjahres die
Wertzuschlage. Veranderungen gelten riickwirkend vom Beginn des
Versicherungsjahres an, wenn sie innerhalb der ersten drei Monate des
Versicherungsjahres beantragt wurden. Solange kein Antrag gemaR Satz 2
gestellt ist, gilt hilfsweise folgende Regelung: Die Wertzuschliage veréandern
sich ab Beginn jedes Versicherungsjahres um die Prozentpunkte, um die sich
der Preisindex fiir gewerbliche Betriebsgebaude aus der Fachserie 17, Reihe
4, und der Index fiir gewerbliche Arbeitsmaschinen aus der Fachserie 17,
Reihe 2, gegeniliber dem Vorjahr veréndert haben. Mafigebend sind die vom
statistischen Bundesamt vor Beginn des Versicherungsjahres zuletzt
veroffentlichten Preisindizes.

Der Versicherer haftet bis zur Grundsumme zuzliglich doppeltem
Wertzuschlag, sofern der Gesamtbetrag aus Grundsumme und Wertzuschlag
bei Beginn des Versicherungsjahres ausreichend war und
Bestandserhéhungen rechtzeitig ausreichend nachversichert worden sind.
Grundsumme und Wertzuschlag gelten als richtig bemessen, wenn sie durch
eine dem Versicherer eingereichte Schatzung eines Sachversténdigen
festgesetzt worden sind.

Falls diese Voraussetzungen nicht erfillt sind, wird die Entschadigung nach
folgender Formel berechnet:

Entschadigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versicherungssumme
im Zeitpunkt ihrer nach C 1.2.5.2 letztmalig erforderlichen Festsetzung
dividiert durch den Versicherungswert zum gleichen Zeitpunkt.

Die Vertragsparteien kdnnen die vorstehenden Vereinbarungen durch
Kiindigung mit sechswachiger Frist auRer Kraft setzen.

Vorsorgeversicherung fiir Bestandserh6hungen

Bestandserhéhungen des laufenden Versicherungsjahres, die nicht durch
Nachtrag in die Versicherungssumme tibernommen worden sind, sind im
Rahmen der Vorsorgepositionen des Versicherungsvertrages unter der
Voraussetzung versichert, dass

die Vereinbarung “Wertzuschlag ohne Einschluss von
Bestandserhdhungen” getroffen ist und
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Cl26.1.2

Cl26.2

C1.2.6.3

Cl2e64

C1.26.5

Cl.26.6

das Versicherungsjahr dem Geschéftsjahr entspricht.

Die Versicherungssummen fiir Positionen, zu denen dies besonders vereinbart
ist, erhdohen sich ohne besonderen Antrag jeweils mit Beginn des nichsten
Versicherungsjahres voriibergehend um den entsprechenden Betrag der
Vorsorgeversicherungssumme. Die Erh6hungen sind sobald als méglich durch
die festgestellten endgiiltigen Summen zu ersetzen.

Fir die Umrechnung der in die Positionen gemaR C 1.2.6.2 Satz 1 zu
Uibernehmenden Vorsorgeversicherungssummen auf den Wert 2000 ist der
Index des Anschaffungsjahres maf3gebend.

Die Vorsorgeversicherung bleibt, soweit nicht der Versicherungsnehmer eine
Anderung beantragt, in der bisherigen Hohe bestehen und gilt jeweils fir die
Bestandszugénge des nichsten Jahres.

Fiir diese Vorsorgeversicherung wird eine Vorauszahlung in Héhe eines
Drittels der Jahrespramie aus den Vorsorgeversicherungssummen erhoben.
In der Schlussabrechnung wird die halbe Jahrespréamie aus den im
abgelaufenen Jahr in Anspruch genommenen Teilen der
Vorsorgeversicherungssumme berechnet. Die so ermittelte Differenz ist
nachzuentrichten oder zuriickzugewahren.

Mit der Erhéhung der Positionen gemafd C 1.2.6.2 Satz 1 ist die Jahrespramie
flir die hinzutretenden Versicherungssummen fllig. Abschlie3end
abgerechnet wird die Jahrespramie bei Aufgabe der endgiltigen
Versicherungssumme.

C1.3 Verhaltens- und Wissenszurechnung, Vertretung

Cl131

C1.3.2

Cl3.21

C13.2.2

C13.23

Fiihrung

Der flihrende Versicherer ist bevollméchtigt, Anzeigen und Willenserklarungen des
Versicherungsnehmers fiir alle beteiligten Versicherer entgegenzunehmen.

Prozessfiihrung

Soweit die vertraglichen Grundlagen fir die beteiligten Versicherer die gleichen sind,
ist folgendes vereinbart:

Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfallen aus diesem Vertrag seine
Anspriiche nur gegen den flihrenden Versicherer und nur wegen dessen
Anteil gerichtlich geltend machen.

Die beteiligten Versicherer erkennen die gegen den flihrenden Versicherer
rechtskraftig gewordene Entscheidung sowie die von diesem mit dem
Versicherungsnehmer nach Rechtshéngigkeit geschlossenen Vergleiche als
auch fir sich verbindlich an.

Falls der Anteil des fiihrenden Versicherers den fiir die Zuldssigkeit der
Berufung notwendigen Wert des Beschwerdegegenstandes oder im Falle der
Revision den Wert der mit der Revision geltend zumachender Beschwerde
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C1.33

Cl34

Cl134.1

C134.2

Makler

nicht erreicht, ist der Versicherungsnehmer berechtigt und auf Verlangen des
flhrenden oder eines mitbeteiligten Versicherers verpflichtet, die Klage auf
einen zweiten, falls erforderlich auf weitere Versicherer auszudehnen, bis
diese Summe erreicht ist. Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, so gilt
C 1.3.2.2 nicht.

Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevollméchtigt, Anzeigen und
Willenserklarungen des Versicherungsnehmers entgegenzunehmen. Er ist durch den
Maklervertrag verpflichtet, diese unverziiglich an den Versicherer weiterzuleiten.

Anzeige von Gefahrerhhungen bei Bestehen einer Versicherungsabteilung

Hat der Versicherungsnehmer eine Versicherungsabteilung eingerichtet, die
Gewahr dafir bietet, dass vertragserhebliche Tatsachen regelmaRig erfasst
werden, so gilt die Anzeige von Gefahrerhéhungen als rechtzeitig, wenn sie
unverziiglich erstattet wird, nachdem die Versicherungsabteilung des
Versicherungsnehmers Kenntnis von der Erhohung der Gefahr erlangt hat.

Der Versicherungsnehmer hat dafiir zu sorgen, dass die jeweils zusténdigen
Stellen des Betriebes die erforderlichen Meldungen an die
Versicherungsabteilung unverzliglich erstatten.

C1.4 Anzeigepflichten, Obliegenheiten

Cl41

Cl411

Cl4111

Cl411.2

Cl14113

Cl4114

Cl14115

Cl4.116

Ci411.7

Cl14118

Cl14.119

Brandschutzanlagen

Die im Versicherungsvertrag bezeichneten Gebdude, Rdume oder
Einrichtungen sind mit einer ebenfalls im Versicherungsvertrag bezeichneten
Brandschutzanlage ausgestattet, die in Ubereinstimmung mit den relevanten
Richtlinien der VdS Schadenverhiitung GmbH oder qualitativ vergleichbaren
Regelwerken erstellt und betrieben werden. Brandschutzanlagen sind
insbesondere

Brandmeldeanlagen;

Brandmeldeanlagen mit erhéhten Anforderungen;

Wasserlésch-, Sprinkleranlagen;

Spriihwasser-Ldschanlagen;

Loschanlagen mit gasformigen Léschmitteln;

Schaum-Loschanlagen;

Pulver-Léschanlagen;

Rauch- und Warmeabzugsanlagen;

Funkenerkennungs-, Funkenausscheidungs- und Funkenlésch-
anlagen.
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Cl4.1.2

C14.13

Cl4131

C14.13.2

C14.133

Cl14.134

C14.135

C14.136

C14.1.3.7

C14.1.38

C14.1.39

Cl4.14

Cl4141

Anlagen gema C 1.4.1.1.1 oder C 1.4.1.1.8 sind dem Versicherer durch ein
Installationsattest angezeigt, das dem VdS- oder einem vergleichbaren
Mustervordruck entspricht. Anlagen gemaf3 C 1.4.1.1.2 bis C 1.4.1.1.7 und
C 1.4.1.1.9 sind durch die Technische Priifstelle der VdS Schadenverhitung
GmbH oder durch eine gleichermalen qualifizierte Priifstelle abgenommen
und dem Versicherer durch ein Abnahmezeugnis angezeigt.

Der Versicherungsnehmer hat auf seine Kosten

die baulichen und betrieblichen Gegebenheiten, von denen die
Wirksamkeit der Anlage abhéngt, stets in einem den VdS-Richtlinien
oder qualitativ vergleichbaren Regelwerken entsprechenden Zustand
zu erhalten;

die Anlage stets in gutem, funktionstlichtigem Zustand zu erhalten
und zu betreiben sowie die Bedienungsanleitungen zu beachten;

bei Storungen der Anlage darauf zu achten, dass nur der defekte
Anlageteil aufler Betrieb genommen wird;

fur die Dauer von Stérungen oder AuRRerbetriebnahmen der Anlage
geeignete VorsichtsmalRnahmen zu treffen;

Stérungen oder AuBerbetriebnahmen von Anlagen gemal? C 1.4.1.1.3
bis C1.4.1.1.7 und C 1.4.1.1.9 unverziiglich dem Versicherer
anzuzeigen;

Storungen der Anlage unverziiglich durch eine durch die VdS
Schadenverhiitung GmbH oder eine gleichermallen qualifizierte
Zertifizierungsstelle anerkannte Fachfirma beseitigen zu lassen, auch
wenn die Anlage nur teilweise funktionsunttichtig ist;

Anderungen an der Anlage nur durch eine durch die VdS
Schadenverhiitung GmbH oder eine gleichermalien qualifizierte
Zertifizierungsstelle anerkannte Fachfirma vornehmen zu lassen;

ein Betriebsbuch (Kontrollbuch) nach VdS- oder vergleichbarem
Mustervordruck zu fiihren;

dem Versicherer auf dessen Kosten jederzeit die Uberpriifung der
Anlage durch die VdS Schadenverhiitung GmbH oder durch eine
gleichermalen qualifizierte Priifstelle zu gestatten.

Der Versicherungsnehmer hat ferner auf seine Kosten

Anlagen gemaft C 1.4.1.1.1 und C 1.4.1.1.2 vierteljahrlich sowie
Anlagen gemalR C 1.4.1.1.8 halbjahrlich und auRerdem nach jeder
Anderung der Anlagen durch eine Fachkraft inspizieren und die dabei
festgestellten Mangel unverziiglich durch eine durch die VdS
Schadenverhiitung GmbH oder eine gleichermalien qualifizierte
Zertifizierungsstelle anerkannte Fachfirma beseitigen zu lassen; als
Fachkraft fiir Brandmeldeanlagen gilt nur, wer aufgrund seiner
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Cl41.42

C14.143

Cl14.2

Cl4.21

Cl4.211

Cl14.21.2

C14.213

Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie seiner Kenntnis der
einschldgigen Bestimmungen die ihm lbertragenen Arbeiten
beurteilen und mdogliche Gefahren erkennen kann;

Anlagen gemdR C1.4.1.1.1,C1.4.1.1.2 und C 1.4.1.1.8 mindestens
einmal jahrlich durch eine von der VdS Schadenverhiitung GmbH
anerkannte Fachfirma oder durch eine von einer gleichermal3en
qualifizierte Zertifizierungsstelle anerkannte Fachfirma warten zu
lassen;

Anlagen gemaR C 1.4.1.1.3 mindestens einmal in jedem
Kalenderhalbjahr, Anlagen gemaf C 1.4.1.1.4 bis C 1.4.1.1.7 und

C 1.4.1.1.9 mindestens einmal in jedem Kalenderjahr sowie Anlagen
gemal C 1.4.1.1.2 mindestens alle drei Jahre durch die Technische
Priifstelle der VdS Schadenverhiitung GmbH oder durch eine
gleichermallen qualifizierte Priifstelle priifen und etwaige Mangel
unverziglich abzustellen oder beseitigen zu lassen; die Erfiillung
dieser Obliegenheiten ist dem Versicherer durch ein Priifzeugnis
nachzuweisen. Bei Anlagen geméf C 1.4.1.1.3, deren technische
Schutzwirkung durch Sachversténdige bestimmt worden ist und auf
die ein Nachlass von mindestens 25 Prozent gewahrt wird, kann auf
die nachstfallige Priifung verzichtet werden, wenn aufgrund der
beiden unmittelbar vorausgegangenen Priifungen der technisch
ermittelte Nachlass nicht gekiirzt wurde. Dies gilt nicht, wenn
Gesetze, Verordnungen oder behérdliche Vorschriften halbjahrliche
Priifungen vorschreiben.

Einbruchmeldeanlagen

Die im Versicherungsvertrag bezeichneten Rdume und Behéltnisse sind durch
eine Einbruchmeldeanlage der im Versicherungsvertrag bezeichneten Art
(System) liberwacht. Wenn dies vereinbart ist, muss es sich um eine durch die
VdS Schadenverhiitung GmbH oder gleichermal3en qualifizierte Priifstelle
anerkannte Einbruchmeldeanlage (EMA) handeln.

Der Versicherungsnehmer hat

die Einbruchmeldeanlage nach den Vorschriften des Herstellers zu
bedienen und stets in voll gebrauchsfahigem Zustand zu erhalten;

die Einbruchmeldeanlage jeweils scharf zu schalten, solange die
Arbeit in dem Betrieb ruht; vertragliche Abweichungen bediirfen der
Schriftform;

die Einbruchmeldeanlage durch eine von der VdS Schadenverhiitung
GmbH anerkannte Errichterfirma oder durch eine von einer
gleichermallen qualifizierten Zertifizierungsstelle anerkannte
Errichterfirma in vergleichbarer Weise jahrlich warten und regelmaRig
inspizieren zu lassen, und zwar

- EMA Klasse A jahrlich;

- EMA Klasse B halbjahrlich;
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Cl4214

C14.21.5

Cl4.216

Cl14.21.7

C14.218

Cl143

Cl431

Cl4311

C1431.2

C14313

Cl14314

C14.31.5

- EMA Klasse C vierteljéhrlich;

Storungen, Mangel oder Schiaden unverziiglich durch eine von der
VdS Schadenverhiitung GmbH oder gleichermallen qualifizierte
Zertifizierungsstelle anerkannte Errichterfirma beseitigen zu lassen;

wahrend jeder Stérung oder Gebrauchsunfahigkeit der
Einbruchmeldeanlage die im Versicherungsvertrag genannten Rdume
und Behéltnisse durch einen dort ununterbrochen anwesenden
Waéchter bewachen zu lassen;

Anderungen an der Einbruchmeldeanlage nur durch eine von der VdS
Schadenverhiitung GmbH oder gleichermallen qualifizierte
Zertifizierungsstelle anerkannte Errichterfirma vornehmen und dabei
ausschlief3lich Teile und Geréte des im Versicherungsvertrag
genannten Systems verwenden zu lassen;

dem Versicherer auf dessen Kosten jederzeit die Uberpriifung der
Einbruchmeldeanlage durch die VdS Schadenverhiitung GmbH oder
eine gleichermalien qualifizierte Priifstelle zu gestatten;

bei Aufschaltung der Einbruchmeldeanlage auf ein durch die VdS
Schadenverhiitung GmbH oder eine gleichermalen qualifizierte
Zertifizierungsstelle anerkanntes Wach- und Sicherheitsunternehmen
Anderungen der vereinbarten Interventionsmanahmen dem
Versicherer innerhalb einer Frist von zwei Wochen mitzuteilen.

Einbruchmeldeanlagen, soweit nicht von einer qualifizierten Priifstelle anerkannt
Die im Versicherungsvertrag bezeichneten Rdume und Behéltnisse sind durch
eine Einbruchmeldeanlage der im Versicherungsvertrag bezeichneten Art

(System) tiberwacht.

Der Versicherungsnehmer hat

die Einbruchmeldeanlage nach den Vorschriften des Herstellers zu
bedienen und stets in voll gebrauchsfahigem Zustand zu erhalten;

die Einbruchmeldeanlage jeweils scharf zu schalten, solange die
Arbeit in dem Betrieb ruht; vertragliche Abweichungen bediirfen der
Schriftform;

die Einbruchmeldeanlage durch eine qualifizierte Errichterfirma
jahrlich warten und regelmaRig inspizieren zu lassen;

Stérungen, Mangel oder Schaden unverziiglich durch eine qualifizierte
Errichterfirma beseitigen zu lassen;

wahrend jeder Stérung oder Gebrauchsunfahigkeit der
Einbruchmeldeanlage, die Versicherungsvertrag bezeichneten Rdume
und Behaltnisse durch einen dort ununterbrochen anwesenden
Wachter bewachen zu lassen;
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Cl143.16

Cl143.1.7

C14.318

Cl44

Cl14.5

Cl4.6

Anderungen an der Einbruchmeldeanlage nur durch eine qualifizierte
Errichterfirma vornehmen und dabei ausschliel3lich Teile und Geréte
des im Versicherungsvertrag genannten Systems verwenden zu
lassen;

dem Versicherer auf dessen Kosten jederzeit die Uberpriifung der
Einbruchmeldeanlage durch eine qualifizierte Priifstelle zu gestatten;

bei Aufschaltung der Einbruchmeldeanlage auf ein anerkanntes
Wach- und Sicherheitsunternehmen Anderungen der vereinbarten
Interventionsmaflinahmen dem Versicherer innerhalb einer Frist von
zwei Wochen mitzuteilen.

Kontrollen durch Bewachungsunternehmen

Der Versicherungsnehmer hat die fir die Einbruchdiebstahlversicherung als
Versicherungsort vereinbarten R&ume auRerhalb der Geschéftszeit durch ein
Bewachungsunternehmen in der vereinbarten Haufigkeit und Art kontrollieren zu
lassen.

AuBenbewachung

Der Versicherungsnehmer hat die fiir die Einbruchdiebstahlversicherung als
Versicherungsort vereinbarten Rdume aul3erhalb der Geschaftszeit ununterbrochen
durch einen Wachter bewachen und in der vereinbarten Weise Kontrolluhren
betétigen zu lassen.

Innenbewachung

Der Versicherungsnehmer hat die fiir die Einbruchdiebstahlversicherung als
Versicherungsort vereinbarten Rdume aulBerhalb der Geschéaftszeit durch einen
Wachter bewachen zu lassen, der sich ununterbrochen in diesen Rdumen aufhélt und
in der vereinbarten Weise Kontrolluhren betétigt.

C2 Ergédnzungen des Versicherungsumfangs

C2.1 Rohbau-Feuerversicherung

C211

C21.2

C213

Wahrend der Neu- und Rohbauphase ist der Versicherungsschutz begrenzt auf die
Feuerversicherung nach Teil A 3. Die Rohbauphase ist die Zeit vom Baubeginn bis zur
Inbetriebnahme eines neu zu erstellenden Gebaudes.

Baustoffe, die zur Errichtung notwendig sind und sich auf dem Baugrundstiick oder in
dessen unmittelbarer Ndhe im Freien befinden, sind mitversichert, sofern der
Versicherungsnehmer hierfiir die Gefahr tragt.

Die Rohbau-Feuerversicherung ist bis zu 24 Monate beitragsfrei, sofern fiir das neue

Gebzude bei der Offentlichen Sachversicherung Braunschweig eine Gebaude-
Feuerversicherung abgeschlossen wird.
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Sollte die Gebaudeversicherung fiir das fertig gestellte Gebaude nicht zustande
kommen, ist der Beitrag zur Rohbau-Feuerversicherung fiir den Zeitraum mit
Beitragsfreistellung nachzuentrichten.

C214 Die Haftung fiir Giber die Feuerversicherung hinaus beantragte Gefahren (z. B.
Leitungswasser) beginnt erst, wenn die Gebaude bezugsfertig sind.

C2.2 Unbenannte Gefahren
c221 Versicherte Gefahren und Schaden

In Erweiterung von Teil A 1 leistet der Versicherer Entschadigung fiir versicherte
Sachen gemal Teil A 8, die durch unbenannte Gefahren (siehe C 1.2.2) zerstort oder
beschadigt werden.

Abhandenkommen, auch durch strafbare Handlung, ist nicht versichert.
C222 Begriff

Unbenannte Gefahren umfasst die plétzliche und unvorhergesehene Zerstérung oder
Beschéadigung versicherter Sachen.

Unvorhergesehen sind Schaden, die der Versicherungsnehmer oder seine
Reprasentanten weder rechtzeitig vorhergesehen haben noch mit dem fiir die im
Betrieb ausgelibte Tatigkeit erforderlichen Fachwissen hatten vorhergesehen werden
kénnen, wobei nur grobe Fahrlassigkeit schadet und diese den Versicherer dazu
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden
Verhéltnis zu kiirzen.

Als Zerstérung oder Beschadigung gilt eine nachteilige Veranderung der
Sachsubstanz. Eine Zerstérung oder Beschadigung liegt nicht vor, soweit ein
vorhandener Mangel — mit oder ohne Substanzverdnderung - offenkundig wird oder
es sich um reine Fehlfunktionen von Datenverarbeitungsanlagen, von Software oder
von eingebauten Mikroprozessoren handelt. Eine Fehlfunktion liegt insbesondere vor,
wenn die betroffenen Anlagen nicht funktionieren, falsche Ergebnisse produzieren
oder Daten nicht zur Verfligung stellen.

c2.23 Nicht versicherte Schaden
Cc2231 Nicht versichert sind ohne Riicksicht auf mitwirkende Ursachen Schaden
C22311 die nach Teil A 1.1 bis A 1.4 — Feuer (siehe Teil A 3), Leitungswasser

(siehe Teil A 4), Sturm, Hagel (siehe Teil A 5), Weitere Naturgefahren
(Elementargefahren) (siehe Teil A 6), Einbruchdiebstahl, Vandalismus
nach einem Einbruch sowie Raub (siehe Teil A 7) — einschlief3lich
ergdnzenden Vertragsbestimmungen, Besonderen Bedingungen,
Zusatzbedingungen oder Klauseln - versicherbar oder dort
ausgeschlossen sind;

C223.1.2 durch Aufruhr, Pliinderung, Streik, Aussperrung, Sabotage,
Beschlagnahme, Entziehung oder Verfligung von hoher Hand;
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22313

C22314

C2.2315

C2.2316

C2231.7

22318

22319

C2.231.10

C1l23111

C1.231.12

C1.23.1.13

C2231.14

C2.23.1.15

C2.231.16

C2.231.17

C2.231.18

durch Mangel, die bei Abschluss der Versicherung bereits vorhanden
waren und dem Versicherungsnehmer oder dessen Représentanten
bekannt sein mussten;

die nicht die Gebrauchs- oder Funktionsfahigkeit der versicherten
Sache beeintrachtigen (z. B. Kratzer, Schrammen, Lackschéden);

durch einfachen Diebstahl, Verlieren, Stehen- oder Liegenlassen,
Unterschlagung oder Veruntreuung;

durch Glasbruch;
durch Wasser-, Ol- oder Schmiermittelmangel;
durch in die Sache gelangte Fremdstoffe oder -kdrper;

durch Luftfeuchtigkeit, Grundwasser, Uberschwemmung, Sturmflut,
Trockenheit oder Austrocknung;

durch jegliche Genverédnderungen, insbesondere durch
Genmanipulation, Genmutation;

durch flissige Glas-, Metall- oder sonstige Schmelzmassen;
durch Absenkung des Erdbodens Uber kiinstlichen Hohlrdumen;

durch Bedienung, Bearbeitung, Gebrauch, Reinigung, Reparatur oder
Wartung, bestimmungswidrigen Gebrauch oder GibermaRige
Beanspruchung;

durch die nattirliche oder mangelhafte Beschaffenheit versicherter
Sachen;

durch Ausfall oder mangelhafte Funktion der Gas-, Elektrizitats- oder
sonstiger Energie- oder Treibstoffversorgung, von Klima-, Kiihl- oder
Heizsystemen, Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen,
produktionssteuernden oder EDV-Anlagen;

durch ReiRen, Setzen, Senken, Schrumpfen oder Dehnen der
versicherten Gebaude, Gebdudebestandteile und Fundamente
aufgrund von baulichen oder statischen Mangeln sowie Verst6Re
gegen bauliche Vorschriften;

durch magnetische Einwirkung, durch Programme oder Dateien mit
Schadenfunktion (z. B. Computerviren, -wiirmer, Trojanische Pferde)
oder Bedienungs- und Programmierungsfehler an allen digitalen,
elektrischen und elektronischen Geraten sowie deren Zubehor;

durch Verderb, Schimmel, Faulnis, Erosion, Mikroorganismen, Viren,
Bakterien, Prionen, Tiere, Pflanzen und Pilze;
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C2.23.1.19

C223.1.20

C223121

C2.23.1.22

C2.231.23

C2.231.24

C223.2

C223.21

C223.22

C21.2.3.2.3

C223.24

C2.23.25

C223.26

C2.23.2.7

C2.23.28

C2.23.29

C2.233

durch normale Witterungs- oder Temperatureinfliisse, mit denen
wegen der Jahreszeit und der ortlichen Verhéltnisse gerechnet
werden muss;

durch Abnutzung, Verschlei3, Alterung als — auch mittelbar —
wichtigste Ursache; dauernde Einwirkung von Gasen, Dampfen oder
Staub; korrosive Angriffe oder Abzehrungen, Rost, Gibermaliger
Ansatz von Kesselstein; Schlamm oder sonstigen Ablagerungen;
durch Kontamination (z. B. Vergiftung, Verruf3ung, Ablagerung,
Verstaubung, Beaufschlagung), es sei denn, diese treten als Folge
eines versicherten Ereignisses ein;

durch Planungs-, Konstruktions-, Material- oder Ausfiihrungsfehler;

durch Messies und Mietnomaden;

durch Tod eines Mieters.

Der Versicherer leistet keine Entschadigung fiir Schaden an

Gebauden oder Geb&udeteilen, die nicht bezugsfertig oder wegen
Umbauarbeiten fiir ihren Zweck nicht benutzbar sind, sowie den hierin
befindlichen Sachen;

Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert sind
oder deren Probelauf noch nicht erfolgreich abgeschlossen ist
(Montageobjekte);

digitalen, elektronischen, elektrotechnischen und elektrischen
Anlagen und Geraten — auch mobilen —, sowie Maschinen und
maschinellen Einrichtungen (z. B. auch Heizungs-, Solarthermie-,
Photovoltaik-, Geothermie- und sonstigen Warmepumpenanlagen);

Sachen, die wegen ihrer Abnutzung wéahrend der Lebensdauer der
versicherten Sache mehrfach ausgewechselt werden missen;

Deponien;

Anlagen unter Tage;

Sachen wahrend des Transportes;
Tieren und Pflanzen;

Gewiéssern, Grund und Boden.

Ferner sind nicht versichert Schaden, soweit ein Dritter als Lieferant
(Hersteller oder Handler), Werkunternehmer oder aus Reparaturauftrag
einzutreten hat.

Bestreitet der Dritte seine Eintrittspflicht, so leistet der Versicherer zunéchst
Entschadigung. Ergibt sich nach Zahlung der Entschadigung, dass ein Dritter
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C21.24

C2241

C224.2

€225

C2251

C2.25.2

C2.253

fir den Schaden eintreten muss und bestreitet der Dritte dies, so behélt der
Versicherungsnehmer zunéchst die bereits gezahlte Entschadigung.

§ 86 VVG - Ubergang von Ersatzanspriichen — gilt fiir diese Falle nicht. Der
Versicherungsnehmer hat seinen Anspruch auf Kosten und nach den
Weisungen des Versicherers auBergerichtlich und erforderlichenfalls
gerichtlich geltend zu machen.

Die Entschadigung ist zurlickzuzahlen, wenn der Versicherungsnehmer einer
Weisung des Versicherers nicht folgt oder soweit der Dritte dem
Versicherungsnehmer Schadenersatz leistet.

Selbstbehalt und Jahreshdchstentschadigung

Der bedingungsgemal als entschadigungspflichtig errechnete Betrag wird je
Versicherungsfall um 500 Euro gekiirzt.

Die bedingungsgemaRe Hochstentschadigung fiir alle Schadenfélle eines
Versicherungsjahres (Jahreshéchstentschadigung) betragt 500.000 Euro.

Entschadigungsgrenzen

Der Versicherer leistet Entschadigung je Versicherungsfall hochstens
bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;
bis zu den zusatzlich vereinbarten Entschadigungsgrenzen;

bis zu der vereinbarten Héchstentschadigung fiir alle Schadenfille eines
Versicherungsjahres (Jahreshéchstentschéadigung).

Schéaden, die im laufenden Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt
unter die Jahreshdchstentschadigung.

MaRgeblich ist der niedrigere Betrag.

C 2.3 Besondere Bedingungen zum Basis-Versicherungsschutz

C231

C23.2

C.23.21

Allgemeine Grundlagen
Es gelten die Besonderen und Allgemeinen Versicherungsbedingungen fiir die
Sachversicherung landwirtschaftlicher Betriebe (ABL), soweit sich aus den folgenden

Bestimmungen nicht etwas anderes ergibt.

Der Versicherer leistet abweichend von Teil A im Schadenfall keine Entschadigung fiir
versicherte Sachen:

in der Feuerversicherung gemaR Teil A 3 fiir Schaden durch
- Induktion (siehe Teil A 3.8)

- Verpuffung (siehe Teil A 3.9)
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C23.22

€23.23

C23.24

€233

Rauch und Rul} (siehe Teil A 3.10)
Sengen und Schmoren (siehe Teil A 3.11)
Uberschallknall (siehe Teil A 3.12)

Fahrzeuganprall durch Stral3en-, Schienen- oder Wasserfahrzeuge
(siehe Teil A 3.13)

in der Leitungswasserversicherung gemal Teil A 4 fiir Schaden durch

Néasse aufgrund undichter Fugen oder Fliesen (siehe Teil A 4.4)
Bruch an Armaturen innerhalb von Gebauden (siehe Teil A 4.5)
Bruch an Regenwassersammelanlagen (Zisternen) (siehe Teil A 4.6)

Bruch an Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren auf und auf3erhalb
des Versicherungsgrundstiicks (siehe Teil A 4.7)

Bruch an Ableitungsrohren von landwirtschaftlichen Wohngeb&uden
(siehe Teil A 4.8)

Wasseraustritt aus mitversicherten und privat genutzten Auf3en-
schwimmbecken auf dem Versicherungsgrundstiick (siehe Teil A 4.9)

Medienverlust (Frischwasser und Gas) (siehe Teil A 4.10)

Rohrverstopfungen (siehe Teil A 4.11)

in der Versicherung gegen Schaden durch Weitere Naturgefahren
(Elementargefahren) gemaR Teil A 6 fiir Schaden durch

Eindringen von Niederschlagen durch nicht durch Sturm, Hagel oder
weitere Naturgefahren geschaffene Gebauded6ffnungen an
landwirtschaftlichen Wohngeb&uden (siehe Teil A 6.10)

in der Versicherung gegen Schaden durch Einbruchdiebstahl, Vandalismus
nach einem Einbruch sowie Raub gemaR Teil A 7 fiir Schaden an

Sachen in Schaukasten oder Vitrinen

Haftungserweiterungen und Kosten im Basis-Versicherungsschutz

Der Versicherer leistet fiir folgende Vereinbarungen und Kosten, die infolge eines
Versicherungsfalls erforderlich und tatsachlich angefallen sind.

Die Gesamtentschadigung der aufgefiihrten Vereinbarungen und Kosten betragt je
Versicherungsfall zusétzlich 20 % der Gesamtversicherungssumme des Vertrages,
mindestens jedoch 10.000 Euro, maximal 1.000.000 Euro.

Besondere Hochstentschadigungsgrenzen oder Selbstbehalte im Schadenfall sind bei
den einzelnen Haftungserweiterungen und Kosten genannt.
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C234
C2341
C23411

C2341.2

C23.4.2

C21343

€235

C2351

Sollte keine einzelne Entschadigungsgrenze vereinbart sein, gilt die Gesamt-
Entschadigungsgrenze gemald Satz 1.

Die Entschadigungsgrenze gemal} Satz 1 wird nicht fiir die Feststellung einer
Unterversicherung herangezogen.

Sofern eine Unterversicherung (siehe Teil A 16.4) besteht, werden Mehrkosten
gemal Teil A 12.2.4 und A 12.2.5 bei der Berechnung der Unterversicherung
berlicksichtigt.

Entschadigungen aus einem anderen Versicherungsvertrag oder sonstige Zahlungen
werden bei der Ermittlung der Entschadigung angerechnet.

Sollten bei einem Versicherungsfall mehrere Entschadigungsgrenzen gelten, ist der
niedrigere Betrag malgebend (siehe Teil A 16.8).

Eine vom Versicherer zu leistende Entschadigung zur Gebaudeversicherung wird auch
geleistet, soweit der Versicherungsnehmer als Mieter oder Pachter fiir das versicherte
Risiko die Gefahr tragt.

Allgemeine Erweiterungen
Verzicht auf Einrede der groben Fahrlassigkeit

Der Versicherer verzichtet bis zu einem Entschadigungsbetrag von
100.000 Euro bei grob fahrlassiger Herbeiflihrung des
Versicherungsfalles auf eine Kiirzung des Entschadigungsbetrages.

Die Vereinbarungen zu C 2.3.4.1.1 gelten nicht fir die grob
fahrldssige Verletzung von Sicherheitsvorschriften (siehe Teil A 19)
oder anderer Obliegenheiten (siehe Teil B 3.3).

Anerkennung der Risikoverhaltnisse

Hat der Versicherer das versicherte Risiko besichtigt und liegt ein
Besichtigungsbericht vor, so erkennt der Versicherer an, dass ihm alle
Gefahrumstande wahrheitsgemal} und vollstdndig angezeigt worden sind, die
nach Teil B 3.1 anzeigepflichtig waren.

Dies gilt jedoch nicht fir Umsténde die arglistig verschwiegen worden sind.
Leistungsverbesserungs-Garantie

Werden die diesem Versicherungsvertrag zugrunde liegenden
Vertragsbestimmungen ausschliel3lich zum Vorteil des Versicherungsnehmers
und ohne Mehrbeitrag verbessert, so gelten diese Leistungsverbesserungen
mit sofortiger Wirkung.

Vereinbarungen und versicherte Kosten

Innerhalb der versicherten Gefahr sind mitversichert:

Aufrdumungs- und Abbruchkosten
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Aufrdumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen fiir das Aufrdumen
der Schadenstatte einschliel3lich des Abbruchs stehen gebliebener Teile, fir
das Abfahren von Schutt und sonstigen Resten zum nédchsten
Ablagerungsplatz und flir das Ablagern oder Vernichten.

C23.5.2 Bewegungs- und Schutzkosten

Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die dadurch entstehen,
dass zum Zweck der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von
versicherten Sachen, andere Sachen bewegt, verédndert oder geschiitzt
werden mussen.

Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Aufwendungen fir De-
oder Remontage von Maschinen, flir Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau
von Gebdudeteilen oder fiir das Erweitern von Offnungen.

C2.3.53 Sachverstidndigenkosten

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, tragt jede Partei die Kosten ihres
Sachverstindigen. Die Kosten des Obmannes tragen die Parteien anteilig.

Der Versicherer ersetzt den Kostenanteil des Versicherungsnehmers, wenn
die Entschadigung 15.000 Euro Ubersteigt.

Abweichend von Teil A 18 wird der als entschadigungspflichtig errechnete
Betrag je Versicherungsfall um einen Selbstbehalt in Hohe von 25 % gekirzt.

Innerhalb der Feuerversicherung sind mitversichert:
C2354 Feuerldschkosten

Feuerloschkosten sind Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer zur
Brandbekdmpfung fiir geboten halten durfte, einschliel3lich der Kosten fir
Leistungen der Feuerwehr oder anderer im &ffentlichen Interesse zur
Hilfeleistung verpflichteter Institutionen, soweit diese nicht nach den
Bestimmungen Uber die Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des
Schadens zu ersetzen sind.

Nicht versichert sind jedoch Aufwendungen fir Leistungen der Feuerwehr
oder anderer Institutionen, wenn diese Leistungen im 6ffentlichen Interesse
kostenfrei zu erbringen sind.

Freiwillige Zuwendungen des Versicherungsnehmers an Personen, die sich bei
der Brandbekdmpfung eingesetzt haben, sind nur zu ersetzen, wenn der
Versicherer vorher zugestimmt hatte.

113



Positionenerlduterungen zur

Versicherung

landwirtschaftlicher Betriebe

In den Positionenerlduterungen wird beschrieben, welche
Sachen oder Daten und Programme den nachfolgend
genannten Positionen zuzuordnen sind.

Die

dem Vertrag
Versicherungsbedingungen

zugrunde
(AVB)

liegenden  Allgemeinen
sowie die sonstigen

Vereinbarungen bleiben hiervon unberihrt.

1.

Gebiude

Als Gebéaude gelten alle Bauwerke (auch Um-, An-und
Neubauten) einschlielich Fundamente, Grund- und
Kellermauern, die zur Aufnahme von Menschen,
Tieren oder Sachen geeignet sind.

Nicht zur Position Geb&ude gehdren Baubuden, Zelte

und Traglufthallen.

Zur Position Gebdude gehoéren nur auf besondere

Vereinbarung Photovoltaikanlagen sowie deren

zugehorige Installationen (z.  B. Solarmodule,

Montagerahmen, Befestigungselemente, Mess-,

Steuer- und Regeltechnik, Wechselrichter und

Verkabelung).

Unter Fundamenten oder Grundmauern wird der

gesamte allseitig vom Erdreich berlhrte Bauteil

verstanden, der bei unterkellerten Gebduden unter
der Unterflaiche Kellerboden liegt und bei nicht
unterkellerten Gebauden, bis Unterflache

Erdgeschossfullboden reicht.

Unter Kellermauern sind die Umfassungswénde zu

verstehen, die zwischen der Unterfliche des

Kellerbodens und der Unterfldche des oberirdischen

Geschosses liegen.

Zur Position Geb&ude gehoren auch:

— Baustoffe und Bauteile, die fiir den Bestand und
die Herstellung eines Geb&udes eingefiigt oder
fir den Einbau in ein Gebaude bestimmt sind

— Behilter, sofern in Mauerwerk oder Beton
ausgefihrt

— Blitzableiter

— Brunnenanlagen, einschlieRlich Abdeckungen

— Einfriedungen

— Einrichtungen und Einbauten, die nach ihrer
baulichen Ausfiihrung mit dem Geb&ude bleibend
verbunden und somit als dessen Bestandteil
anzusehen sind und dauernd der Benutzung des
Geb&udes dienen und im Eigentum des
Geb&udeeigentlimers stehen, z. B.

— Anbindungen fir Tiere

— Antennenanlagen

— Aufzugschéchte, einschlieflich Tiren

— Be- und Entliftungsanlagen

— Blendladen

— Boxenabgrenzungen

— Einbauschrénke

— FuRbodenkanile und -gruben einschlieflich
Abdeckungen

— Fressgitter

— Halsrahmen fiir Tiere

— Hauswasserver- und -entsorgung,
einschliel3lich der gesundheitlichen Anlagen
sowie der dazugehdérigen Warmwasser-
bereitungsanlagen, Pumpen und dergleichen

— Klimatisierung

— Licht und Kraftanlagen, einschl.
Beleuchtungskaorper

— Personenaufziige

— Raumbeleuchtungsanlagen, ohne Lampen
und Réhren etc.

— Raumbeliftungsanlagen

— Raumbeheizungen, z. B. Herde, Einzel- und
Sammelheizungen, Brennstoffbehalter,
Kessel, Pumpen und dergleichen Anlagen
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3.2

— Sanitéranlagen, z. B. Ausglisse, Waschbecken,
Badewannen, WC
— Selbstfangvorrichtungen fir Tiere
— Silos, freistehend sofern in Mauerwerk oder
Beton ausgefiihrt; in Geb&duden errichtet oder
eingebaut
— Trége und Tranken
— Gruben, sofern in Mauerwerk oder Beton
ausgefihrt
— Hofbefestigungen
— Leitungen - elektrische —, unter Putz verlegt
— Rampen
— Schornsteine
— Verbindungsbricken
— Vordécher
— Wasserhochbehalter, sofern in Mauerwerk oder
Beton ausgefiihrt
Nicht versichert sind:
— Baubuden, Zelte, Traglufthallen
— Grund und Boden, Wald oder Gewasser

— Mobile Stalle
Nur aufgrund besonderer Vereinbarung sind
versichert:

— Photovoltaikanlagen

— Energieanlagen (Biogas, Windkraft)

— unbewohnte bzw. (dauerhaft) ungenutzte
Gebéude (siehe hierzu auch die entsprechende
Zeichnungsrichtlinie)

— Silos in Stahlbauweise auf Fundament

Nicht versicherbar sind:

— Baufallige Gebaude

— Gebéude, die zum Abbruch bestimmt sind

— Geb&ude mit einer Entwertungsquote ab 80 %

Landwirtschaftlicher Inhalt

Versichert sind nur die Positionen, fir die im
Versicherungsvertrag eine  Versicherungssumme
genannt ist bzw. Uber die summarische Versicherung
mitversichert sind.

Zum landwirtschaftlichen Inhalt zahlen folgende

Positionen:

— Betriebseinrichtung (Inventar)

— Ernte

— Sonstige Vorréte der Landwirtschaft

— Tiere, auch in Intensivhaltung und tber 5.000 €
Einzelwert

Betriebseinrichtung

Betriebseinrichtungen sind  bewegliche = Sachen

(einschliellich der dazugehdrigen Fundamente und

Einmauerungen), soweit sie nicht unter die Ubrigen

Positionen fallen.

Solche Betriebseinrichtungen sind z. B.

— Zugmaschinen, Mahdrescher und selbstfahrende
Arbeitsmaschinen, sofern ihre Mitversicherung
beantragt ist

— Anhénger, sonstige Transportfahrzeuge und-
gerate
Fir Zugmaschinen — sofern beantragt — und
zulassungspflichtige Anhdnger wird nur
Entschddigung geleistet, soweit Entschddigung
nicht aus einer Kaskoversicherung beansprucht
werden kann

— Maschinen und Geréte fur:

— Tierhaltung

— Bodenbearbeitung

— Dingung

— Pflanzenschutz

— Beregnung

— Feldbestellung

— Pflege (der Felder, der Technik)

— Ernte

— Futteraufbereitung und -verteilung



— Reparatur

— Forstwirtschaft
Ersatz- und Kleinteile
Kleine Wirtschaftsgerate

Ferner zahlen zur Betriebseinrichtung z. B.:

Absauganlagen, die Betriebszwecken dienen
Antriebseinrichtungen, einschliefilich Riemen,
Seile und Ketten

Apparaturen

Baugeriste

Bedienungsbiihnen

Behélter, soweit kein Verpackungsmaterial
Beregnungs-, Bew&sserungs- und
Wasserpumpenanlagen
Beleuchtungsanlagen, die mit dem Geb&ude nicht
fest verbunden sind
Brandbekdmpfungseinrichtungen und -anlagen
Brandmeldeanlagen

Biichereien

Blroeinrichtung und -ausstattung

Container

Dampfkraftanlagen

Einbruchmeldeanlagen

Energieanlagen (Kessel-, Kraftanlagen fir den
landwirtschaftl. Betrieb)

Entmistungsanlagen

Feuerldscher

Firmenschilder

Foérderanlagen (z. B. Elevatoren, Béander,
Schnecken)

Forstgerate

Fitterungsanlagen

Geblase

GeféRe, soweit kein Verpackungsmaterial
Hubstapler, soweit nicht zulassungspflichtig;
Kabel

Kantineneinrichtungen
Kantineneinrichtungen

Kesselanlagen, die Giberwiegend der Kraft-,
Warme- oder Wasserversorgung von
Betriebseinrichtungen dienen

Klimaanlagen, die Betriebszwecken dienen
Kommunikationsanlagen und -zubehor (z. B.
Telefon, Fax)

Kran-, Hebeanlagen

Kihlanlagen

Lagereinrichtungen

Lastenaufziige

Leitungen - elektrische -, soweit nicht unter Putz
verlegt

Loscheinrichtungen (Feuerldschen, Pumpen,
Schléuche etc.)

Léschfahrzeuge, soweit nicht zulassungspflichtig
Liftungsanlagen, die Betriebszwecken dienen
Luftschutzeinrichtungen

Mahl- und Mischanlagen

Melkanlagen

Milchverwertungsanlagen (Behélter,
Kihlsysteme, Warmeriickgewinnung etc.)
Motoren

Ofenanlagen, zum Brennen, Gliihen, Schmelzen,
Backen und dergleichen

Reinigungs-, Sortier- und Beizanlagen
Rohrleitungen, die Betriebszwecken dienen
Rasenmaher (auch Aufsitzmaher)

Rufanlagen

Rundfunkanlagen

Sanitétseinrichtungen

Schienenfahrzeuge

Sozialeinrichtungen

Sporteinrichtungen

Transformatoren

115

— Transporthilfen, soweit kein Verpackungsmaterial

— Trocknungsanlagen

— Uhrenanlagen

— Verteilungsanlagen, soweit Gberwiegend der
Kraftstromversorgung dienend

— Waagen (z. B. Viehwaagen, Fahrzeugwaagen)

— Werkzeug

Nicht zur Position Betriebseinrichtung gehdren:

— Zulassungspflichtige Fahrzeuge

Ernte

Die Versicherung von Ernteerzeugnissen umfasst den

gesamten jeweils vorhandenen Bestand an geernteten,

noch nicht geernteten und zugekauften Erzeugnissen

einschl. Saatgut, ausgenommen Kartoffeln, Riiben, Obst

und Gemlse, die sich im Freien befinden.

Zu den Ernteerzeugnissen gehodren z. B.:

— Getreide (Weizen, Gerste, Roggen, Hafer, Mais
etc.)

— Olpflanzen (Raps, Riibsen, Senf, Sonnenblumen
etc.)

— Faserpflanzen (Lein, Hanf etc.)

— Kornerleguminosen (Hilsenfriichte wie Erbsen,
Bohnen, Lupine etc.)

— Gréser und Krauter
weiterhin Stroh, Heu, Samen etc.

Sonstige Vorrate in der Landwirtschaft

Hierunter sind alle Wirtschafts- und Betriebsvorrate
zu erfassen, soweit sie nicht unter Ernte versichert
sind, z. B.:

— Diingemittel

— Pflanzenschutzmittel

— Futtermittel, eigene und zugekaufte (sofern sie
keine Ernteerzeugnisse sind, Silage

— Ole, Fette, Treib-, Schmier-, Brennstoffe

— Baustoffe fur den Eigenbedarf, sofern nicht fur
Ein-/Ausbau in Gebduden vorgesehen

— Verpackungsmaterial (Kisten, Séacke etc.)

Tiere

Die Versicherung des Tierbestandes umfasst den

gesamten jeweils vorhandenen landwirtschaftlichen

Bestand an Tieren aller Gattungen. Dazu gehéren z. B.:

— Rinder (Kélber, Jungvieh, weibliche
Nachzucht/Farsen, Kiihe, Mast-, Zuchtbullen

— Schweine (Ferkel, Mastlaufer, -schweine,
Zuchtlaufer, -schweine, Eber)

— Schafe, Ziegen

— Pferde (Reit-, Zuchtpferde)

— Geflugel (Hihner, Ganse, Enten, Puten, Tauben
etc.)

Fur die Position Tiere (bis 10.000 Euro Einzelwert)

besteht Unterversicherungsverzicht, wenn die vom

Versicherer vorgegebenen Tierwerte vereinbart sind.

(siehe Summenermittlungsbogen zur landwirt-

schaftlichen Pauschalversicherung).

Tiere in Intensiv-Tierhaltung

Als Intensiv-Tierhaltung gilt die Aufzucht und Haltung
von Nutztieren in geschlossenen Raumen oder
Geb&uden, wenn die Versorgung der Tiere mit Luft,
Licht ~und  Futtermitteln  durch  technische
Einrichtungen erfolgen muss und bestimmte
Tierkonzentrationen/Tierwerte Uberschritten werden.
Das gilt z. B. flir Mastkalber, Mastschweine und alle
Produktionsrichtungen bei Gefliigel.

Bei Uberschreiten folgender Schwellenwerte bzw.
Stallpldtze gilt ein Betrieb als Intensiv-Tierhaltung:

— Rinder ab 600

— Sauen ab 560

— Mastschweine ab 1.500

— Legehennen ab 15.000



— Mastputen ab 15.000
— Masthiihner ab 30.000

Sport- und Zuchttiere tiber 10.000 Euro Einzelwert

Tieren mit einem Einzelwert Gber 10.000 Euro, die
einzeln mit der gewlinschten Versicherungssumme
aufzulisten sind (z. B. mit Namen, Geburtsdatum und
unverwechselbaren Merkmalen), um sie von den
Ubrigen Tieren unterscheiden zu kénnen.
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1.2

1.3

14

15

Sicherheitsvorschriften fiir elektrische Anlagen in landwirtschaftlichen Betrieben und
Intensiv-Tierhaltungen in Erganzung zu Abschnitt A 19 - Vertraglich vereinbarte
Sicherheitsvorschriften

Neben den gesetzlichen' und behérdlichen® gelten die folgenden vereinbarten
Sicherheitsvorschriften fir elektrische Anlagen? in landwirtschaftlichen Betrieben® und
Intensiv-Tierhaltungen®.

Gemal Abschnitt A 19 kann, wenn Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten werden, der
Versicherungsschutz beeintrachtigt sein. Diese Regelung gilt auch fiir andere vertraglich
vereinbarte Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB) mit Feuerdeckung.

Pflichten des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsnehmer hat sowohl beim Neubau von Elektroanlagen als auch bei allen
Umbau- und Instandsetzungsarbeiten an elektrischen Anlagen und Geréaten eine
Elektrofachkraft!’ zu beauftragen. Die Ausflihrung der genannten Arbeiten ist der
Elektrofachkraft mit der Auflage zu Uibertragen, dass sie gesetzliche und behordliche
Sicherheitsvorschriften, die VDE-Bestimmungen und die Sicherheitsvorschriften der
Feuerversicherer und die Richtlinien VdS 2067 ,Elektrische Anlagen in der Landwirtschaft”
einhalt, dies schriftlich bestatigt sowie eine entsprechende Dokumentation nach geltenden
Vorschriften (z.B. DIN VDE 0100-510) vorlegt.

Weiterhin sind bezliglich Planung, Errichtung und Betrieb der elektrischen Anlage die
Herstellerangaben bei sémtlichen elektrischen Betriebsmitteln zu beachten, siehe z.B. VDE
0100-100.

Der Versicherungsnehmer hat daf(ir zu sorgen, dass die notwendigen MalRnahmen zum
Schutz der Mitarbeiter umgesetzt werden. Insbesondere hat er dafiir Sorge zu tragen, dass
seine elektrischen Anlagen entsprechend den gesetzlichen und behordlichen
Sicherheitsvorschriften, den VDE-Bestimmungen sowie den unter 2. aufgefiihrten
Sicherheitsvorschriften betrieben werden.

Alle im Betrieb tatigen Personen sind Uber das Verhalten bei Branden zu unterweisen und in
angemessenen Zeitabstidnden mit der Handhabung der Feuerléschgeréate vertraut zu machen.
Auf die Publikation VdS 3453 ,Brandschutz im landwirtschaftlichen Betrieb" wird

hingewiesen.

Wird die Art oder Verwendung von Raumen geéndert, muss eine Elektrofachkraft vorher
unterrichtet werden, damit diese entscheiden kann, ob gegebenenfalls die elektrischen
Anlagen den neuen Betriebsverhaltnissen nach den hierfir giltigen gesetzlichen oder
behordlichen Sicherheitsvorschriften, den VDE-Bestimmungen und den
Sicherheitsvorschriften der Feuerversicherer anzupassen sind.

Elektrische Anlagen und Geréate in landwirtschaftlichen Betrieben sind unter Beriicksichtigung
der Vorschriften fir Sicherheit und Gesundheitsschutz (VSG) der Sozialversicherung fir
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (VSG 1.4) bzw. der Deutschen Gesetzlichen

Erlduterungen der FulRnoten siehe Anhang B
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2.1.2

213

2.1.4

2.1.5

Unfallversicherung (DGUV-Vorschrift 3) ,Unfallverhitungsvorschrift Elektrische Anlagen und
Betriebsmittel", durch eine Elektrofachkraft in regelmaRigen Abstanden® zu priifen. Mangel
sind unverziglich durch Elektrofachkréafte zu beseitigen.

Betrieb elektrischer Anlagen
Benutzung elektrischer Anlagen und Geréte

Strom flihrende Sicherungseinsatze diirfen nur ausgewechselt werden, wenn dies
gefahrlos maoglich ist, z.B. durch Freischalten, siehe DIN VDE 105-115. Sicherungen
sind mit gleicher Bemessungsstromstérke (Angaben in Ampere [A] auf der Sicherung)®
in gentigender Anzahl vorrétig zu halten. Das Verwenden geflickter oder Gberbrickter
Sicherungen ist verboten.

Um vorgesehene Schutzmalinahmen nicht zu beeintrachtigen, muss unverziglich eine
Elektrofachkraft hinzugezogen werden, wenn Schutzeinrichtungen wie z. B.
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD), Leistungs-, Motor-Schutzschalter, nach
wiederholtem Zuschalten ausldsen.

Elektrische Gerate sind so zu benutzen, dass sie keinen Brand verursachen kénnen. Bei
Benutzung elektrischer Betriebsmittel, z.B. ortsverdnderlicher Geréte, ist darauf zu
achten, dass sie den jeweiligen ortlichen und betrieblichen Anforderungen genligen.

Beim Betrieb elektrischer Gerate sind unbedingt die Herstellerangaben zu beachten.

Insbesondere bei Elektrowdrmegeraten ist auf den Abstand zu brennbaren Materialien
zu achten. Besondere Hinweise sind in VdS 3453 ,Brandschutz im
landwirtschaftlichen Betrieb” enthalten.

Das Hintereinanderschalten von Mehrfachsteckdosen ist verboten, da hierdurch die
Brandgefahr unzulassig erhoht wird. Sind Mehrfachsteckdosenleisten nicht zu
vermeiden, missen sie flir den Anwendungsbereich geeignet sein, z.B. erhohte
Schutzart, hdhere mechanische Belastbarkeit.

Um die Sicherheit zu erhéhen, sind ortsverénderliche Geréte nach Gebrauch von der
elektrischen Energiequelle zu trennen, indem beispielsweise der Stecker gezogen oder
die Netzspannung abgeschaltet wird.

Mit elektrischen Betriebsmitteln ist sorgfaltig umzugehen. Insbesondere starke
mechanische Beanspruchungen, z.B. Einklemmen, StoRe, Schlige, Uberfahren mit
Fahrzeugen und Geréaten, kénnen Personen gefdhrdende Situationen schaffen und
Folgeschaden, z.B. Brande, verursachen.

UbermaRiger Zug an beweglichen Leitungen kann die elektrischen Anschliisse an
Betriebsmitteln lockern oder l6sen oder die Leitungen beschadigen. Aus diesem Grund
didrfen an elektrischen Leitungen auf keinen Fall Gegenstdnde aufgehangt oder
befestigt werden.

Um den ordnungsgemalien Zustand zu gewahrleisten, sind regelmaliige Prifungen
aller Betriebsmittel nach VSG 1.4/DGUV Vorschrift 3 durchzufihren.

Erlduterungen der FulRnoten siehe Anhang B
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Optische und akustische Signalgeber von Gefahrenmeldeanlagen diirfen nicht aufer
Betrieb gesetzt werden.

Das Auftauen eingefrorener Wasserleitungen mit Auftautransformatoren oder
Schweiffumformern ist gefahrlich sowie fahrldssig und deshalb verboten.

Um sicherzustellen, dass z.B. bei langeren Betriebspausen keine Geréate oder Teile der
elektrischen Anlage eingeschaltet bleiben, wird empfohlen, die entsprechenden
Betriebsbereiche iber den jeweiligen Bereichsschalter freizuschalten.

Vor Wiederinbetriebsetzen nach ldngeren Stillstandszeiten ist der ordnungsgemaRe
Zustand der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel durch eine Elektrofachkraft zu
Uberprifen.

Werden an elektrischen Anlagen ungewdhnliche Zusténde festgestellt, z.B. durch
Funkenbildung, Brandgeruch oder auffallende Gerdusche, so sind die betreffenden
Teile der elektrischen Anlagen sofort von der Energiequelle, z.B. dem Netz, zu trennen.
Zur Beseitigung von Méngeln ist eine Elektrofachkraft hinzuzuziehen.

Der vorgeschriebene Mindestabstand von Warmestrahlgeréten zu Tieren oder
brennbaren Stoffen muss stets eingehalten werden. Dieser Abstand ist von der
Warmeleistung des Geréates abhangig. Er wird vom Hersteller auf dem Gerat
angegeben.

Er darf allseitig 50 cm nicht unterschreiten. Dunkelstrahler, d.h. Strahler mit hohen
Oberflachentemperaturen, diirfen nur in Stéllen mit Sand oder dergleichen eingesetzt
werden. Zu beachten ist die Publikation VdS 2073 ,Elektrowarmegerate und -
heizungen fir Tieraufzucht sowie Tierhaltung”.

Erhaltung des ordnungsgemaRlen Zustandes

Elektrische Anlagen sind entsprechend den Herstellerangaben, gesetzlichen und
behordlichen Sicherheitsvorschriften, den VDE-Bestimmungen sowie den vereinbarten
Sicherheitsvorschriften der Feuerversicherer in ordnungsgemaRem Zustand zu
erhalten. Auftretende Méngel missen unverzlglich durch Elektrofachkréfte beseitigt
werden.

Im Betrieb auftretende Mangel in der elektrischen Anlage, die Gefahren fir Personen,
Nutztiere oder Sachen hervorrufen kénnen, sind entsprechend den giltigen
Sicherheitsvorschriften zu beseitigen.

Sicherheitseinrichtungen und die fir die Sicherheit erforderlichen Schutz- und
Uberwachungseinrichtungen miissen in ordnungsgemaRem Zustand erhalten werden.
Sie dlrfen weder unwirksam gemacht noch unzul&ssig verstellt oder gedndert werden,
siehe VDE 0105-100 und DIN VDE 105-115.

Die Betriebsbereitschaft der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) ist durch Betéatigen
der Prifeinrichtung regelmafig und auRerdem nach jedem Gewitter zu kontrollieren.
Besonders wichtig ist die Priifung in Stromkreisen mit Kiihlgerdten und solchen der
Intensiv-Tierhaltung. Lost die Einrichtung zum Fehlerstromschutz beim Betatigen der
Prifeinrichtung nicht aus, so ist unverzliglich eine Elektrofachkraft zum Beheben des
Fehlers hinzuzuziehen.
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3.3.2

3.4

Bei ortsverdnderlichen Betriebsmitteln und beweglichen Leitungen ist besonders auf
den ordnungsgemalen Zustand zu achten; sie sind vor dem Benutzen auf erkennbare
Schéden zu besichtigen [siehe auch 2.1.5].

Elektrische Betriebsmittel, z.B. Leuchten, Warmegerate, Motoren, sind in
angemessenen Zeitabstdnden zu reinigen und von Erntegut freizuhalten. Damit wird
verhindert, dass z.B. bei Motoren die Oberflidchenkihlung beeintrachtigt wird oder sich
Heu und Stroh um die Antriebswelle wickeln. Vor Beginn der Reinigung sind die
Betriebsmittel und ihre Zuleitungen von der elektrischen Energiequelle zu trennen und
gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten zu sichern.

Leuchten kénnen so hohe Temperaturen annehmen, dass sie unter Umstéanden
brennbare Stoffe in Brand setzen kdnnen. Diese Gefahr besteht insbesondere dann,
wenn in Leuchten Glihlampen zu hoher Leistung eingesetzt werden oder die
Warmeabstrahlung dadurch verhindert wird, dass die Leuchten z.B. mit Erntegut
abgedeckt sind. Bei Leuchten mit Entladungslampen (z.B. Leuchtstofflampen) kénnen
die Vorschaltgerédte im anomalen Betrieb (beispielsweise Lampen flackern oder
Elektroden gliihen) bzw. im Fehlerfall brandgefahrliche Temperaturen annehmen.
Defekte Leuchten sind sofort abzuschalten. In den meisten Fallen kann der sichere
Betrieb dadurch wiederhergestellt werden, indem die Lampe oder der Starter
ausgewechselt werden.

Leuchten dirfen nicht ohne die vom Hersteller vorgesehenen Abdeckungen betrieben
werden.

Verhalten bei Branden

Zum Loschen von Brénden in elektrischen Anlagen sind Feuerléscher oder
Feuerloscheinrichtungen an geeigneter Stelle bereitzuhalten. Auf die Publikation VdS 3453
.Brandschutz im landwirtschaftlichen Betrieb" wird hingewiesen.

Betriebsangehdrige sind in der Bedienung der Loschgerate zu unterweisen.

Auf VDE 0132 ,Brandbekdmpfung und technische Hilfeleistung im Bereich elektrischer
Anlagen” wird hingewiesen.

Feuerldscher, Feuerloschmittel und Feuerldscheinrichtungen sind in gebrauchsfahigem
Zustand zu erhalten und in den vorgesehenen Zeitabstdnden priifen zu lassen.
An Feuerldschern ist ein Prifvermerk mit Datum anzubringen.

Bei Ausbruch eines Brandes sind die gefahrdeten Teile der elektrischen Anlagen von der
elektrischen Energiequelle zu trennen, indem unverziiglich der Hauptschalter betatigt wird.
Dies gilt allerdings nur fir elektrische Anlagen, die nicht fiir die Brandbekdmpfung unter
Spannung gehalten werden miissen oder soweit durch die Abschaltung keine anderen
Gefahren entstehen (DIN VDE 0132).

Zur Erleichterung der Rettungsarbeiten in rauchgefillten Raumen ist die Beleuchtung
auch bei Tage einzuschalten.

Die Motoren von Pumpen fiir Wasserversorgungsanlagen, fiir Wasserldschanlagen
(Sprinkleranlagen) oder sonstige Loscheinrichtungen sind in Betrieb zu halten.

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel sind nach Maglichkeit vor Léschwasser zu schiitzen.
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Der Eingriff in elektrische Anlagen durch ungeschulte Personen ist nicht statthaft. Das Trennen
der elektrischen Anlage von der Energiequelle hat durch das Betriebspersonal ordnungsgemaf

mit den daflir vorgesehenen Vorrichtungen zu erfolgen. Leitungen, Kabel oder Freileitungen
dirfen nicht ohne zwingenden Grund gewaltsam unterbrochen werden.

Wenn die Loscharbeiten beendet sind, hat eine Elektrofachkraft zu entscheiden, ob und in
welchem Umfang die elektrischen Anlagen wieder in Betrieb genommen werden diirfen.

Anhang A Literatur

Gesetze und Verordnungen

Vorschriften, Regeln und Informationen der Tréger der gesetzlichen Unfallversicherung

VSG 1.4 Unfallverhiitungsvorschrift ,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel”

Bundesverband der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften
Postfach 410356, 34114 Kassel
Internet: www.lsv-d.de

DGUV Vorschrift 3 Unfallverhitungsvorschrift ,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung”

Technische Regeln
DIN VDE 0100 ,Errichten von Niederspannungsanlagen”

= -420 Schutzmalinahmen, Schutz gegen thermische Auswirkungen

= 443 Schutz bei transienten Uberspannungen infolge atmosphérischer Einfliisse
oder von Schaltvorgéngen

= 705 Elektrische Anlagen von landwirtschaftlichen und gartenbaulichen
Betriebsstatten

DIN VDE 0105

= -100 Betriebvon elektrischen Anlagen
= -115 Betrieb von elektrischen Anlagen — Besondere Festlegung fir
landwirtschaftliche Betriebsstatten

DIN VDE 0132 ,Brandbekdampfung und technische Hilfeleistung im Bereich elektrischer
Anlagen”

VDE-AR-N 4100 ,Technische Regeln fiir den Anschluss von Kundenanlagen an das
Niederspannungsnetz und deren Betrieb (TAR Niederspannung)”

VDE-Verlag GmbH,
Bismarckstr. 33, 10625 Berlin
Internet: www.vde-verlag.de

Publikationen der deutschen Versicherer zur Schadenverhiitung
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http://www.vde-verlag.de/

A5

A.6

VdS 2017 ,,Uberspanngngsschutz fur landwirtschaftliche Betriebe"
VdS 2031 ,Blitz— und Uberspannungsschutz in elektrischen Anlagen”

VdS 2033 ,Elektrische Anlagen in feuergefahrdeten Betriebsstitten und diesen
gleichzustellende Risiken”

VdS 2067 ,Elektrische Anlagen in der Landwirtschaft”
VdS 2073 ,Elektrowarmegeréte und -heizungen fir Tieraufzucht sowie Tierhaltung”

VdS 2349-1 ,Auswahlvon Schutzeinrichtungen fiir den Brandschutz in elektrischen
Anlagen”

VdS 2349-2 ,EMV-gerechte Errichtung von Niederspannungsanlagen”

VdS 3449 ,Intensiv-Tierhaltungen — Konzepte fir Alarmierungseinrichtungen in
Stallanlagen”

VdS 3453 ,Brandschutz im landwirtschaftlichen Betrieb”
VdS Schadenverhiitung Verlag

Amsterdamer Str. 174, 50735 Koln

Internet: www.vds.de

10/2020 19

Publikationen der VdS Schadenverhiitung GmbH (VdS)

Weiterflihrende Literatur

Anhang B Erlauterungen

Gesetzliche und behérdliche Bestimmungen sind insbesondere:

Gesetz liber die Elektrizitdts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz-EnWG):

8§19  Technische Vorschriften

(1) Betreiber von Elektrizitdtsversorgungsnetzen sind verpflichtet, unter Berlicksichtigung
der nach 8§17 festgelegten Bedingungen fir den Netzanschluss von
Erzeugungsanlagen, Elektrizitdtsverteilernetzen, Anlagen direkt angeschlossener
Kunden, Verbindungsleitungen und Direktleitungen technische Mindestanforderungen
an deren Auslegung und deren Betrieb festzulegen und im Internet zu ver6ffentlichen.

8§49  Anforderungen an Energieanlagen

(1) Energieanlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass die technische
Sicherheit gewahrleistet ist. Dabei sind vorbehaltlich sonstiger Rechtsvorschriften
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die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten.

(2) Die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik wird vermutet,
wenn bei Anlagen zur Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Elektrizitét, die
technischen Regeln des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik
e. V. (VDE), ...

Verordnung liber Allgemeine Bedingungen fiir den Netzanschluss und dessen Nutzung fiir die
Elektrizitadtsversorgung in Niederspannung NAV — Niederspannungsanschlussverordnung

§ 13  Elektrische Anlage

(1) Fiir die ordnungsgemiRe Errichtung, Erweiterung, Anderung und Instandhaltung der
elektrischen Anlage hinter der Hausanschlusssicherung (Anlage) ist der
Anschlussnehmer gegenliber dem Netzbetreiber verantwortlich. Satz 1 gilt nicht fr
die Messeinrichtungen, die nicht im Eigentum des Anschlussnehmers stehen. Hat der
Anschlussnehmer die Anlage ganz oder teilweise einem Dritten vermietet oder sonst
zur Benutzung Uberlassen, so bleibt er verantwortlich.

(2) Unzuldssige Rickwirkungen der Anlage sind auszuschlieBen. Um dies zu
gewadbhrleisten, darf die Anlage nur nach den Vorschriften dieser Verordnung, nach
anderen anzuwendenden Rechtsvorschriften und behdordlichen Bestimmungen sowie
nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, gedndert und
instand gehalten werden. In Bezug auf die allgemein anerkannten Regeln der Technik
gilt 8§ 49 Abs. 2 Nr. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes entsprechend. Die Arbeiten
dirfen auRer durch den Netzbetreiber nur durch ein in ein Installateurverzeichnis eines
Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen durchgefiihrt werden; im
Interesse des Anschlussnehmers darf der Netzbetreiber eine Eintragung in das
Installateurverzeichnis nur von dem Nachweis einer ausreichenden fachlichen
Qualifikation fir die Durchfiihrung der jeweiligen Arbeiten abhéngig machen. Mit
Ausnahme des Abschnitts zwischen Hausanschlusssicherung und Messeinrichtung
einschlieflich der Messeinrichtung gilt Satz 4 nicht flr Instandhaltungsarbeiten. Es
dirfen nur Materialien und Geréate verwendet werden, die entsprechend § 49 des
Energiewirtschaftsgesetzes unter Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der
Technik hergestellt sind. Die Einhaltung der Voraussetzungen des Satzes 6 wird
vermutet, wenn das Zeichen einer akkreditierten Stelle, insbesondere das VDE-
Zeichen, GS-Zeichen oder CE-Zeichen, vorhanden ist. Der Netzbetreiber ist berechtigt,
die Ausfihrung der Arbeiten zu Gberwachen.

Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)

Verordnung liber elektrische Anlagen in explosionsgefidhrdeten Rdumen (ElexV)
Arbeitsschutzbestimmungen (Staatliche Amter fiir Arbeitsschutz)
Unfallverhiitungsvorschriften der Berufsgenossenschaften (UVV)
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Elektrische Anlagen

Elektrische Anlagen sind Anlagen mit elektrischen Betriebsmitteln zur Erzeugung,
Ubertragung, Umwandlung, Verteilung und Anwendung elektrischer Energie. Dies schlief3t
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Energiequellen ein wie Batterien, Kondensatoren und alle anderen Quellen gespeicherter
elektrischer Energie.

Landwirtschaftliche Betriebe

Als landwirtschaftliche Betriebsstéatten gelten Rdume, Orte oder Bereiche, in denen
Nutztiere gehalten, Futter- und Diingemittel, pflanzliche oder tierische Erzeugnisse gelagert,
aufbereitet und weiterverarbeitet werden. Hierzu gehoren auch Gebaude, die mit
landwirtschaftlichen Betriebsstatten durch metallene Bauteile (z.B. Konstruktionen,
Rohrleitungen) verbunden sind.

Intensiv-Tierhaltung

Als Intensiv-Tierhaltung gilt die Aufzucht und Haltung von Tieren, wenn diese Nutztiere (z.B.
Gefligel oder Schweine) in geschlossenen Raumen oder Gebauden gehalten werden und die
Versorgung der Tiere mit Luft, Licht und Futtermitteln durch technische Einrichtungen erfolgt.

In diesem Zusammenhang wird auf die Klausel SK 9609 (10) ,Elektrische Anlagen in
landwirtschaftlichen Betrieben” hingewiesen.

Sie kann im Rahmen eines Versicherungsvertrages vereinbart werden und lautet wie folgt:

1. Der Versicherungsnehmer hat die elektrischen Anlagen regelméfig auf seine
Kosten durch einen von der VdS Schadenverhiitung GmbH oder einer gleichermalien
qualifizierten Zertifizierungsstelle anerkannten Sachversténdigen priifen und sich ein
Zeugnis dariber ausstellen zu lassen. In dem Zeugnis muss eine Frist gesetzt sein,
innerhalb derer Mangel beseitigt und Abweichungen von den anerkannten Regeln der
Elektrotechnik, insbesondere von den einschldgigen VDE-Bestimmungen, sowie
Abweichungen von den Sicherheitsvorschriften, die dem Vertrag zu Grunde liegen,
abgestellt werden missen.

2. Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer das Zeugnis unverziglich zu
Ubersenden und die Méngel fristgerecht zu beseitigen sowie dies dem Versicherer
anzuzeigen.

Gefahrloses Wechseln der Sicherungseinsatze durch Laien beschrénkt sich auf
Schraubsicherungen mit vollstandigem Schutz gegen direktes Beriihren und max.
63 A Nennstrom und max. 400 V Wechselstrom.

VDE 1000-10 Elektrofachkraft: Person, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung,
Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschldgigen Normen die ihr Gbertragenen
Arbeiten beurteilen und mogliche Gefahren erkennen kann.
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3.2

Gefliigel-Mastbetriebe — Merkblatt zur Schadenverhiitung
Anwendungsbereich

Geflligel-Mastbetriebe aller Art in Gebduden gelten als feuergefahrdete Betriebsstatten und
als Betriebe der Intensiv-Tierhaltung. Dieses Merkblatt enthalt BandschutzmalRnahmen,
insbesondere Anforderungen an die elektrische Anlage und die Beheizung der Stalle sowie
Arbeitshinweise fir Elektrofachkrafte.

Bauliche MaRnahmen

Das Gebaude (Stall) sollte einschlieBlich der Warmedammung aus nichtbrennbaren Baustoffen
bestehen. Nichtbrennbare Stoffe sind z.B. Steine, Beton, Metall und Mineralwolle. Wand- und
Deckenbereich der Nebenrdume, in denen sich die elektrischen Steuer- und
Regeleinrichtungen befinden, sind mindestens feuerhemmend und aus nichtbrennbaren
Baustoffen zu erstellen. Als feuerhemmend gilt z.B. eine Wand aus 11,5 cm Mauerwerk, 10
cm Porenbeton oder 10 cm Ortbeton. Tidren zwischen Nebenrdumen und dem Stallbereich
mussen mindestens feuerhemmend (T 30) ausgefiihrt werden. Alle Gbrigen
Wanddurchbriche, z.B. fir Kabel- und Rohrdurchfiihrungen, sind mit nichtbrennbaren
Baustoffen zu verschliel3en.

Elektrische Anlagen
Errichtung und Prifung

Elektrische Anlagen in Geflligel-Mastbetrieben sind nach den anerkannten Regeln der
Elektrotechnik (Bestimmungen des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik
Informationstechnik e. V., VDE) zu errichten und zu betreiben. Die ,Sicherheitsvorschriften fiir
elektrische Anlagen in landwirtschaftlichen Betrieben/Intensiv-Tierhaltung” VdS 2057, sind zu
beachten; auf das Merkblatt ,Elektrische Anlagen in der Landwirtschaft" VdS 2067, wird
hingewiesen.

Die Anlagen dlrfen nur durch eine Elektrofachkraft errichtet, gedndert oder gepriift werden.
Elektrofachkraft ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen
sowie Kenntnisse der einschldgigen Normen die ihm Ubertragenen Arbeiten ausfihren und
beurteilen sowie mogliche Gefahren erkennen kann.

Die Prifung der elektrischen Anlage hat in regelmaRigen Abstéanden, mindestens jedoch
einmal jahrlich, durch eine Elektrofachkraft zu erfolgen. Die Pflicht zur regelmaRigen Prifung
ergibt sich aus den Unfallverhiitungsvorschriften ,Allgemeine Bedingungen fir elektrische
Anlagen und Betriebsmittel" VSG 1.4, des Bundesverbandes der landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaften unter Berlicksichtigung von DIN VDE 0105 Teil 15. AuRerdem ist die
vom Feuerversicherer verwendete Klausel SK 9609 ,Elektrische Anlagen in
landwirtschaftlichen Betrieben" zu beachten.

Technische Anforderungen
An die elektrische Anlage werden folgende Anforderungen gestellt:

- Elektrische Betriebsmittel missen staub- und spritzwassergeschitzt sein (Schutzart
IP 54); Abdeckungen fir elektrische Verteilungen, Steuereinrichtungen und
Betriebsmittel diirfen nicht entfernt werden.

- Elektrische Anlagen mussen fir jeden Geflligelmastraum bzw. jedes -gebdude
getrennt abgeschaltet werden kénnen.
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3.3

- Bei Liftungsanlagen mit mehreren elektromotorischen Antrieben sind diese auf
verschiedene Stromkreise aufzuteilen.

- Die Stromkreise der Liftungsanlage sind durch Fehlerstrom-(Fl) Schutzeinrichtungen
mit dem Kennzeichen S (Nennfehlerstrom IAN < 300mA) zu schitzen.

- Elektrische Betriebsmittel, die nicht zur Liftungsanlage gehéren, sind mit ihren
Stromkreisen anderen, nicht zur Liftungsanlage gehorenden Fl-Schutzeinrichtungen
zuzuordnen (Nennfehlerstrom IAN < 30mA).

- Uberspannungen kdnnen zum Ausfall der gesamten elektrischen Anlage fiihren. Es
sind deshalb wirksame Blitz- und Uberspannungs-Schutzeinrichtungen erforderlich,
siehe ,Blitz- und Uberspannungsschutz in elektrischen Anlagen” VdS 2031.

- Leuchten missen mindestens staub- und spritzwassergeschiitzt sein, d.h. dem
Schutzgrad IP 54 entsprechen. Da in Stéllen mit brennbaren Stduben und Fasern zu
rechnen ist, missen Leuchten mit begrenzter Oberflachentemperatur ausgewéhlt und
installiert werden. Sie tragen das Kennzeichen ™. Die Leuchten sollten auRerdem
schutzisoliert sein. An Stellen, an denen mit mechanischer Beschadigung zu rechnen
ist, missen Leuchten durch Vorrichtungen, z.B. Schutzgitter und Schutzkérbe,
geschiitzt werden. Abdeckungen missen aus nichtbrennbaren Materialien bestehen,
zum Beispiel aus Glas. Bei der Installation sind zuséatzlich die VdS-Richtlinien
.Leuchten” VdS 2005, zu beachten.

Ersatzstromversorgung

Ein Ausfall der Stromversorgung kann das Leben der Tiere geféhrden. Deshalb sollte die
standige Funktionsfahigkeit der elektrischen Anlage durch eine eigene
Ersatzstromversorgungsanlage sichergestellt werden.

Die Ersatzstromversorgungsanlage muss so bemessen sein, dass alle zum Betrieb der
Tierhaltung erforderlichen Einrichtungen versorgt werden kénnen. Kurzzeitig auftretende hohe
Anlaufstrome von Motoren sind bei der Dimensionierung zu berlcksichtigen. Auf die
Ersatzstromversorgungsanlage sollte im Stérungsfall automatisch umgeschaltet werden,
wobei eine zwangsldufige Trennung der AuRRenleiter und des Neutralleiters der
Netzversorgung sichergestellt sein muss. Dies gilt auch fir handbetatigte Umschalter. Besitzt
der Generator der Ersatzstromversorgungsanlage keine eigene Antriebsmaschine, kann er z.B.
Uber die Zapfwelle eines Schleppers angetrieben werden.

Beheizung

Fir die Beheizung der Stélle kénnen verschiedene Warmeerzeuger Verwendung finden.
Weitverbreitet sind an Stahlketten oder -seilen hdngende oder festmontierte

- gasbefeuerte Warmlufterzeuger (Gaskanonen),
- gasbefeuerte Warmestrahlgerate und
- elektrische Warmestrahlgeréate.

Warmeerzeuger flihren hdufig zu Branden, insbesondere wenn die nachstehenden
Sicherungs- und InstallationsmalRnahmen nicht beachtet werden (siehe auch Tabelle):

- Montageabstdnde der Warmeerzeuger zu Wand, Boden und Decke sind einzuhalten.

- Um die Warmeerzeuger herum ist eine Brandschutz-Zone einzurichten.
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- Auf eine sichere Befestigung der Warmeerzeuger ist zu achten.

- Nach Einbringung der Einstreu und Inbetriebnahme der Heizgeréte ist bis zur
Durchfeuchtung der Einstreu eine regelmaRige Kontrolle des Stalles (mdglichst alle
drei Stunden) durchzuflhren.

- Gasgeréate und -anlagen dirfen nur durch einen Gas-Fachinstallateur nach den jeweils
geltenden Sicherheitsbestimmungen und Nomen installiert werden.

Fir elektrische Warmestrahlgerate sind zusatzlich die Richtlinien ,Elektrowdrmegeréte und -
heizungen fir Tieraufzucht sowie Tierhaltung" VdS 2073, zu beachten.

Alarmierungs- und Loscheinrichtungen

Stérungen der Liftungsanlagen und Ausfall der Stromversorgung missen von einer
Gefahrenmeldeanlage (GMA), die unabhéngig von der Netzversorgung ist, gemeldet werden.
Von der GMA muss jede stromflihrende Leitung einzeln tiberwacht werden. Die GMA sollte
auch eine zu hohe Temperatur im Stall erkennen und melden.

Zur Meldung im Gefahrenfall sind akustische und optische Signalgeber vorzusehen, die so
anzubringen sind, dass ihre Signale mit Sicherheit wahrgenommen werden kénnen. Die
Signalgeber dirfen nur an der Zentrale der GMA auler Funktion gesetzt werden.

Vor jeder Neubelegung des Stalles ist eine Funktionskontrolle aller Meldeeinrichtungen und
der FI-Schutzschalter durchzufihren.

Zum Loschen von Entstehungsbréanden ist im Vorraum aulRerhalb des Stalles mindestens ein
Feuerldscher vorzuhalten. Es wird hierfiir mindestens ein 10-Liter Wasserldscher empfohlen.

Wartung von Warmeerzeugern

Bei Neuanschaffung der Warmeerzeuger ist auf die Wartungsfreundlichkeit der Geréte zu
achten.

Gasbefeuerte Warmlufterzeuger sind vor jeder Neubelegung des Stalles von Staub und
Verkrustungen — auch in ihrem Innenbereich- mit einer Luftlanze (Betriebsdruck 5 bis 10 bar)
zu reinigen. Gasbefeuerte Warmeerzeuger dirfen nicht mit Wasser oder einem
Hochdruckreiniger gereinigt werden, um Schaden an der Ziindarmatur auszuschliel3en.

Die elektrischen Anlagen und Geréte sind jahrlich einmal durch eine Elektrofachkraft,
Einrichtungen fir die Gasversorgung und die Gasverbrauchsgerate durch einen Gas- und
Wasserinstallateur zu warten. Der ordnungsgemafe Zustand ist schriftlich bestatigen zu
lassen.

Allgemeiner Betrieb

Zum Schutz vor Brandstiftung und unbefugtem Betreten sind die Stélle stets verschlossen zu
halten.

Die Strohlagerung im Freien muss in einem Mindestabstand von 25 m zum Gebaude erfolgen.
Bei Gebauden mit brennbaren Umfassungswénden oder mit weicher Bedachung ist ein
Mindestabstand von 50 m erforderlich.

Rauchen, Umgang mit offenem Licht und Feuer sowie Feuerarbeiten sind in Bereichen mit
leichtentziindlichen Stoffen (Heu, Stroh, usw.) und in deren Nahe verboten.

Literatur und Bezugsquellen
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Warmlufterzeuger

Warmestrahler

mindestens 1 Meter

mindestens | Meter

1
Montageabstand Decke \ Decke
- zur Wand >1m |
- zur Decke
- zum Einstreu
>1m Waérmestrahlgeréat
Warmlufterzeuger
>1m 21m
Einstreu Einstreu
]
]
>15m Llange:
mindestens 5 Meter
>5m + Geratelange
Brandschutzzone . . Brandschutzzonen von 4 Meter Durchmesser
) —+ Ausblasrichtung Breite: um den Strahler erhdhen die Sicherheit.
mlnde?stens 5 Tage mindestens 3 Meter
von Einstreu + Geratebreite
freihalten z15m Hinweis: Gasbefeverte Gerdte sind nur mit
Warmlufterzeuger Auffangkorb unter dem Gliohkorb zu betreiben.
Hinweis: Bei aufgestanderter Brandschuizzone als
Blechkonstruktion kann Einstreu unter der Abschirmung
verbleiben.
waagerecht an der tragenden Konstruktion an mindestens drei Punk-
Befestigung ten mit Schraubhaken oder an der Decke hangend mit Stahlketten

oder -seilen

an der Decke hangend mit Stahlkette oder -seil

Tabelle: Montage- und Sicherheitsabstéinde fir Wéarmeerzeuger
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Leistungstibersicht zu Haftungserweiterungen und Kosten

Gefahren Sparte
o F = Feuer
Haft.ungserweiterut'lg bzw. Besonderheit: Lw = Leitungswasser
ABL/Punkt vers!cherte Kosten im Rahmen der Selbstbeteiligung im Schadensfall St/H = Sturm / Hagel Gebiud Inhalt
versicherten Gefahren (SB); Héchstentschadigung (HE) Ed = Einbruchdieb- ebdude a
stahl/Vandalismus/
Raub
Erweiterte Definition der versicherten Gefahren
A21.2 Blindgangerschaden F v v
A23 Radioaktive isotope F, Lw, St/H, Ed v v
A2.4 Terrorakte HE: 10.000.000 Euro F, Lw, St/H, Ed v
A31 Stromschlag an Tieren Nottotung mitversichert F
A399 deaden durch Nutzfeuer oder r . .
-warme
Brandschaden an Réucher-,
A3.2.3 Trocknungs- und sonstigen dhnlichen F v
Erhitzungsanlagen
A34 Uberspannung durch Blitz oder r
’ atmospharische Elektrizitat v v
A36 Schiden durch Implosion F v v
A3.8 Induktionsschaden F v v
A39 Schaden durch Verpuffung F v v
A3.10 Schiden durch Rauch und RuR F v v
A3.11 Seng- und Schmorschéden HE: 10.000 Euro F v v
A3.12 Schaden durch Uberschallknall F v v
Schaden infolge Fahrzeuganprall
A3.13 durch StraRen-, Schienen- oder F v v
Wasserfahrzeuge
Bruch- und Nésseschaden von
A4116 Gartenbewdsserungsanlagen in v v
landwirtschaftlichen Wohnge- Lw
A4.3.10 anawir 9
bauden
Bruch von Gasleitungen innerhalb
A4LL17 versicherter Geb&ude Lw v
A4.1.23 Bestimmungswidriger Wasseraustritt
aus Wasserlosch- und Lw v v
A4.3.5 Berieselungsanlagen
Nésseschéaden aufgrund undichter
Ad.4 Lw v v

Fugen oder Fliesen
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Gefahren Sparte
i F = Feuer
Haft‘ungserweiterut'lg bzw. Besonderheit: Lw = Leitungswasser
ABL/Punkt | versicherte Kostenim Rahmender | gqpctheteiligung im Schadensfall St/H=Sturm /Hagel | .. |
versicherten Gefahren (SB); Hochstentschadigung (HE) Ed = Einbruchdieb- .
stahl/Vandalismus/
Raub
Bruchschaden an Armaturen
A4S innerhalb von Geb&uden HE: 5.000 Euro Lw v
A4G Rggenwassersammelanlagen Lw ,
(Zisternen)
Wasserzuleitungs- und
A4.7 Heizungsrohre auf und auflerhalb des | HE: 10.000 Euro Lw v
Versicherungsgrundstiicks
Erweiterte Versicherung von HE: 10.000 Euro
A48 Ableitungsrohren fir landwirt- Lw v
schaftliche Wohngebsude SB: 500 Euro
Wasseraustritt aus privat genutzten )
A49 Schwimmbecken HE: 10.000 Euro Lw v v
A4.10 Medienverlust HE: 5.000 Euro Lw
A411 Rohrverstopfungen Lw
Eindringen von Niederschldgen durch
. St/H
nicht durch Sturm, Hagel oder _ bei Einschluss der
A6.10 weitere Naturgefahren geschaffene HE: 10.000 Euro .
- . Weiteren
Gebédudeodffnungen an landwirt- Naturaefahren — v
schaftlichen Wohngebauden 9
A76 Sachen in Schaukésten oder Vitrinen HE: _ 5-000 Euro je Schaukasten Ed
oder Vitrine v
Versicherte Sachen
A8.2.2 Geb&dudebestandteile F/Lw/St/H
A8.2.3 Gebaudezubehdr F/Lw/St/H/Ed
Weiteres Zubehor sowie sonstige HE: 10 % der
A8.24 Grundstlcksbestandteile Gesamtversicherungssumme F/Lw/SUH v
An der Aullenseite des Gebaudes
A8.25 angebrachte Sachen F/lw 7 SUH v
A83.1 Ernteerzeugnisse F/Lw/St/H/Ed v
Tiere mit Einzeltierwert Gber 10.000
A8.3.2 Tierbestand Euro nur bei besonderer F/Lw/St/H/Ed v
Vereinbarung
Geb h tand
A8.3.3 erauchsgegenstande von HE:  10.000 Euro F/Lw/St/H/Ed P
Betriebsangehdrigen
HE: 10.000 Euro Ed
A834 Sachen in Sattelkammern . v
SB: 500 Euro — soweit beantragt —
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Gefahren Sparte
i F = Feuer
Haftungserweiterung bzw. Besonderheit: Lw = Leitungswasser
ABL/Punkt | versicherte Kostenim Rahmender | gqpctheteiligung im Schadensfall St/H=Sturm /Hagel | .. |
versicherten Gefahren (SB); Hochstentschadigung (HE) Ed = Einbruchdieb- ebaude 2
stahl/Vandalismus/
Raub
Heu und Stroh in Diemen, offenen HE: 30.000 Euro je Schaden-
A8.3.5 Ballenlagern oder in offenen jahr; max. 15.000 Euro je Diemen F v
Feldscheunen oder Ballenlager
In das Gebadude eingefligte Sachen
A8.3.6 des Versicherungsnehmers als Mieter F/Lw/St/H/Ed v
oder Péchter
Bargeld, Urkunden, Brief- und HE: abhéngig von der Art und
A8.3.7 F/Lw/St/H/Ed
Wertmarken Qualitat des Wertbehéltnisses W v
Verluste an Bargeld, versicherten
Sachen und sonstigen beweglichen
Sachen durch Raub:
HE: abhangig von der Art und Ed v
AB38 a) innerhalb des Versicherungsortes Qualitst des Wertbehiltnisses
b) auf Transportwegen
Ertragsausfall
A10 Ertragsausfall im Rahmen der F/Lw/St/H/Ed v
versicherten Gefahr — soweit beantragt —
A103 Rickwirkungsschaden HE: . lOO.QOO Euro je F/Lw /.St/H / Ed v
Versicherungsjahr — soweit beantragt —
Allgemeine Erweiterungen
Verzicht auf Einrede der groben
Fahrlassigkeit i
A12112 a) bei Wohngebzuden genereller Verzicht F/Llw/StH
A12111 b) ansonsten Verzicht bis 250.000 Euro F/Lw/St/H/Ed v
T Entschadigungsanspruch
Verzicht auf Einrede der groben
Fahrlassigkeit bei Verletzung von . .
A12.12 Obliegenheiten und Sicherheits- \E/r‘jZ'cc:at dk;'sui'oszifurfch F/Lw/St/H v
vorschriften flir landwirtschaftliche gung P
Wohngebaude
Innere Unruhen, boswillige -
HE: 10.000 Euro fir b (L
A12.13 Beschadigung und Graffit, Streikund | o= = 0 EPOSHEE ]
Aussperrung gung v v
Unterstellung von nicht landwirt-
Al2.14 schaftlichen Fahrzeugen F v v
A12.15 Inhalt von Kraftfahrzeugen HE: 10.000 Euro F v
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Gefahren Sparte
. F = Feuer
; Besonderheit:
Haft.ungserwelterut'lg bzw. Lw = Leitungswasser
ABL/Punkt | versicherte Kostenim Rahmender | gqpctheteiligung im Schadensfall St/H=Sturm /Hagel | .. |
versicherten Gefahren (SB); Hochstentschadigung (HE) Ed = Einbruchdieb- .
stahl/Vandalismus/
Raub
Versicherungsschutz bei unklarem
A12.1.6 Zeitpunkt des Versicherungsfalls F/Lw/St/H/Ed v v
nach Versichererwechsel
A12.1.7 Anerkennung der Risikoverhaltnisse F/Lw/St/H/Ed
A12.18 Leistungsverbesserungs-Garantie F/Lw/St/H/Ed
Besondere Vereinbarungen und versicherte Kosten
Al12.21 Aufraumungs- und Abbruchkosten F/Lw/St/H/Ed
A12.2.2 Bewegungs- und Schutzkosten F/Lw/St/H/Ed
Isolierungskosten fir radioaktiv
A12.23 verseuchte Sachen F/Lw/St/H/Ed v v
Mehrkosten durch behérdliche
Al2.24 Wiederherstellungsbeschrankungen F/Lw/SUH/Ed v v
Mehrkosten durch Preissteigerungen
A12.2:5 nach einem Versicherungsfall F/lw/StH /Ed v v
Reparaturkosten fiir provisorische
A12.2.6 MaRnahmen F/Lw/St/H/Ed v v
Mehrkosten fir den alters- und be-
A12.2.7 hindertengerechten Wiederaufbau in HE: 10.000 Euro F/Lw/St/H/Ed v
Wohn-, Bliro- und Sozialgebduden
Mehrkosten fiir behordlich nicht
A12.2.8 vorgeschriebene energetische HE: 25.000 Euro F/Lw/St/H/Ed v
Modernisierung von Geb&uden
A12.29 | Mehrkosten firden Einsatz von HE: 5000 Euro F/Lw/St/H/Ed y
Primarenergie
Mehrkosten fiir energetische HE: 500 Euro je Gerat; max.
A12.2.10 Modernisierung von Inventar 5.000 Euro je Schadenfall F/lw/StH /Ed v
Stornokosten bei schadenbedingtem HE: 5.000 Euro; ab 5.000 Euro
Al2.2.11 Reisestorno Schadenhéhe F/Lw/StH /Ed v v
. . HE: 5.000 Euro; ab 5.000 Euro
A12.2.12 Rulckreisekosten aus dem Urlaub Schadenhihe F/Lw/St/H/Ed v v
Hotelkosten fir die selbst genutzte HE: 200 Euro pro Tag;
Al12.2.13 Wohnung langstens fir 200 Tage F/lw /SUH v
HE: 10.000 Euro; langstens fir
A12.2.14 Transport- und Lagerkosten 180 Tage F/Lw/St/H/Ed v v
Kosten fir
A12.2.15 VerkehrssicherungsmaRnahmen F/Lw/StH /Ed v v
A12.2.16 Bewachungskosten bis 72 Stunden F/Lw/St/H/Ed v v
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Gefahren Sparte
. F = Feuer
. Besonderheit:
Haft.ungserwelterut'lg bzw. Lw = Leitungswasser
ABL/Punkt vers!cherte Kosten im Rahmen der Selbstbeteiligung im Schadensfall St/H = Sturm / Hagel Gebiude Inhalt
versicherten Gefahren (SB); Hchstentschadigung (HE) Ed = Einbruchdieb- .
stahl/Vandalismus/
Raub
Kosten flr die Beseitigung von
A12.2.17 Aufbruchschéden zur Rettung von F/Lw/St/H/Ed v v
Menschenleben
A12218 W|ede.|jherstellungskosten far F/Lw/StH/Ed .
Geschéftsunterlagen
Aufgebots- und Wiederher-
A12.2.19 stellungskosten fir Urkunden F/Lw/StH/Ed v
A12.2.20 Beseitigung umgestirzter Bdume HE: 20.000 Euro F/St/H v
Eigenturn von Gésten im HE: 5.000 Euro je Zimmer fiir
A12.2.21 Begherber unasbetrieb Ubernachtungsgaste F/Lw/St/H/Ed v
gung HE: 500 Euro je Tagesgast
AuBenmobiliar von gastronomischen HE: 5.000 Euro St/H / Ed
A12.2.22 | Angeboten auf dem SB: 250 Euro bei Diebstahl; v
Betriebsgrundstiick 25 %, mind. 500 Euro bei St/H
i 3 i v
A12.223 | Verkaufsautomaten Einschrankungen bei Automaten F/Lw/St/H /Ed
auRerhalb von Gebduden
. HE: 5.000 Euro; bei Schaden
A12.2.24 Regiekosten iber 25.000 Euro F/Lw/St/H/Ed v v
Datenrettungskosten bei landwirt-
A12.2.25 schaftlichen Wohngebéuden HE 1.000 Euro F/Lw/St/H/Ed v
Aufwendungen fir Darlehenszinsen
A12.2.26 flr standig selbst bewohnte landwirt- | HE 5.000 Euro F/Lw/St/H/Ed v
schaftliche Wohngebaude
Kosten fir Dekontamination des
Al22.27 Erdreichs F v v
A12.2.28 Feuerldschkosten F v v
Kosten flr die Beseitigung von
A12.2.29 Geb&udebeschadigungen nach F v
Fehlalarm von Rauchmeldern
A12.2.30 Schéaden an géartnerischen Anlagen HE 20.000 Euro F v
Beschadigungen an Kabeln und
A12.2.31 Dammung durch Marder und HE 20.000 Euro F v
Waschbéren
Tierdiebstahl von landwirtschaft-
A12.2.32 lichen Nutztieren und Schaden durch HE: . ,SO'OOO Euro; max. 10.000 F v
. . R Euro je Tier
Ripper (einschl. Notttung)
Diebstahl von Weidezaun- HE: 1.500 Euro zum Zeitwert
A12.2.33 o . F v
Batteriegerdten und Weidepumpen SB: 100 Euro
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Gefahren Sparte
; F = Feuer
: Besonderheit:
Haft‘ungserwelterut'lg bzw. Lw = Leitungswasser
ABL/Punkt | versicherte Kostenim Rahmender | gqpctheteiligung im Schadensfall St/H=Sturm /Hagel | .. |
versicherten Gefahren (SB); Hochstentschadigung (HE) Ed = Einbruchdieb- .
stahl/Vandalismus/
Raub
A12.234 | Akuter Botulismus HE: 50000 Euroje F p
Versicherungsjahr
Kosten infolge Erstickungstod von HE: ) .SO'OOO Euro; max. 10.000 v
A12.2.35 | Tieren durch Gilleaufrihren (einschl. | EUroJe Tier F
Nottbtung) SB: 1.000 Euro
HE: 30.000 Euro; max. 10.000
Kosten flir Rettung und Bergung von | Euro je Tier und 2.500 Euro fiir
A12.2.36 versicherten Tieren (einschl. Rettungs-/BergungsmaBnahmen F v
Nottétung)
SB: 500 Euro
A12.2.37 Waldbrand HE: 10.000 Euro F v
A122.38 Fermentatlon.sschaden an r .
Ernteerzeugnissen
A 12239 Sc.hwel?ersetzun:c';sschaden an = .
mineralischem Diinger
Schéaden an eigenen Nutztieren auf ) )
A12.240 | der Weide durch Wélfe und andere EuEro . Tie3ro.ooo Euro; max. 10.000 | v
Wildtiere (einschl. Nottotung) J
Schéden an Gefrier- oder Kiihlgut
A19941 wegen Kihlungsausfall in Ladenge- HE- 5.000 Euro r
- schaften im landwirtschaftlichen ' ' . v
Nebenbetrieb
Entwendung von
A12.2.42 Geb&udebestandteilen und HE 5.000 Euro F v
Geb&dudezubehor
Diebstahl von fest installierten
A12.2.43 Ladestationen fir Elektrofahrzeuge HE: 5.000 Euro F v
Gebaudebeschadigungen infolge )
Al2.2.44 Einbruchs durch unbefugte Dritte HE: 5-000 Euro F v
Bargeldverlust durch HE: 5.000 Euro bzw. 2.500
A12.2.45 . g . Euro in Abhangigkeit von Art und F v
Einbruchdiebstahl und Beraubung e
Qualitat der Aufbewahrung
Schéden durch Einbruchdiebstahl an
A12.2.46 Werkzeug und Betriebsmitteln in HE: 5.000 Euro F v
Betriebsgebduden
Leckortungskosten bei nicht
A12.2.47 versicherten Schaden in landwirt- HE: 1.000 Euro Lw v
schaftlichen Wohngeb&uden
A12948 Kosten flr provisorische £d ,

Sicherungsmalinahmen
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Gefahren Sparte
. F = Feuer
; Besonderheit:
Haft‘ungserwelterut'lg bzw. Lw = Leitungswasser
ABL/Punkt | versicherte Kostenim Rahmender | gqpctheteiligung im Schadensfall St/H=Sturm /Hagel | .. |
versicherten Gefahren (SB); Hochstentschadigung (HE) Ed = Einbruchdieb- .
stahl/Vandalismus/
Raub
A12.2.49 Beseitigung von Gebaudeschaden Ed v
A12.2.50 Schlossdnderungskosten Ed v
A12.251 Erweiterte Schlossdanderungskosten Ed v
Telefonmissbrauch nach einem
Al12.2.52 Einbruch in ein Betriebsgebiude HE: 250 Euro Ed v
Wiederbeschaffungskosten fiir
A12.2.53 Alarm- und Schutzeinrichtungen von HE: 2.500 Euro Ed v
Betriebsgeb&duden
A12.954 Sch?ufensterlnhalt von Ladenge- HE: 5.000 Euro £d ,
schaften
Mietausfall fir selbstgenutzte oder
A131 vermietete Raume in landwirt- Haftzeit 24 Monate F/Lw/St/H v
schaftlichen Wohngeb&uden
. . . HE: 10 % der Versicherungs-
A13.3 MIEt.aUSfa“ fur an Fremde vermietete summe des beschédigten Gebaudes; F/Lw/St/H v
Betriebsgebaude .
Haftzeit 24 Monate
Mietausfall bei Auszug eines Mieters
Al34.1 infolge Schadenfall F/lw 7 SUH v
Mietausfall bei unterbliebener
Al134.2 Vermietung infolge Schadenfall F/lw 7 SUH v
Mehrkosten durch
Al42 Technologiefortschritt F/Lw/StH/Ed v v
I Ubernahme des VN-Anteils ab
A18.6 Sachversténdigenkosten 15.000 Euro Schadenhdhe F/Lw/St/H/Ed v v
Aufwendungen zur Abwendung und
B4.10.1 Minderung des Schadens F/Lw/St/H/Ed v v
Kosten der Ermittlung und
B4.102 Feststellung des Schadens F/lw/StH/Ed v v
Besondere Haftungserweiterungen
. . . . F
Cl1 Rohbau-Feuerversicherung bis 24 Monate beitragsfrei . v
— soweit beantragt —
HE: 500.000 Euroje F
€12 Unbenannte Gefahren Versicherungsjahr; SB: 500 Euro — soweit beantragt — v v
Sonstiges
A12.1.7 Anerkennung der Risikoverhaltnisse F/Lw/St/H/Ed v v
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Gefahren Sparte
. F = Feuer
. Besonderheit:
Haft.ungserwelterut'lg bzw. Lw = Leitungswasser
ABL/Punkt vers!cherte Kosten im Rahmen der Selbstbeteiligung im Schadensfall St/H = Sturm / Hagel Gebiude Inhalt
versicherten Gefahren (SB); Hchstentschadigung (HE) Ed = Einbruchdieb- .
stahl/Vandalismus/
Raub
Vorsorgeversicherung fir An-, Um- HE: 100% der Versicherungs-
A14.1.3 g g ' summe des Geb&udes mit Baumal3- F/Lw/St/H v
oder Ausbaumalnahmen .. .
nahmen fir maximal 12 Monate
Abweichende Verwendung des
A16.2.1 Neuwertanteils flir Gebaude F/Lw/St/H v
- Liberale Wiederaufbauklausel -
Verantwortlichkeit fiir VerstoRe
A9 gegen Sicherheitsvorschriften F/Lw/SYH /B v v
Vorlbergehende Abweichung von .
A19.4 Sicherheitevorschriften bis 3 Monate F/Lw/St/H/Ed v v
Verzicht auf Gefahrerhohung bei
A20.1.4.2 voriibergehender Nichtnutzung 180 Tage F/Lw/St/H/Ed v v
A165 Le|.st.ungs;').ﬂ|cht gegentber F/Lw/StH .
Teileigentlimern
Sachverstandigenverfahren bei
Zusammentreffen mit einer
A18.8 F/Lw/St/H/Ed
Spezialversicherung (Maschinen- W v v

versicherung)

Hinweis: Diese Ubersicht stellt lediglich eine Kurzbeschreibung der versicherten Leistungen dar. Die rechtsverbindliche Beschreibung des

Versicherungsschutzes ergibt sich ausschliel3lich aus den beantragten und von uns im Versicherungsschein dokumentierten Leistungen sowie
aus den vereinbarten Versicherungsbedingungen.

Ist in der gleitenden Neuwertversicherung eine prozentuale Entschédigung festgesetzt, ermitteln sich die festgesetzten Entschadigungsgrenzen
aus der mit dem Anpassungsfaktor multiplizierten Versicherungssumme 1914.
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	POSITI~1
	Positionenerläuterungen zur Versicherung landwirtschaftlicher Betriebe
	1. Gebäude
	Als Gebäude gelten alle Bauwerke (auch Um-, An- und Neubauten) einschließlich Fundamente, Grund- und Kellermauern, die zur Aufnahme von Menschen, Tieren oder Sachen geeignet sind.
	Nicht zur Position Gebäude gehören Baubuden, Zelte und Traglufthallen.
	Zur Position Gebäude gehören nur auf besondere Vereinbarung Photovoltaikanlagen sowie deren zugehörige Installationen (z. B. Solarmodule, Montagerahmen, Befestigungselemente, Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Wechselrichter und Verkabelung).
	Unter Fundamenten oder Grundmauern wird der gesamte allseitig vom Erdreich berührte Bauteil verstanden, der bei unterkellerten Gebäuden unter der Unterfläche Kellerboden liegt und bei nicht unterkellerten Gebäuden, bis Unterfläche Erdgeschossfußboden ...
	Unter Kellermauern sind die Umfassungswände zu verstehen, die zwischen der Unterfläche des Kellerbodens und der Unterfläche des oberirdischen Geschosses liegen.
	Zur Position Gebäude gehören auch:
	– Baustoffe und Bauteile, die für den Bestand und die Herstellung eines Gebäudes eingefügt oder für den Einbau in ein Gebäude bestimmt sind
	– Behälter, sofern in Mauerwerk oder Beton ausgeführt
	– Blitzableiter
	– Brunnenanlagen, einschließlich Abdeckungen
	– Einfriedungen
	– Einrichtungen und Einbauten, die nach ihrer baulichen Ausführung mit dem Gebäude bleibend verbunden und somit als dessen Bestandteil anzusehen sind und dauernd der Benutzung des Gebäudes dienen und im Eigentum des Gebäudeeigentümers stehen, z. B.
	– Anbindungen für Tiere
	– Antennenanlagen
	– Aufzugschächte, einschließlich Türen
	– Be- und Entlüftungsanlagen
	– Blendläden
	– Boxenabgrenzungen
	– Einbauschränke
	– Fußbodenkanäle und -gruben einschließlich Abdeckungen
	– Fressgitter
	– Halsrahmen für Tiere
	– Hauswasserver- und -entsorgung, einschließlich der gesundheitlichen Anlagen sowie der dazugehörigen Warmwasser-bereitungsanlagen, Pumpen und dergleichen
	– Klimatisierung
	– Licht und Kraftanlagen, einschl. Beleuchtungskörper
	– Personenaufzüge
	– Raumbeleuchtungsanlagen, ohne Lampen und Röhren etc.
	– Raumbelüftungsanlagen
	– Raumbeheizungen, z. B. Herde, Einzel- und Sammelheizungen, Brennstoffbehälter, Kessel, Pumpen und dergleichen Anlagen
	– Sanitäranlagen, z. B. Ausgüsse, Waschbecken, Badewannen, WC
	– Selbstfangvorrichtungen für Tiere
	– Silos, freistehend sofern in Mauerwerk oder Beton ausgeführt; in Gebäuden errichtet oder eingebaut
	– Tröge und Tränken

	– Gruben, sofern in Mauerwerk oder Beton ausgeführt
	– Hofbefestigungen
	– Leitungen – elektrische –, unter Putz verlegt
	– Rampen
	– Schornsteine
	– Verbindungsbrücken
	– Vordächer
	– Wasserhochbehälter, sofern in Mauerwerk oder Beton ausgeführt
	Nicht versichert sind:
	– Baubuden, Zelte, Traglufthallen
	– Grund und Boden, Wald oder Gewässer
	– Mobile Ställe
	Nur aufgrund besonderer Vereinbarung sind versichert:
	– Photovoltaikanlagen
	– Energieanlagen (Biogas, Windkraft)
	– unbewohnte bzw. (dauerhaft) ungenutzte Gebäude (siehe hierzu auch die entsprechende Zeichnungsrichtlinie)
	– Silos in Stahlbauweise auf Fundament
	Nicht versicherbar sind:
	– Baufällige Gebäude
	– Gebäude, die zum Abbruch bestimmt sind
	– Gebäude mit einer Entwertungsquote ab 80 %



	2. Landwirtschaftlicher Inhalt
	Versichert sind nur die Positionen, für die im Versicherungsvertrag eine Versicherungssumme genannt ist bzw. über die summarische Versicherung mitversichert sind.
	Zum landwirtschaftlichen Inhalt zählen folgende Positionen:
	– Betriebseinrichtung (Inventar)
	– Ernte
	– Sonstige Vorräte der Landwirtschaft
	– Tiere, auch in Intensivhaltung und über 5.000 € Einzelwert

	3. Betriebseinrichtung
	3.1 Betriebseinrichtungen sind bewegliche Sachen (einschließlich der dazugehörigen Fundamente und Einmauerungen), soweit sie nicht unter die übrigen Positionen fallen.
	3.2 Solche Betriebseinrichtungen sind z. B.
	– Zugmaschinen, Mähdrescher und selbstfahrende Arbeitsmaschinen, sofern ihre Mitversicherung beantragt ist
	– Anhänger, sonstige Transportfahrzeuge und-geräte
	Für Zugmaschinen – sofern beantragt – und zulassungspflichtige Anhänger wird nur Entschädigung geleistet, soweit Entschädigung nicht aus einer Kaskoversicherung beansprucht werden kann
	– Maschinen und Geräte für:
	– Tierhaltung
	– Bodenbearbeitung
	– Düngung
	– Pflanzenschutz
	– Beregnung
	– Feldbestellung
	– Pflege (der Felder, der Technik)
	– Ernte
	– Futteraufbereitung und -verteilung
	– Reparatur
	– Forstwirtschaft

	– Ersatz- und Kleinteile
	– Kleine Wirtschaftsgeräte
	Ferner zählen zur Betriebseinrichtung z. B.:
	– Absauganlagen, die Betriebszwecken dienen
	– Antriebseinrichtungen, einschließlich Riemen, Seile und Ketten
	– Apparaturen
	– Baugerüste
	– Bedienungsbühnen
	– Behälter, soweit kein Verpackungsmaterial
	– Beregnungs-, Bewässerungs- und Wasserpumpenanlagen
	– Beleuchtungsanlagen, die mit dem Gebäude nicht fest verbunden sind
	– Brandbekämpfungseinrichtungen und -anlagen
	– Brandmeldeanlagen
	– Büchereien
	– Büroeinrichtung und -ausstattung
	– Container
	– Dampfkraftanlagen
	– Einbruchmeldeanlagen
	– Energieanlagen (Kessel-, Kraftanlagen für den landwirtschaftl. Betrieb)
	– Entmistungsanlagen
	– Feuerlöscher
	– Firmenschilder
	– Förderanlagen (z. B. Elevatoren, Bänder, Schnecken)
	– Forstgeräte
	– Fütterungsanlagen
	– Gebläse
	– Gefäße, soweit kein Verpackungsmaterial
	– Hubstapler, soweit nicht zulassungspflichtig;
	– Kabel
	– Kantineneinrichtungen
	– Kantineneinrichtungen
	– Kesselanlagen, die überwiegend der Kraft-, Wärme- oder Wasserversorgung von Betriebseinrichtungen dienen
	– Klimaanlagen, die Betriebszwecken dienen
	– Kommunikationsanlagen und -zubehör (z. B. Telefon, Fax)
	– Kran-, Hebeanlagen
	– Kühlanlagen
	– Lagereinrichtungen
	– Lastenaufzüge
	– Leitungen - elektrische -, soweit nicht unter Putz verlegt
	– Löscheinrichtungen (Feuerlöschen, Pumpen, Schläuche etc.)
	– Löschfahrzeuge, soweit nicht zulassungspflichtig
	– Lüftungsanlagen, die Betriebszwecken dienen
	– Luftschutzeinrichtungen
	– Mahl- und Mischanlagen
	– Melkanlagen
	– Milchverwertungsanlagen (Behälter, Kühlsysteme, Wärmerückgewinnung etc.)
	– Motoren
	– Ofenanlagen, zum Brennen, Glühen, Schmelzen, Backen und dergleichen
	– Reinigungs-, Sortier- und Beizanlagen
	– Rohrleitungen, die Betriebszwecken dienen
	– Rasenmäher (auch Aufsitzmäher)
	– Rufanlagen
	– Rundfunkanlagen
	– Sanitätseinrichtungen
	– Schienenfahrzeuge
	– Sozialeinrichtungen
	– Sporteinrichtungen
	– Transformatoren
	– Transporthilfen, soweit kein Verpackungsmaterial
	– Trocknungsanlagen
	– Uhrenanlagen
	– Verteilungsanlagen, soweit überwiegend der Kraftstromversorgung dienend
	– Waagen (z. B. Viehwaagen, Fahrzeugwaagen)
	– Werkzeug

	Nicht zur Position Betriebseinrichtung gehören:
	– Zulassungspflichtige Fahrzeuge


	4. Ernte
	– Getreide (Weizen, Gerste, Roggen, Hafer, Mais etc.)
	– Ölpflanzen (Raps, Rübsen, Senf, Sonnenblumen etc.)
	– Faserpflanzen (Lein, Hanf etc.)
	– Körnerleguminosen (Hülsenfrüchte wie Erbsen, Bohnen, Lupine etc.)
	– Gräser und Kräuter
	weiterhin Stroh, Heu, Samen etc.

	5. Sonstige Vorräte in der Landwirtschaft
	Hierunter sind alle Wirtschafts- und Betriebsvorräte zu erfassen, soweit sie nicht unter Ernte versichert sind, z. B.:
	– Düngemittel
	– Pflanzenschutzmittel
	– Futtermittel, eigene und zugekaufte (sofern sie keine Ernteerzeugnisse sind, Silage
	– Öle, Fette, Treib-, Schmier-, Brennstoffe
	– Baustoffe für den Eigenbedarf, sofern nicht für Ein-/Ausbau in Gebäuden vorgesehen
	– Verpackungsmaterial (Kisten, Säcke etc.)

	6. Tiere
	Die Versicherung des Tierbestandes umfasst den gesamten jeweils vorhandenen landwirtschaftlichen Bestand an Tieren aller Gattungen. Dazu gehören z. B.:
	– Rinder (Kälber, Jungvieh, weibliche Nachzucht/Färsen, Kühe, Mast-, Zuchtbullen
	– Schweine (Ferkel, Mastläufer, -schweine, Zuchtläufer, -schweine, Eber)
	– Schafe, Ziegen
	– Pferde (Reit-, Zuchtpferde)
	– Geflügel (Hühner, Gänse, Enten, Puten, Tauben etc.)

	Für die Position Tiere (bis 10.000 Euro Einzelwert) besteht Unterversicherungsverzicht, wenn die vom Versicherer vorgegebenen Tierwerte vereinbart sind. (siehe Summenermittlungsbogen zur landwirt-schaftlichen Pauschalversicherung).

	7. Tiere in Intensiv-Tierhaltung
	Bei Überschreiten folgender Schwellenwerte bzw. Stallplätze gilt ein Betrieb als Intensiv-Tierhaltung:
	– Rinder ab 600
	– Sauen ab 560
	– Mastschweine ab 1.500
	– Legehennen ab 15.000
	– Mastputen ab 15.000
	– Masthühner ab 30.000

	8. Sport- und Zuchttiere über 10.000 Euro Einzelwert
	Tieren mit einem Einzelwert über 10.000 Euro, die einzeln mit der gewünschten Versicherungssumme aufzulisten sind (z. B. mit Namen, Geburtsdatum und unverwechselbaren Merkmalen), um sie von den übrigen Tieren unterscheiden zu können.
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